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Executive Summary 

Die vorliegende Machbarkeitsstudie befasst sich mit der Schaffung einer EURES-T 
Partnerschaft in der österreichisch-ungarischen Grenzregion. Die Grenzregion umfasst 
räumlich die ungarischen Komitate Gy� r-Moson-Sopron, Vas und Zala, das österreichische 
Bundesland Burgenland mit den AMS-Bezirken Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, 
Oberpullendorf, Oberwart, Stegersbach und Jennersdorf, sowie die niederösterreichischen 
AMS-Bezirke Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, 
Wiener Neustadt und die steiermärkischen AMS-Bezirke Feldbach, Fürstenfeld und 
Hartberg. 
 
Eignung zur Gründung einer EURES Grenzpartnerschaft   
 
Die österreichisch-ungarische Grenzregion erfüllt hinsichtlich ihrer räumlicher Ausdehnung, 
der existierenden grenzüberschreitenden wirtschaftlichen und administrativen Verflechtung 
sowie der vorhandenen Pendlerströme die Voraussetzungen für die Gründung einer EURES 
Grenzpartnerschaft: 

·  Basisdaten:  die Grenzregion umfasst 21.140 km² und hat ca. 2 Millionen 
Einwohner, die sich relativ gleich zu je rund 1 Mio. Personen auf beide Seiten der 
Grenze verteilen. Der österreichische Teil entspricht mit 9.814 km²  rund 12% der 
Fläche des österreichischen Staatsgebiets. Die drei ungarischen Komitate decken 
mit 11.326 km² zusammen rund 12% des ungarischen Hoheitsgebiets ab. Der Anteil 
der Erwerbsbevölkerung liegt bei 66,7% in Österreich und bei 69,7% in Ungarn.  

·  Handelsbeziehungen:  es bestehen umfangreiche aktive grenzüberschreitende 
Handelsbeziehungen. Ungarn liegt auf Platz 7 der wichtigsten Handelspartner 
Österreichs und ist das bedeutsamste Zielland für österreichische Exporte nach 
Osteuropa (mit 25%), die ungarische Handelsausfuhr nach Österreich beträgt 5%. 

·  Unternehmensnetzwerke: eine wichtige Dimension stellt die wirtschaftliche 
Aktivität, die grenzüberschreitenden Tätigkeiten und die Netzwerkaktivitäten der 
Unternehmen im untersuchten Grenzraum dar. Die Aktivität von österreichischen 
Unternehmen in Ungarn ist vor allem in den Bereichen Industrie und Produktion sehr 
hoch. Der österreichische Kapitalbestand in Ungarn betrug im Jahr 2005 5,2 Mrd. €. 
Dieser Wert lag weit über dem Bestand an ungarischen Kapital in Österreich (18,5 
Mio. €). Im Jahr 2005 wurden in Ungarn 55.661 Arbeitsplätze durch österreichische 
Direktinvestitionen generiert. Damit ist Österreich ein wichtiger Investor in Ungarn. 
Mehr als 20% (5.200) der registrierten ausländischen Unternehmen in Ungarn sind 
Niederlassungen österreichischer Firmen. Nach Schätzungen liegt dieser Wert 
bereits bei 6.000, der sich voraussichtlich weiter erhöhen wird. Ein großer Teil (70%) 
der Unternehmen hat seinen Sitz in Budapest oder in Zentralungarn, 25% der 
Unternehmen haben sich – aus geographischen Gründen – in Westungarn 
niedergelassen. Die Zahl der ungarischen Unternehmen in Österreich ist dagegen 
sehr gering.  

·  Pendler: trotz stark eingeschränkter Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt es in der 
Grenzregion eine im Vergleich mit bestehenden Grenzpartnerschaften 
durchschnittlich hohe grenzüberschreitende Arbeitnehmermobilität. Die Richtung des 
Pendelns ist fast ausschließlich einseitig, d.h. vor allem ungarische 
ArbeitnehmerInnen pendeln nach Österreich. Die Zahl der Arbeitsgenehmigungen, 
die im Rahmen des zwischenstaatlichen Pendlerabkommens erteilt werden können, 
wurde Ende 2006 von 2.200 auf 2.350 erhöht. Die Gesamtzahl der ungarischen 
Pendler in Westungarn liegt bei ca. 9.400-10.100 Personen. Dieser Wert enthält 
weder die Zahl der Pendler, die wegen einer Ausbildung nach Österreich pendeln 
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(ca. 200-300 Personen) noch die Schwankungen der Saisonalität. Die meisten 
GrenzpendlerInnen arbeiten in der Landwirtschaft und im Tourismus (Hotelindustrie 
und Gaststättengewerbe). Eher jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Alter von 50 bis 59 Jahren und eher Männer als Frauen arbeiten in Österreich. 65-
70% der GrenzpendlerInnen stammen aus dem Komitat Gy� r-Moson-Sopron, 20-
25% aus dem Komitat Vas. Die größte Motivation, in Österreich zu arbeiten stellt das 
höhere Lohnniveau und die Möglichkeit, einen zusätzlichen Lohn erzielen zu 
können, dar. 
Aus Österreich pendeln vor allem Unternehmenseigentümer und Manager nach 
Ungarn (ca. 2-300), die meistens täglich nach Hause pendeln. In ihrem Fall erfolgt 
auch die Entlohnung in Österreich.  

·  Verkehrsinfrastruktur: Grundvoraussetzung einer EURES-T Partnerschaft ist, dass 
die regionalen geographischen Verhältnisse – und hierbei insbesondere das 
grenzüberschreitendes Verkehrsnetz – grenzüberschreitendes Pendeln vom Wohn- 
zum Arbeitsplatz ermöglichen. Im österreichisch-ungarischen Grenzraum sind keine 
ernsthaften geographischen Hindernisse vorhanden. Die verschiedenen Gebiete des 
Untersuchungsraums zeigen große Unterschiede. In der Wien-Nordburgenland und 
Gy� r-Moson-Sopron Achse ist eine entwickelte Infrastruktur mit großer Kapazität 
vorhanden (A2, A3, A4, S4, S31 und M1). In den südlichen Gebieten gibt es aber 
ernsthafte Probleme, was die Verkehrsinfrastruktur betrifft. Die Bestrebung, dieses 
Problem zu lösen, ist auf beiden Seiten der Grenze sehr groß.  
Seit dem 22. Dezember 2007 gibt es u.a. an der österreichisch-ungarischen Grenze 
keine Personenkontrollen mehr, da Ungarn Teil des Schengengebietes geworden ist. 

·  Arbeitnehmerfreizügigkeit: größtes Mobilitätshemmnis im Untersuchungsraum ist 
die Aussetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für ungarische ArbeitnehmerInnen bis 
spätestens 30.4.2011. Zwischen Österreich und Ungarn besteht einerseits ein 
zwischenstaatliches Praktikantenabkommen, das unabhängig von der 
Arbeitsmarktsituation die Beschäftigung von Praktikanten ermöglicht, anderseits ein 
Pendlerabkommen, das nur die Arbeitnehmer betrifft, die aus den Komitaten Gy� r-
Moson-Sopron, Vas und Zala in das Burgenland und in den Bezirk Bruck/Leitha 
pendeln. Das jährliche Kontingent wird immer wieder erhöht.  
Arbeitnehmer aus Österreich, das Übergangsregelungen gegenüber Ungarn 
aufrechterhält, brauchen eine Arbeitsgenehmigung, in Ungarn arbeiten zu können.   

·  Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit: Unternehmen in der EU haben das 
Recht, ungehindert Dienstleistungen grenzüberschreitend anzubieten und zu 
erbringen (Dienstleistungsfreiheit gem. Artikel 49 EG-Vertrag). Dieses Recht haben 
auch Unternehmen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten. Ebenso wie bei der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit hatten die „alten“ EU-Staaten Deutschland und Österreich 
jedoch bei den Beitrittsverhandlungen die starke Befürchtung, dass Anbieter aus den 
neuen Mitgliedstaaten mit Dumpingpreisen auf ihre Märkte drängen könnten. Daher 
wurden für bestimmte Dienstleistungen, analog zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, 
Übergangsregelungen vereinbart. Bezüglich Österreich betreffen sie folgende 
Dienstleistungen: Gärtnereidienstleistungen; Steinbearbeitung; Produktion von 
Metallgestellen und Gestellelemente; Baugewerbe (und verwandte 
Wirtschaftszweige); Tätigkeiten bezüglich Sicherheit; Reinigung von Gebäuden, 
Inventar und Verkehrsmitteln; Krankenpflege zu Hause; Soziale Dienstleistungen 
ohne stationäre Verpflegung. 
Wie bei der Arbeitnehmer-Freizügigkeit galt die Übergangsfrist erstmal für zwei Jahre 
bis zum 30. April 2006, kann aber um maximal fünf Jahre bis zum 30.4.2011 
verlängert werden. 
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In den von den Übergansregelungen erfassten Dienstleistungen können 
Unternehmen mit Sitz in Ungarn gewerbliches Personal nur im Rahmen bestehender 
zwischenstaatlicher Werkvertragsvereinbarungen entsenden. Zwischen Österreich 
und Ungarn besteht eine solche Werkvertragsvereinbarung. Diese sieht vor, dass im 
Rahmen von Beschäftigungskontingenten ungarische ArbeitnehmerInnen zur 
Ausführung von Werkverträgen zwischen ihrem Arbeitgeber und einem 
österreichischen Unternehmen für eine begrenzte Zeit in Österreich beschäftigt 
werden können. 
EU-Bürger haben jedoch auch das Recht der Niederlassungsfreiheit, d.h. sie können 
sich in einem Mitgliedstaat niederlassen, um dort ein Unternehmen zu gründen (Art. 
43 EG-Vertrag). Das heißt im vorliegenden Fall, dass ungarische Staatsbürger in 
Österreich Unternehmen gründen können, welche in Österreich sämtliche 
Dienstleistungen erbringen dürfen, also auch solche, für welche die o.g. 
Übergangsfristen der Dienstleistungs-Freiheit vereinbart wurden.  

·  Informationsbedarf: grenzüberschreitende Beratung und Information von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern hat größte Priorität. Hier besteht in Zukunft ein 
massiver Handlungsbedarf, der durch eine EURES Grenzpartnerschaft abgedeckt 
werden kann. Grenzgängervereinigungen oder Organisationen, die innerhalb ihrer 
Netzwerke Informationen bereitstellen könnten, bestehen zum jetzigen Zeitpunkt – 
außer der Initiative IGR (Interregionaler Gewerkschaftsrat Burgenland-Westungarn) 
– nicht. Bisher wurden die grenzüberschreitenden Initiativen auf Projektebene 
gestartet. Größtes Mobilitätshemmnis stellen der Informationsmangel und die 
fehlende Transparenz des Arbeitsmarktes dar.  

 
Struktur von Wirtschaft und Arbeitsmarkt  

 
Das BIP im Jahr 2004 im gesamten Untersuchungsraum betrug 34,4 Mrd. Euro. Das 
Bruttoinlandsprodukt im österreichischen Teil des Untersuchungsraums stieg zwischen 
2000 und 2004 um 12,9%, im ungarischen Teil um 45,6%. 
 Obwohl sich die zwei untersuchten Grenzräume in Österreich und Ungarn hinsichtlich ihrer 
Flächengröße, ihrer Einwohnerzahl sowie ihrer Beschäftigtenzahl relativ ähnlich sind, war 
der Anteil des BIP des österreichischen Teils am gesamten BIP des Untersuchungsraums 
mit 76% drei Mal so hoch wie der Anteil des BIP des ungarischen Gebietes mit lediglich 
24%. Dies zeigt, dass dem österreichischen Untersuchungsgebiet eine weitaus größere 
ökonomische Bedeutung zukommt. 
 
Sowohl in Ungarn als auch in Österreich leistete die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei im 
Zeitraum von 2000 bis 2004 nur einen sehr geringen Anteil zur Bruttowertschöpfung 
(zwischen 1,9 und 2,1%), wobei der Anteil an der BWS in beiden Ländern im betrachteten 
Zeitraum weiter rückläufig war. 
 
Der sekundäre Sektor verzeichnete in beiden Ländern zwischen 2000 und 2004 im 
nationalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Anteile an der Bruttowertschöpfung Im 
gleichen Jahr leistete die Industrie im Burgenland (30,4%), in Niederösterreich (35,7%) 
sowie in der Steiermark (35,5%) einen überdurchschnittlich hohen Anteil zur 
Bruttowertschöpfung, wobei die Beiträge zur BWS zwischen 2000 und 2004 leicht rückläufig 
waren. 
 
Der sekundäre Sektor verzeichnete in allen drei Komitaten zwischen 2000 und 2004 im 
nationalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Anteile an der Bruttowertschöpfung, im 
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Komitat Gyõr-Moson-Sopron mit 45,5% den größten Anteil. Die Anteile der Industrie an der 
BWS waren zwischen 2000 und 2004 in allen Komitaten rückläufig. 
 
Sowohl Gesamtösterreich als auch in Ungarn lässt sich ein deutliches Schwergewicht des 
Dienstleistungssektors hinsichtlich der Bruttowertschöpfung erkennen. 
In Österreich leistete der tertiäre Sektor im Jahr 2004 insgesamt einen Beitrag von 68,4% 
zur Bruttowertschöpfung, in Ungarn einen Beitrag von 65,2%. Zwischen 2000 und 2004 
stieg der Anteil des Dienstleistungssektors an der BWS in Österreich um 1,4 %, in Ungarn 
um 2,6 % an. 
 
Insgesamt gab es im Jahr 2006 laut nationaler Registerdaten des Arbeitsmarktservice in 
Österreich und Ungarn 56.566 registrierte Arbeitslose, die sich ungefähr je zur Hälfte auf 
beide Seiten der Grenze verteilen. Das entspricht einer harmonisierten Arbeitslosenquote 
von 6,6% (6,5% im ungarischen und 6,7% im österreichischen Teil). Im Untersuchungsraum 
sind aber regionale Disparitäten hinsichtlich der Arbeitslosenquote deutlich stark 
ausgeprägt. 

 
Organisation der Gründung einer EURES Grenzpartners chaft 

 
Da alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt werden, ist die Gründung der EURES 
Grenzpartnerschaft begründet und sinnvoll.  

 
Mögliche Träger einer EURES Grenzpartnerschaft wären 

 
nationale Arbeitsverwaltungen (Amt für Beschäftigung und Soziales/Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat; Arbeitsmarktservice Österreich)  
 
regionale Arbeitsverwaltungen: (Regionalarbeitsamt Westtransdanubien/Nyugat-
Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ; AMS Burgenland; AMS Niederösterreich; AMS 
Steiermark)  

 
Arbeitnehmerorganisationen: Verband der Ungarischen Gewerkschaften Budapest und 
Szombathely/Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége; Gewerkschaft der 
„Intellektuellen“/Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés oder „LIGA“ Gewerkschaft/"LIGA" 
Szakszervezet; ÖGB Burgenland; Arbeiterkammer Niederösterreich und Arbeiterkammer 
Burgenland. 

 
Arbeitgeberorganisationen: Landesverband von Dienstgebern und Industriellen 
/Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége; Verband der Dienstgeber des 
Agrarsektors/Agrármunkaadói Szövetség; Ungarische Industriellenvereinigung/Magyar 
Iparszövetség; Wirtschaftskammer Niederösterreich; Industriellenvereinigung Burgenland. 

 
Die Grenzpartnerschaft soll allen weiteren Arbeitsmarktakteuren offen stehen, insbesondere 
Arbeitgeberorganisationen.   

 
Der Zeitplan sieht vor, dass eine Rahmenvereinbarung mit Zielen und Struktur der 
Grenzpartnerschaft im Mai 2008 in einer offiziellen Veranstaltung von allen teilnehmenden 
Partnerorganisationen unterzeichnet wird.  
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BIP  Bruttoinlandsprodukt 

BWS  Bruttowertschöpfung 

EG  Europäische Gemeinschaft 

EU  Europäische Union 

EURES European Employment Services 

EUROSTAT The Statistical Office of the European Communities 

HU  Hungary 

HVB  Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

KKP  Kaufkraftparität 

KSH  Központi Statisztikai Hivatal (Statistisches Zentralamt Ungarn) 

Mio.  Millionen 

MOEL  Mittel- und Osteuropäische Länder 

Mrd.  Milliarden 

NUTS  Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 

VÄ  Veränderung 

MÁV  Magyar Államvasutak Zrt. (Ungarische Staatseisenbahn AG) 

GYSEV GYSEV Zrt. (Raaberbahn AG) 
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1 Vorbemerkung 
 
Am 01. Mai 2004 trat Ungarn der Europäischen Union bei. Auch wenn mit diesem Beitritt für 
eine Übergangszeit von bis zu sieben Jahren noch keine vollständige Freizügigkeit der 
Arbeitskräfte verbunden ist, so ergeben sich doch ganz neue Möglichkeiten der 
grenzüberschreitenden Kooperation in Arbeitsmarktfragen zwischen Österreich und Ungarn. 
Diese neue Situation bewog das Amt Beschäftigung und Soziales, eine Machbarkeitsstudie 
für die Errichtung einer EURES-T Grenzpartnerschaft im österreichisch-ungarischen 
Grenzraum in Auftrag zu geben, mit der Empirica in Sopron in Zusammenarbeit mit der 
MKW GmbH in München betraut wurde. Diese Studie besteht aus zwei Modulen: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel hierzu wird das Modul 2 „Empfehlungen für die zur Schaffung einer 
Grenzpartnerschaft notwendigen organisatorischen und technischen Strukturen“ erarbeitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entsprechend dieser beiden Module ist die vorliegende Machbarkeitsstudie aufgebaut. Die 
Kapitel 2 bis 5 enthalten die Ergebnisse von Modul 1, während diejenigen von Modul 2 in 
Kapitel 6 zusammen gefasst sind. 

Eines der größten Probleme bestand in der Verfügbarkeit, Qualität und Vergleichbarkeit von 
statistischen Daten in Österreich und Ungarn. Während die grundlegenden Daten über 
Wirtschaft und Beschäftigung weitgehend vergleichbar sind, trifft dies auf Daten bezüglich 
der Grenzpendler keineswegs zu. Jedoch war es dem Projektteam möglich, mit Hilfe von 
eigenen Berechnungen, Expertenmeinungen und aufgrund von Erfahrungswerten eine 
Vergleichbarkeit herzustellen. 
 

Modul 1  
·  Sozioökonomische Beschreibung der Grenzregion und Analyse der 

Grenzpendlerströme. 

·  Bewertung der Notwendigkeit für die Gründung einer EURES Grenzpartnerschaft: 
- Erfassung bestehender Strukturen von grenzüberschreitenden 

Kooperationen. 
- Analyse bestehender Mobilitätshindernisse und der Möglichkeiten für 

EURES, zu ihrer Beseitigung beizutragen. 

·  Definition des optimalen geographischen Umfangs der Grenzpartnerschaft, 
entsprechend den tatsächlichen Strömen an Grenzpendlern. 

Modul 2  
·  Definition der optimalen Zusammensetzung der Partnerorganisationen in der 

Grenzpartnerschaft. 

·  Erarbeitung von Vorschlägen für die Organisation und Struktur der 
Grenzpartnerschaft. 

·  Entwicklung von Vorschlägen für vorrangige Maßnahmen. 

·  Entwicklung eines Vertragsentwurfes. 
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2 Regionale Ausdehnung und Umfang der Grenzpartners chaft 
 
Der Untersuchungsraum erstreckt sich - wie aus Karte 1 und Tabelle 1 ersichtlich – auf die 
ungarischen Komitate Gyõr-Moson-Sopron , Vas und Zala, das österreichische Bundesland 
Burgenland mit den AMS-Bezirken Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, Oberpullendorf, 
Oberwart, Stegersbach und Jennersdorf, sowie die niederösterreichischen AMS-Bezirke 
Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt 
und die steiermärkischen AMS-Bezirke Feldbach, Fürstenfeld und Hartberg. 
 
Karte 1 Der Untersuchungsraum im Überblick 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Die österreichischen AMS-Bezirke entsprechen in der Regel den politisch administrativen 
Raumeinheiten (politische Bezirke) in Österreich. Der burgenländische politische Bezirk 
Güssing wird seitens des AMS als Stegersbach bezeichnet. Den AMS-Bezirk Eisenstadt 
bilden die Statutarstädte Eisenstadt und Rust, sowie der politische Bezirk Eisenstadt-
Umgebung. 
Außerdem liegt nur der südöstliche Teil des politischen Bezirks Wien-Umgebung (AMS-
Bezirk Schwechat) im österreichisch-ungarischen Grenzraum und ist Teil der 
Untersuchungsregion. 
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Der politische Bezirk Baden ist in die AMS-Bezirke Baden und Berndorf gegliedert und die 
Statutarstadt Wiener Neustadt und der politische Bezirk Wiener Neustadt Land bilden 
zusammen den AMS-Bezirk Wiener Neustadt. 
Die politischen Bezirke Feldbach, Fürstenfeld und Hartberg sind Teil der NUTS 31-Region 
Oststeiermark. Die oststeirischen Bezirke Radkersburg und Weiz sind allerdings nicht Teil 
des Untersuchungsraums. 
Die drei ungarischen Komitate Gyõr-Moson-Sopron, Vas und Zala bilden die Region 
Nyugat-Dunántúl (Westtransdanubien). Das Komitat Gyõr-Moson-Sopron ist in die 
Kleingebiete (statistische Regionen) Csorna, Gyõr, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannon-
halma, Sopron-Fertõd und Tét untergliedert, das Komitat Vas in Celldömölk, Csepreg, 
Kõszeg, Körmend, Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár, Vasvár und Õriszentpéter und das 
Komitat Zala in Keszthely-Hévíz, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Zalaegerszeg und 
Zalaszentgrót. 

                                                 
1
 NUTS bezeichnet eine hierarchische Systematik zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der 
räumlichen Bezugseinheiten der Amtlichen Statistik in den Mitgliedsländern der Europäischen Union. 
NUTS 1: Größere Regionen/Landesteile 
NUTS 2: Mittlere Regionen/Landschaften 
NUTS 3: Kleinere Regionen/Großstädte (EUROSTAT 2007) 
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Tab. 1 Regionale Gliederung des Untersuchungsraums  
NUTS 2 NUTS 3 AMS-Bezirke / Kleingebiete 

Burgenland Mittelburgenland Oberpullendorf 
  Nordburgenland Eisenstadt 
    Mattersburg 
    Neusiedl 
  Südburgenland Oberwart 
    Stegersbach 
    Jennersdorf 
Niederösterreich Niederösterreich Süd Berndorf 
    Wiener Neustadt 
    Neunkrichen 
  Wiener Umland Süd Baden 
    Bruck/Leitha 
    Mödling 
    Schwechat 
Steiermark Oststeiermark Feldbach 
    Fürstenfeld 
    Hartberg 
Westtransdanubien Gyõr-Moson-Sopron  Csorna 
    Gyõr 
    Kapuvár 
    Mosonmagyaróvár 
    Pannonhalma 
    Sopron-Fertõd 
    Tét 
  Vas Celldömölk 
    Csepreg 
    Kõszeg 
    Körmend 
    Szentgotthárd 
    Szombathely 
    Sárvár 
    Vasvár 
    Õriszentpéter 
  Zala Keszthely-Hévíz 
    Lent 
    Letenye 
    Nagykanizsa 
    Zalaegerszeg 
    Zalaszentgrót 

Quelle: KSH und Statistik Austria 2007 
 
Der Untersuchungsraum deckt mit einer Größe von rund 21.000 km² die Gesamtfläche des 
österreichisch-ungarischen Grenzraumes ab. Der österreichische Teil entspricht mit 9.814 
km²  rund 12% der Fläche des österreichischen Staatsgebiets. Der niederösterreichische 
Teil stellt rund 20% der Fläche des Bundeslandes Niederösterreich dar und der steirische 
Teil rund 12% der Fläche der Steiermark. Das Burgenland ist mit 3.965 km² Fläche 
vollständig Teil des Untersuchungsgebiets. 
Die drei ungarischen Komitate decken mit 11.326 km² zusammen rund 12% des 
ungarischen Hoheitsgebiets ab. (Vgl. Tab. 2) 
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Tab. 2 Fläche des Untersuchungsraums 

Gebiet Fläche in km² 
Burgenland 3.965 

Teil Niederösterreich 3.902 

Teil Steiermark 1.947 

Gyõr-Moson-Sopron 4.206 

Vas 3.336 

Zala 3.784 

Teil Österreich 9.814 

Teil Ungarn 11.326 

Gesamtraum 21.140 
Quelle: KSH 2007, Statistik Austria 2007 
 
Die größten Orte im Untersuchungsraum sind auf österreichischer Seite die Städte 
- Wiener Neustadt (39.652), Baden (25.212), Mödling (20.695), Schwechat (15.990), 
Perchtoldsdorf (14.398), Eisenstadt (12.190) und Neunkirchen (12.020) 
und auf der ungarischen Seite die Städte 
- Gyõr (126.322), Szombathely (79.640), Zalaegerszeg (60.088) Sopron (56.206), 
Nagykanizsa (51.546) und Mosonmagyaróvár (31.322). 
 
Die nachfolgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über die wichtigsten demographischen und 
arbeitsmarktrelevanten Daten des Untersuchungsraums. 
 
Tab. 3 Die wichtigsten Eckdaten zum Arbeitsmarkt im  Untersuchungsraum 

  Teil Österreich  Teil Ungarn Gesamt 

Einwohnerzahl 2007 986.101 999.361 1.985.462 

Fläche in km² 9.814 11.326 21.140 

Einwohnerdichte 100 88 94 

Beschäftigte (AT) /Erwerbstätige (HU) 2006 305.889 425.586 731.475 

Erwerbsbevölkerung (15-64) 2006 in % 66,7 69,7 - 

Beschäftigungsquote in % 70,5 62,8 - 

Bestand registrierter Arbeitsloser 2006 27.276 29.290 56.566 

Zahl der Grenzpendler 2005  300 9.500   9.800 

Quellen: Statistik Austria, KSH, HVB, EUROSTAT, Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007, 
Planungsgemeinschaft Ost 2005 
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3 Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstruktur  
 
3.1 Bevölkerung 
 
Im untersuchten Grenzraum lebten im Januar 2007 rund 2 Mio. Personen, die sich relativ 
gleich zu je rund 1 Mio. Personen auf beide Seiten der Grenze verteilen. Rund ein Viertel 
(533.713) der Bevölkerung wohnt im niederösterreichischen Teil (Industrieviertel), 280.257 
im Burgenland und 158.131 im steiermärkischen Teil. 
Im ungarischen Teil waren es zum selben Zeitpunkt im Komitat Gyõr-Moson-Sopron 
442.667, im Komitat Vas 263.251 und im Komitat Zala 293.443 Einwohner (Vgl. Tab. 4). 
 
Tab. 4 Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsraum   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
VÄ 02-
07 in % 

Eisenstadt 52.256 52.356 52.546 53.125 53.574 53.861 3,1 
Mattersburg 37.423 37.440 37.606 37.902 38.129 38.358 2,5 
Neusiedl 51.547 51.613 51.805 52.169 52.618 53.037 2,9 
Oberpullendorf 37.728 37.577 37.474 37.505 37.402 37.473 -0,7 
Oberwart 53.111 52.959 52.853 53.158 53.278 53.269 0,3 
Stegersbach 26.946 26.705 26.610 26.604 26.534 26.541 -1,5 
Jennersdorf 17.929 17.883 17.746 17.752 17.782 17.718 -1,2 
Burgenland 276.940 276.533 276.640 278.215 279.317 280.257 1,2 
Wiener Neustadt 109.982 110.449 111.272 112.155 113.179 113.789 3,5 
Neunkrichen 85.858 85.867 85.952 86.408 86.723 86.697 1,0 
Baden* 126.701 127.686 129.192 130.670 132.425 133.741 5,6 
Bruck 40.155 40.300 40.509 41.028 41.447 41.760 4,0 
Mödling 106.567 107.310 108.120 109.762 110.812 111.726 4,8 
Wien Umgebung** 101.755 102.576 103.689 105.476 107.222 108.749 6,9 
Anteil Niederösterr. 515.263 517.612 521.045 526.023 530.586 533.713 3,6 
Feldbach 67.498 67.489 67.515 67.556 67.656 67.626 0,2 
Fürstenfeld 23.007 22.966 23.013 23.037 23.092 23.027 0,1 
Hartberg 67.835 67.655 67.835 67.704 67.750 67.478 -0,5 
Anteil Steiermark 158.340 158.110 158.363 158.297 158.498 158.131 -0,1 
Anteil Österreich 950.543 952.255 956.048 962.535 968.401 972.101 2,3 
Gy� r-Moson-Sopron  439.240 439.046 440.138 439.922 441.606 442.667 0,8 
Vas 268.591 267.429 266.342 265.229 264.361 263.251 -2,0 
Zala 299.112 297.853 296.705 295.197 294.175 293.443 -1,9 
Westtransdanubien 1.002.959 1.004.328 1.003.185 1.000.348 1.000.142 999.361 -0,4 
Gesamtraum 1.953.502 1.956.583 1.959.233 1.962.883 1.968.543 1.971.462 0,9 

Quelle: Landesstatistiken Burgenland, Niederösterreich und Steiermark 2007 
* Der AMS-Bezirk Berndorf ist Teil des politischen Bezirks Baden. 
** Die Bevölkerungszahl des AMS-Bezirks Schwechat lag laut AMS Arbeitsmarktprofil 2006 bei 46.428 und 2001 
bei 43.818. 
 
Der österreichische Teil des Untersuchungsraums weist eine durchschnittliche 
Einwohnerdichte von rund 100 Einwohner/km² auf. Dies entspricht in etwa der 
durchschnittlichen Einwohnerdichte Gesamtösterreichs. Das Burgenland (70) und der 
steiermärkische Teil (81) sind dabei deutlich dünner besiedelt als das niederösterreichische 
Industrieviertel mit 130 Einwohnern/km². 
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Karte 2 Einwohnerdichte im Untersuchungsraum 2007 

 Quelle: Eigene Darstellung nach KSH und Landesstatistiken Burgenland, Steiermark, Niederösterreich und 
Statistik Austria 2007 
       
Innerhalb des Burgenlandes bilden die Bezirke Mattersburg (160) und Eisenstadt (104) mit 
den gleichnamigen Städten die bevölkerungsreichsten Regionen. Die dünnste Besiedelung 
besitzen die Bezirke Neusiedl, Oberpullendorf und Stegersbach mit einer Dichte von je gut 
50 Einwohnern/km². 
Der steiermärkische Teil liegt mit 81 Einwohnern/km² etwas über der 
landesdurchschnittlichen Einwohnerdichte von 72 Einwohnern/km². Feldbach (93) und 
Fürstenberg (88) sind etwas dichter besiedelt als Hartberg (71). 
Das Industrieviertel, d.h. das südliche Wiener Umland und Südniederösterreich, zählt nach 
den Metropolregionen zu den wirtschaftsstärksten und  bevölkerungsreichsten Regionen 
Österreichs. Besonders dicht bewohnt sind hier die Bezirke Mödling (400), Wien-Umgebung 
(221) und Baden (176). Diese Regionen liegen zudem im Pendlereinzugsgebiet der 
Bundeshauptstadt Wien. 
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Die ungarische Grenzregion ist mit durchschnittlich 88 Einwohnern/km² deutlich dünner 
besiedelt als Gesamtungarn mit 108 Einwohnern/km². Das Komitat Gyõr-Moson-Sopron 
erreicht mit einem Wert von 105 beinahe den ungarischen Landesdurchschnitt und die 
Komitate Vas und Zala liegen mit Werten von 79 deutlich darunter.  
Relativ dicht besiedelte Ballungsräume stellen die Regionen um die Städte Gyõr (237), 
Sopron (109), Szombathely (176) und Zalaegerszeg (107) dar. 
 
Karte 3 zeigt die Bevölkerungsentwicklung in der Region zwischen den Jahren 2002 und 
2007. 
 
Karte 3 Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsrau m 2002-2007 

 Quelle: Eigene Darstellung nach KSH und Landesstatistiken Burgenland, Steiermark, Niederösterreich und 
Statistik Austria 2007    
 
Besonders augenfällig ist die starke Bevölkerungszunahme in den Bezirken südlich von 
Wien, wie z. B. Schwechat (6,9%), Baden (5,6%), Mödling (4,8%) und Bruck (4,0%), was im 
wesentlichen auf die gute wirtschaftliche Lage und die starke Arbeitskräftenachfrage in der 
Region zurückzuführen ist (siehe auch 3.3 Beschäftigungs- und Wirtschaftsstruktur).  
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Lediglich die steiermärkischen Bezirke Feldbach (0,2%), Fürstenfeld (0,1%) und Hartberg (-
0,5%) und das südliche Burgenland mit Stegersbach (-1,5%) und Jennersdorf (-1,2%) sind 
auf der österreichischen Seite in den letzten Jahren durch Bevölkerungsstagnation bzw. -
rückgang geprägt. 
Der ungarische Teil ist insgesamt durch erhebliche Bevölkerungsabwanderung 
gekennzeichnet. Ausnahme stellen hier die regionalen Wirtschaftsmetropolen Gyõr (1,7%) 
und Sopron (1,6%), sowie die grenznahen Bezirke Mosonmagyaróvár (1,3%) und Kõszeg 
(1,7%) und der an den Balaton angrenzende Bezirk Keszthely-Hévíz (0,9%) dar. Starke 
Bevölkerungsverluste mussten v. a. die südlichen, strukturschwächeren Regionen Letenye 
(-6,2%),  Õriszentpéter (-6,2%), Vasvár (-5,4%) und Lenti (-5,1%) hinnehmen. 
 
Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Bevölkerungsstruktur nach Alter und Nationalität. 
 
Tab. 5 Bevölkerungsstruktur im Untersuchungsraum 

  2006 0-14 15-64 65+ Ausländer 
absolut 

Ausländer 
% 

Eisenstadt 53.574 14,5 66,7 18,8 3.073 5,7 
Mattersburg 38.129 15,2 66,5 18,3 2.286 6,0 
Neusiedl 52.618 13,9 66,6 19,5 2.418 4,6 
Oberpullendorf 37.402 13,4 64,9 21,6 1.353 3,6 
Oberwart 53.278 14,3 66,5 19,3 2.208 4,1 
Stegersbach 26.534 12,5 65,9 21,6 1.117 4,2 
Jennersdorf 17.782 13,2 66,1 20,7 561 3,2 
Burgenland 279.317 14,0 66,3 19,7 13.016 4,7 
Wiener Neustadt 113.179 16,0 67,0 17,0 9.057 8,0 
Neunkrichen 86.723 15,2 65,6 19,2 5.665 6,5 
Baden 132.425 16,1 67,4 16,5 14.783 11,2 
Bruck 41.447 15,0 66,7 18,3 3.244 7,8 
Mödling 110.812 15,7 66,9 17,4 9.746 8,8 
Wien Umgebung 107.222 15,7 67,0 17,3 9.688 9,0 
Anteil Niederösterreich  544.586 15,7 66,9 17,4 52.183 9,6 
Hartberg 67.656 15,9 67,4 16,7 1.726 2,6 
Fürstenfeld 23.092 15,9 66,3 17,8 794 3,4 
Feldbach 67.750 15,4 66,5 18,1 1.851 2,7 
Anteil Steiermark 158.498 15,8 66,8 17,4 4.371 2,8 
Gyõr-Moson-Sopron  441.606 14,9 70,1 15,1 - - 
Vas 264.361 14,6 69,5 15,8 - - 
Zala 294.175 13,9 69,3 16,8 - - 
Westtransdanubien 1.000.142 14,5 69,7 15,8 - - 

Quelle: KSH und Landesstatistiken Burgenland, Steiermark, Niederösterreich und Statistik Austria 2007 
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Tab. 6 Entwicklung der Zahl der ausländischen Staat sbürger in Ungarn, 1994 – 2006* 
Zahl der ausländischen Staatsbürger 

Jahr 
Männer Frauen Gesamt 

1995 37 667 43 759 81 426 
1996 35 553 41 844 77 397 
1997 33 660 40 081 73 741 
1998 32 265 38 879 71144 
1999 32 955 39 400 72 355 
2000 35 364 41 321 76 685 
2001 37 295 43 115 80 410 
2002 38 082 43 890 81 972 
2003 39 578 45 689 85 267 
2004 42 278 48 052 90 330 
2005 46 247 51 675 97 922 
2006 51 249 55 011 106 260 

Quelle: Amt für Einwanderung und Staatsbürgerschaft, www.bmbah.hu, 2006 
* Daten über die Zahl der ausländischen Staatsbürger waren weder auf regionaler Ebene, noch auf 
Komitatsebene vorhanden. Aus diesem Grund wurden die landesweiten Daten analysiert. 
 
Die Zahl der registrierten ausländischen Staatsbürger in Ungarn ist zwischen 1996 und 
1998 leicht zurückgegangen, hat sich aber seitdem permanent erhöht, im Zeitraum von 
1998 bis 2006 um 35.000 Personen. 48% der nichtungarischen Staatsbürger sind Männer, 
der Anteil der Frauen beträgt 52%. Die meisten (34%) sind in Budapest und im Komitat Pest 
(12%) registriert und angemeldet. 72% von ihnen gehören der Altersgruppe von 20-59 
Jahren an, 14% sind unter 20 Jahren. Die meisten nichtungarischen Staatsbürger (82%) 
stammen aus europäischen Ländern. 43% (38.000) stammen aus Rumänien, 14.000 aus 
Deutschland, mehr als 10.000 aus der Ukraine und etwa 9.000 aus Serbien und 
Montenegro. 
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3.2 (Aus-) Bildung 
 
Im Untersuchungsraum gibt es insgesamt 12 Universitäts- bzw. Fachhochschulstandorte, 
wobei sich fünf davon in Österreich und sieben in Ungarn befinden. Außerdem gibt Karte 4 
einen Überblick über die Zahl der Fakultäten (Ungarn) und Lehrgänge (Österreich) an den 
jeweiligen Standorten. 
 
Karte 4 Universitäten und Fachhochschulen im Unters uchungsraum 2007 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Insgesamt waren im Jahr 2006 im österreichischen Teil des Untersuchungsraums rund 
4.000 Studenten an Fachhochschulen und im ungarischen Teil rund 32.000 Studenten an 
Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben (Vgl. Tab 7 und 8). Bei Betrachtung der 
Fakultäten bzw. Fachhochschullehrgängen ist in der Untersuchungsregion eine enge 
Verbindung zwischen der fachlichen Ausrichtung der regionalen tertiären 
Bildungsinstitutionen und der lokalen Wirtschaftsstruktur sowie der damit verbundenen 
branchenspezifischen Arbeitskräftenachfrage zu beobachten. Die österreichische Seite ist 
zum Beispiel im Hochschulbereich stärker auf die Bereiche Tourismus, Gesundheit und 
Unternehmensdienstleistungen spezialisiert, Westtransdanubien hingegen stärker auf die 
Sparten Land- und Forstwirtschaft, Ingenieurswesen/Technik, Informatik und Ernährung. 
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Tab. 7 Universitäten und Fachhochschulen im österre ichischen Teil des Untersuchungsraums 
nach Anzahl der Studenten und Lehrgänge  

FH-Lehrgänge 
Studentenzahl 

Studienjahr 2006/2007  

Pinkafeld 434 
Gebäudetechnik/Building Technology and Management  28 
Energie- und Umweltmanagement  28 
Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung  30 
Energie- und Umweltmanagement  221 
Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung  104 
Nachhaltige Energiesysteme  23 
Eisenstadt 945 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen  159 
Informationsberufe  62 
Information und Communication Solutions (ICS)  93 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen  325 
Internationales Weinmanagement  56 
Internationales Weinmarketing  34 
Informationsberufe  73 
Angewandtes Wissensmanagement  72 
Human Resource Management und Arbeitsrecht MOEL  20 
Europäische Studien - Management von EU-Projekten  18 
Internettechnologien  33 
Bad Gleichenberg  337 
Gesundheitsmanagement im Tourismus  151 
Gesundheitsmanagement im Tourismus  116 
Diätologie  13 
Physiotherapie  31 
Ergotherapie  26 
Wiener Neustadt 2.333 
Wirtschaftsberatende Berufe  253 
Präzisions-, System- und Informationstechnik  113 
Militärische Führung  428 
Logistik  11 
Geoinformationstechnologie  11 
Wirtschaftsingenieur  262 
Wirtschaftsingenieur  66 
Mechatronik / Mikrosystemtechnik  88 
Informationstechnik  80 
Wirtschaftsberatung  799 
Wirtschaftsberatung  48 
Ergotherapie  60 
Biomedizinische Analytik  41 
Logopädie  11 
Radiologietechnologie  37 
Polizeiliche Führung  25 

Quelle: Bundesland- bzw. Bezirksprofil 2006 AMS Österreich 
 



Machbarkeitsstudie für die Schaffung einer EURES Partnerschaft in der Grenzregion Österreich-
Ungarn 
 

EMPIRICA, Februar 2008 

24 

 

Tab. 8 Universitäten und Fachhochschulen im ungaris chen Teil des Untersuchungsraums 
nach Anzahl der Fakultäten und Studenten 

  
Anzahl der 
Fakultäten 

Studentenzahl  

Gy� r 9 16.144 
Széchenyi István Universität     
Institut für Gesundheit und Soziales     
Fakultät für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft     
Technische Fakultät     
Musikwissenschaftliches Institut     
Mosonmagyaróvár 1 974 
West-Ungarische Universität     
Institut für Landwirtschafts- und Lebensmittelwissenschaft     
Sopron 4 5.196 
West-Ungarische Universität     
Apáczai Csere János FH Fakultät für Lehramt     
Benedek Elek FH Fakultät für Pädagogik     
Forstwirtschaftliche Fakultät     
Holzwissenschaftliche Fakultät     
Fakultät für Geoinformatik     
Betriebswirtschaftliche Fakultät     
Institut für Landwirtschafts- und Lebensmittelwissenschaft     
KOMITAT GY� R-MOSON-SOPRON 14 22.314 
Szombathely 9 5.934 
Berzsenyi Dániel Fachhochschule      
Geisteswissenschaftliche Fakultät     
Naturwissenschaftliche Fakultät     
Fakultät für Sport- und Kunstwissenschaft     
KOMITAT VAS 9 5.934 
Keszthely 2 1.330 
Georgikon Landwirtschaftliche Fakultät     
Nagykanizsa 1 423 
Pannon Universität, Außenstelle in Nagykanizsa     
Zalaegerszeg 4 1.889 
Institut für Finanz- und Rechnungswesen     
Fachhochschule für Gesundheitswissenschaft     
Technische und Wirtschaftsuniversität Budapest, Institut für 
Maschinenbautechnik     
Gábor Dénes Fachhochschule für technische Informatik     
Stiftungsfachhochschule Zalaegerszeg     
KOMITAT ZALA 7 3.642 
West-Transdanubien gesamt 30 31.890 

Quelle:  Országos Fels� oktatási Információs Központ, 2007 
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3.3 Beschäftigungs- und Wirtschaftsstruktur 
 
Im Jahr 2006 betrug die Zahl der Beschäftigten2 im gesamten Untersuchungsraum 731.475 
Personen. Von diesen waren 42% im österreichischen Teil, 58% im ungarischen Teil des 
Untersuchungsraums beschäftigt. 
Im gesamten österreichischen Untersuchungsraum ist eine Zunahme der Zahl der 
unselbständig Beschäftigten aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung der letzten 
Jahre zu verzeichnen. Am stärksten fiel die Zunahme der Beschäftigten in den Bezirken 
Neusiedl, Oberwart, Stegersbach und Mödlling aus, die alle einen Anstieg von mehr als 
20% aufwiesen. (Vgl. Karte 5) Während die Zahl der Beschäftigten im österreichischen Teil 
insgesamt um 10,1% stieg, nahm sie im ungarischen Teil um 2,0% ab. 
Insgesamt nahm die Zahl der Beschäftigten im Untersuchungsraum von 2001 bis 2006 um 
2,7% zu. (Vgl. Tab. 9) 
 
Tab. 9 Entwicklung der Zahl der unselbständig Besch äftigten am Arbeitsort im 
Untersuchungsraum 2001 und 2006 

  2001 2006 VÄ 01-06 in %  
Eisenstadt 25.083 29.442 17,4 
Mattersburg 9.073 9.663 6,5 
Neusiedl 10.952 13.955 27,4 
Oberpullendorf 8.542 9.515 11,4 
Oberwart 13.243 16.308 23,1 
Stegersbach 4.348 5.250 20,7 
Jennersdorf 3.620 3.697 2,1 
Burgenland 74.861 87.830 17,3 
Baden* 34.860 34.155 -2,0 
Bruck/Leitha 7.951 8.348 5,0 
Mödling 50.279 60.840 21,0 
Neunkrichen 21.405 20.584 -3,8 
Wien Umgebung** 20.886 23.595 13,0 
Wiener Neustadt 33.532 34.783 3,7 
Anteil Niederösterreich 168.913 182.305 7,9 
Feldbach 13.721 13.940 1,6 
Fürstenfeld 7.001 7.599 8,5 
Hartberg 13.384 14.215 6,2 
Anteil Steiermark 34.106 35.754 4,8 
Anteil Österreich 277.880 305.889 10,1 
Gyõr-Moson-Sopron  188.669 185.296 -1,8 
Vas 118.737 113.805 -4,2 
Zala 126.783 126.485 -0,2 
Westtransdanubien 434.189 425.586 -2,0 
Gesamtraum 712.069 731.475 2,7 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
 
 
 

                                                 
2 Für Österreich wird hierfür die Zahl der unselbständig Beschäftigten, die durch den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (HVB) veröffentlicht wird, herangezogen und für Ungarn die Zahl der 
Erwerbstätigen, auf Grundlage der Berechnungsmethode durch das Zentrale Statistikamt (KSH). 
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Karte 5 Entwicklung der Zahl der unselbständig Besc häftigten von 2002 bis 2006 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Arbeitsmarktservice Österreich und KSH 2007 
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Karte 6 Unselbständig Beschäftigte/Erwerbstätige na ch Wirtschaftssektoren 2004/2006 
(Jahresdurchschnitt) 3 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten vom Arbeitsmarktservice Österreich und KSH 2007 
 
 
Burgenland 
Der Arbeitsmarktbezirk Eisenstadt ist mit nahezu 30.000 unselbständig Beschäftigten das 
wirtschaftliche Zentrum des Burgenlandes. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten im 
Bezirk Eisenstadt ist zwischen 2001 und 2006 um 17,4% gestiegen. (Vgl. Tab. 9) Dieser 
starke Zuwachs ist insbesondere auf eine Steigerung der Zahl der Beschäftigten im tertiären 

                                                 
3 In Österreich wird die Zahl der unselbständig Beschäftigten 2006 verwendet. Für den ungarischen Teil lag 
lediglich die Zahl der Erwerbstätigen von 2004 vor. 
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Sektor (v. a. in den Wirtschaftsdiensten) zurückzuführen. Der Bezirk weist einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil des tertiären Sektors auf, in dem insbesondere der 
öffentliche Dienst, der Handel, die Wirtschaftsdienste und der Tourismus vorherrschen. Zu 
den großen Dienstleistungsbetrieben im Bezirk Eisenstadt zählen unter anderem das Amt 
der Burgenländischen Landesregierung Eisenstadt, das Öffentliche Krankenhaus Eisenstadt 
und die Hypo-Bank Burgenland AG. 
Im Burgenland ist der hohe Anteil der Land- und Forstwirtschaft insbesondere durch die 
starke Agrarorientierung der Bezirke im Nordburgenland, in denen Intensivackerbau 
(Gemüse, Spezialkulturen, Wein) und Veredelungsbetriebe dominieren, zu erklären.  
 
Im Vergleich zum Nord- und auch Mittelburgenland, wo dem Agrarbereich noch eine große 
Bedeutung zukommt, lässt sich der höhere Anteil des sekundären Sektors im südlichen Teil 
des Burgenlandes auf die dort ansässigen Betriebe der Bekleidungs- und Elektroindustrie 
zurückführen, die sich in den 1960er und 1970er Jahren im Südburgenland angesiedelt 
haben. 
 
Im Bezirk Neusiedl konnte die Zahl der Beschäftigten vor allem im tertiären Sektor (Handel, 
Tourismus, Gesundheits- und Sozialwesen), aber auch im sekundären Sektor (v.a. 
Kunststoffindustrie) ausgeweitet werden. 
Auch im Bezirk Oberwart konnten die Beschäftigtenzahlen insbesondere im 
Dienstleistungssektor gesteigert werden, im sekundären Sektor hingegen fand nur eine 
schwache Zunahme der Beschäftigtenzahlen statt.  
Die Zahl der Beschäftigten im Bezirk Stegersbach konnte sowohl im tertiären Sektor (v. a. 
im Tourismus und im Gesundheits- und Sozialwesen) als auch im sekundären Sektor (v. a. 
Be- und Verarbeitung von Holz) gesteigert werden. 
 
Teilregion Niederösterreich 
Betrachtet man Gesamt-Niederösterreich im Jahr 2006, so betrug die Zahl der 
unselbständig Beschäftigten 515.489 Personen. Im Vergleich zum Jahr 2001 haben sich die 
Beschäftigtenzahlen kaum verändert (-0,03%). 
Die stärksten Zuwächse der Beschäftigtenzahlen konnten vor allem im Wiener Umland 
(Südteil und Nordteil) und in der Region St. Pölten beobachtet werden. Diese Steigerung ist 
vor allem auf eine Ausweitung der Beschäftigtenzahlen im Dienstleistungssektor 
zurückzuführen. 
Im Jahr 2006 waren 1,4% der Beschäftigten im primären, 28,3% im sekundären und 70,3% 
im tertiären Sektor tätig. Die Wirtschaftsstruktur des größten Bundeslandes Österreichs ist 
sowohl von einem hohen Industrieanteil (28,3%) als auch von einer intensiven 
agrarwirtschaftlichen Ausrichtung geprägt. 
Zu den wichtigsten Industriebranchen zählen der Maschinen- und Stahlbau, die 
Elektroindustrie, die Stein- und Keramische Industrie, die Eisen- und Metallwarenindustrie, 
die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie die Chemische Industrie. 
 
Schwerpunktthema der Wirtschaftspolitik in Niederösterreich ist der Aufbau von Clustern, 
d.h. der Aufbau von strategischen Allianzen zwischen Unternehmen. Der kreative 
Austausch zwischen Unternehmen und die Vernetzung vorhandener Kompetenzen kann 
entscheidende Wettbewerbsvorteile für die beteiligten Unternehmen bringen. 
 
Im Jahr 2006 betrug die Zahl der unselbständig Beschäftigten des im Rahmen der Studie 
untersuchten Teils Niederösterreichs 182.305 Personen. Dieser Teil Niederösterreichs 
konnte zwischen 2001 und 2006 eine Steigerung der Beschäftigtenzahlen von 7,9% 
verzeichnen. (Vgl. Tab. 9) 
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Die Wirtschaftsstruktur des Arbeitsmarktbezirks Mödling wird vom Dienstleistungssektor 
geprägt, in dem der Handel und die Wirtschaftsdienste vorherrschend sind. 78,6% der 
Beschäftigten waren im Jahr 2006 im tertiären, 20,6% im sekundären und nur 0,8% im 
primären Sektor tätig. Wie bereits erwähnt verzeichnete dieser Bezirk zwischen 2001 und 
2006 eine Steigerung der Beschäftigtenzahlen von mehr als 20%. (Vgl. Karte 5) 
Auch die Wirtschaftsstruktur des Bezirks Schwechat wird von einem überdurchschnittlich 
hohen Anteil des Dienstleistungssektors geprägt, in dem der Verkehr (Flughafen Wien) und 
die Wirtschaftsdienste dominieren. Annähernd 80% der Beschäftigten arbeiteten 2006 im 
Dienstleistungssektor. Zu den größten Dienstleistungsbetrieben im Bezirk Schwechat 
gehören die Austrian Airlines Group, die Österreichische Luftverkehr AG mit 8.421 
Beschäftigten und die Flughafen Wien AG mit 3.834 Beschäftigten. 
Der Bezirk Wiener Neustadt wird vom tertiären Sektor, in dem der Handel, die 
Wirtschaftsdienste sowie das Gesundheits- und Sozialwesen dominieren, und von einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil des sekundären Sektors, innerhalb dessen der 
Bauwirtschaft die größte Bedeutung zukommt, geprägt. 
 
Die Wirtschaftsstruktur des Bezirks Baden/Berndorf wird vom tertiären Sektor und von 
einem überdurchschnittlich hohen Anteil des sekundären Sektors geprägt. Im Jahr 2006 
waren 2,2% der Beschäftigten im primären, 38,3% im sekundären und 59,5% im tertiären 
Sektor tätig. Im industriell-gewerblichen Sektor dominieren vor allem der Maschinenbau, die 
Metallindustrie und die Bauwirtschaft. Im Dienstleistungssektor kommen insbesondere dem 
Handel, dem öffentlichen Dienst und den Wirtschaftsdiensten große Bedeutung zu. 
 
Der Bezirk Neunkirchen liegt zentral an einer wichtigen Verkehrsachse (Semmering 
Schnellstraße, Südbahn). Von diesen guten Erreichbarkeitsverhältnissen profitieren die 
Bereiche im Wiener Becken (Neunkirchen, Ternitz, Wimpassing) und die Bereiche am 
Ausgang des Höllentales (Gloggnitz, Reichenau an der Rax). 
Die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Arbeitsmarktbezirk Neunkirchen war rückläufig. 
Zwischen 2001 und 2006 sank die Zahl um 3,8%, wobei der sekundäre Sektor von den 
Rückläufen am stärksten betroffen war. (Vgl. Tab. 9) 
Im Jahr 2006 arbeiteten 1,9% der Beschäftigten im primären, 48,2% im sekundären und 
49,8% im tertiären Sektor. Auch die Wirtschaftsstruktur Neunkirchens wird von einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil des industriell-gewerblichen Sektors geprägt, in dem die 
Bauwirtschaft, die Metallindustrie und die Kunststoffindustrie vorherrschend sind. Im 
Dienstleistungssektor dominieren vor allem der Handel und das Gesundheits- und 
Sozialwesen. 
 
Der durch seine Nähe zu Wien zentral gelegene Bezirk Bruck/Leitha verzeichnete zwischen 
2001 und 2006 einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen von 5%, wobei die 
Beschäftigtenzahlen in allen drei Sektoren ausgeweitet werden konnten. (Vgl. Tab. 9) Der 
Bezirk Bruck/Leitha wird vom Dienstleistungssektor, innerhalb dessen der Handel dominiert, 
geprägt. Innerhalb des sekundären Sektors dominieren vor allem die Bauwirtschaft und die 
Nahrungsmittelindustrie. Im Jahr 2006 arbeiteten knapp 6% der Beschäftigten im primären, 
34,7% im sekundären und 59,4% im tertiären Sektor. 
 
Teilregion Steiermark 
Im Jahr 2006 verzeichnete die gesamte Steiermark 422.471 unselbständig Beschäftigte. 
Zwischen 2001 und 2006 ist die Zahl um 1,4% gestiegen. Eine Ausweitung der 
Beschäftigtenzahlen konnte vor allem im Dienstleistungsbereich erzielt werden. Die 
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Wirtschaftsstruktur der Steiermark zeichnet sich durch einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil (30,6%) an Beschäftigung in Industrie und Gewerbe aus. 
 
Im Jahr 2006 betrug die Zahl der unselbständig Beschäftigten in dem im Rahmen der Studie 
untersuchten Teil der Steiermark 35.754. Die Zahl im Untersuchungsraum stieg zwischen 
2001 und 2006 im Vergleich zu den Beschäftigtenzahlen in der Gesamt-Steiermark 
überdurchschnittlich um 4,8%. (Vgl. Tab. 9) 
 
Die Wirtschaftsstruktur der drei betrachteten Bezirke Feldbach, Fürstenfeld und Hartberg 
wird vom Dienstleistungssektor und von einem überdurchschnittlich hohen Anteil des 
industriell-gewerblichen Sektors geprägt. 
Im Bezirk Feldbach ist im tertiären Sektor (59,9%) der Handel, im sekundären Sektor 
(36,5%) die Bauwirtschaft, die Nahrungsmittelindustrie sowie die Ledererzeugung 
vorherrschend. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten stieg (vor allem im sekundären 
Sektor) zwischen 2001 und 2006 um 1,6%. 
Im Bezirk Fürstenfeld dominieren innerhalb des tertiären Sektors (55,7%) der Handel und 
der Tourismus (Kureinrichtungen in Loipersdorf und Blumau), innerhalb des sekundären 
Sektors (42,3%) insbesondere die Bauwirtschaft, der Maschinenbau und die Holzindustrie. 
Die Zahl der unselbständig Beschäftigten konnte im Bezirk Fürstenfeld zwischen 2001 und 
2006 in allen drei Sektoren ausgeweitet werden (8,5%). 
Im Bezirk Hartberg dominieren innerhalb des tertiären Sektors (59,1%) der Handel und der 
Tourismus, innerhalb des sekundären Sektors (38,3%) die Bauwirtschaft, die 
Möbelherstellung sowie die Textil- und Nahrungsmittelindustrie. Die Zahl der unselbständig 
Beschäftigten stieg (vor allem im tertiären Sektor) zwischen 2001 und 2006 um 6,2%. (Vgl. 
Arbeitsmarktservice Österreich und Wirtschaftsportal Niederösterreich 2007). 
 
Westtransdanubien 
Alle drei untersuchten Komitate verzeichneten im Zeitraum von 2001 bis 2006 einen 
Rückgang der Beschäftigtenzahlen. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten sank im 
Komitat Gyõr-Moson-Sopron um 1,8%, im Komitat Vas um 4,2% und im Komitat Zala um 
0,2%. (Vgl. Tab. 9)4 
Für das ungarische Untersuchungsgebiet waren auf NUTS3 Ebene hinsichtlich der 
Beschäftigtenzahlen nach Wirtschaftssektoren vom Statistischen Amt Ungarn nur Daten bis 
zum Jahr 2004 verfügbar. 
Im diesem Jahr arbeiteten im Komitat Gyõr-Moson-Sopron 5,5% aller Beschäftigten in der 
Land- und Forstwirtschaft, 40,3% im Industriesektor und 54,2% im Dienstleistungsbereich. 
Für das Komitat Vas ergibt sich für 2004 folgende Verteilung: 5,2% aller Beschäftigten 
waren im primären, 45,1% im sekundären und 49,7% im tertiären Sektor tätig. 
Im Jahr 2004 waren im Komitat Zala 4,1% in der Land- und Forstwirtschaft, 42,8% in der 
Industrie und 53,1% im Dienstleistungssektor beschäftigt. 
 
Im Jahr 2006 waren in Westtransdanubien 4,9% aller Beschäftigten in der Land- und 
Forstwirtschaft, 39,7% in der Industrie und 55,4% im Dienstleistungssektor tätig. Der Anteil 
der Zahl der Beschäftigten im Industriesektor liegt damit in Westtransdanubien über dem 
nationalen Durchschnitt (Anteil der Beschäftigten im Industriesektor in Ungarn: 32,4%). 
Im Zeitraum von 2001 bis 2006 verzeichnete diese Region einen Rückgang der 
Beschäftigtenzahlen sowohl in der Land- und Forstwirtschaft (-0,6%) als auch im 
Industriesektor (-2,1%), im Dienstleistungssektor hingegen einen Anstieg der Zahl der 
Beschäftigten um 2,7%. 

                                                 
4 Die Zahl der Beschäftigten ist in Ungarn auf NUTS3 Ebene verfügbar.  
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Im Komitat Gyõr-Moson-Sopron dominiert als stärkster Wirtschaftszweig die Industrie, 
gefolgt vom Dienstleistungsbereich, der Landwirtschaft und dem Baugewerbe. 
Die verarbeitende Industrie konnte 2006 im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 10,7% 
verzeichnen und liegt damit über dem nationalen Durchschnitt (Wachstum verarbeitende 
Industrie in Ungarn: 7,7%). Innerhalb dieses Sektors wiesen die Metallindustrie (39,5%), die 
Kunststoffindustrie (19,1%) und die Chemische Industrie (13,4%) die stärksten 
Wachstumsraten auf, die alle über dem nationalen Durchschnitt lagen. Auch die Branchen 
Holzverarbeitung/Papier/Druck (2,3%) und Nahrungsmittel/Getränke/Tabak (7,8%) 
verzeichneten im nationalen Vergleich überdurchschnittliche Wachstumsraten. 
 
In Vas wies die verarbeitende Industrie 2006 im Vergleich zum Vorjahr ein negatives 
Wachstum von -0,9% auf. 
Im nationalen Vergleich verzeichneten die Metallbranche (30,4%), die Textilindustrie 
(13,6%), die Chemische Industrie (7,4%) und die Branche Holzverarbeitung/Papier/Druck 
(5,3%) überdurchschnittliche Wachstumsraten.5 
 
Die folgende Tabelle 10 zeigt die Beschäftigungsquote6 im Untersuchungsraum nach der 
Berechnungsmethode von EUROSTAT. 
 
Tab. 10 Beschäftigungsquote (15-64 Jahre) in % 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Steiermark 66,6 66,5 66,8 67,5 68 67,2 68,9 69,9 
Burgenland 68,6 68,2 66,7 67,5 69,6 67,1 68,1 69,5 
Niederösterreich 69,4 69,2 68,6 69,9 69,8 69,5 69,9 71,5 
Österreich 68,6 68,5 68,5 68,7 68,9 67,8 68,6 70,2 
Westtransdanubien 63,0 63,4 63,1 63,7 61,9 61,4 62,1 62,8 
Ungarn 55,6 56,3 56,2 56,2 57 56,8 56,9 57,3 

Quelle: EUROSTAT 2007 
 
Sowohl in Gesamtösterreich als auch in den drei dargestellten Bundesländern ist die 
Beschäftigungsquote zwischen 1999 und 2006 deutlich gestiegen. Während die 
Beschäftigungsquote im Burgenland in diesem Zeitraum lediglich um 0,9 Prozentpunkte 
anstieg, weisen die Bundesländer Steiermark (+3,3 Prozentpunkte) und Niederösterreich (+ 
2,1 Prozentpunkte) eine österreichweit überdurchschnittlich hohe Zunahme auf. Außerdem 
war das Beschäftigungsniveau in Niederösterreich mit 71,5% im Jahr 2006 das Höchste der 
östlichen Bundesländer Österreichs. 
In Westtransdanubien hat sich das Beschäftigungsniveau seit 1999 kaum verändert und lag 
2006 bei 62,8%. Es war gleichzeitig das höchste Beschäftigungsniveau der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) in allen ungarischen Regionen und lag sogar über dem 
Beschäftigungsniveau der zentralungarischen Region (62,7%) mit der Hauptstadt Budapest. 
 
                                                 
5 Centrope Business and Labour Report 2007 und http://www.gymskik.hu/index.php?id=961 
6 Die Erwerbsquote ergibt sich aus dem Dividieren der Anzahl von erwerbstätigen Personen im Alter zwischen 
15 und 64 Jahren durch die Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse. Der Indikator bezieht sich auf die EG-
Arbeitskräfteerhebung. Sie deckt die in privaten Haushalten lebende Bevölkerung ab, schließt jedoch kollektive 
Haushalte wie Pensionen, Studentenwohnheime und Krankenhäuser aus. Die Erwerbsbevölkerung besteht aus 
Personen, die während der Referenzwoche irgendeine Tätigkeit gegen Entgelt oder Ertrag mindestens eine 
Stunde ausgeübt haben oder die nicht gearbeitet haben, weil sie vom Arbeitsplatz vorübergehend abwesend 
waren (EUROSTAT 2007). 
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3.4 Einkommen 
 
Der durchschnittliche Monatslohn eines Arbeitnehmers im verarbeitenden Gewerbe in 
Ungarn betrug im Jahr 2006 nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 398,3 Euro. Ein 
österreichischer Arbeitnehmer hatte im Vergleich mit 2.011,5 Euro einen fünf Mal so hohen 
Nettomonatsverdienst (Der Nettojahresverdienst in der Herstellung von Waren 
(verarbeitendes Gewerbe) für Österreich in der Gruppe A1_100 (Alleinstehende ohne 
Kinder, 100% des AW-Lohns) für das Jahr 2006  entspricht einen Wert von 24.138€. Dies 
ergibt einem Monatsverdienst von 2011,5€. Weitere Informationen unter: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Der Nettomonatsverdienst in Österreich lag in den Jahren 
2000 bis 2006 deutlich über dem EU-27-Durchschnitt, der durchschnittliche 
Nettomonatslohn in Ungarn deutlich darunter. In dem betrachteten Zeitraum stieg der 
durchschnittliche Nettolohn in Ungarn um 78,2%, in Österreich um 17,6%. 
Im Vergleich mit den Nachbarländern Slowenien und der Slowakei lag der ungarische über 
dem slowakischen und unter dem slowenischen durchschnittlichen Nettomonatsverdienst. 
(Vgl. Tab. 11) 
 
Tab. 11 Nettomonatsverdienste (in Euro)- Verarbeite ndes Gewerbe (Alleinstehende Person 
ohne Kinder, 100% des AW*-Lohns) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VÄ 00-06 (%) 
Ungarn 223,5 252,2 310,4 342,8 368,4 401,0 398,3 78,2 
Österreich 1.710,6 1.731,1 1.765,0 1.829,7 1.917,2 1.971,0 2.011,5 17,6 
Slowenien 520,4 547,5 580,0 602,8 629,6 667,5 - - 
Slowakei 233,3 245,1 267,2 288,4 325,2 364,4 402,3 72,4 
EU27 1.357,4 1.410,9 1.453,7 1.483,1 1.509,3 1.562,7 - - 

Quelle: EUROSTAT 2007 
*AW: Average Worker 
 
Das verfügbare Einkommen ist der Betrag vom Einkommen, der den Haushalten für 
Konsumzwecke oder die Ersparnisbildung verbleibt und ist somit ein aussagekräftiger 
Indikator für den „Wohlstand“ der Bevölkerung. Daten bezüglich des verfügbaren 
Einkommens waren bei EUROSTAT auf der Ebene NUTS2 vorhanden. 
 
Tab. 12 Verfügbares Einkommen der privaten Haushalt e je Einwohner in Kaufkraftkonsum-
standards (KKKS) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
VÄ 00-04 

(%) 
Ungarn - 6.062,2  6.590,5 7.172,0 7.400,3 7.812,0 28,9 
Közép-Magyarország - 8.107,9 8.535,8 9.624,0 10.333,0 10.950,8 35,1 
Westtransdanubien - 6.548,4 6.962,1 7.592,0 7.519,5 7.951,7 21,4 
Österreich 14.635,9  15.935,0 15.702,0 16.071,1 16.630,6 17.206,5 8,0 
Burgenland 13.446,1 14.548,9 14.589,6 15.011,8 15.745,2 16.775,3 15,3 
Niederösterreich 14.895,5 16.119,6 16.004,1 16.326,7 16.999,6 17.572,0 9,0 
Steiermark 13.661,5 14.875,8 14.710,8 15.093,1 15.676,3 16.201,6 8,9 
Slowenien - 8.885,3 9.313,9 9.848,7 9.789,6 10.302,1 15,9 
Slowakei 5.190,2 5.411,2 5.945,3 6.338,4 6.160,7 6.467,0 19,5 

Quelle: EUROSTAT 2007 
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Hinsichtlich der Entwicklung der Höhe des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte 
je Einwohner in Kaufkraftkonsumstandards7 war in Ungarn im Zeitraum von 2000 bis 2004 
eine Steigerung von 28,9% zu beobachten. Das verfügbare Einkommen je Einwohner hatte 
in Ungarn im Jahr 2004 einen Wert von 7.812 Kaufkraftkonsumstandards. 
Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner betrug im Jahr 2004 in 
Westtransdanubien 7.951,7 KKKS und in Mittelungarn 10.950,8 KKKS. Beide Werte liegen 
damit über dem nationalen Durchschnitt. 
In Westtransdanubien ist das verfügbare Einkommen zwischen 2000 und 2004 um 21,4% 
gestiegen. In Mittelungarn konnte im gleichen Zeitraum eine im nationalen Vergleich 
überdurchschnittliche Steigerung des verfügbaren Einkommens um 35,1% verzeichnet 
werden. 
In Österreich ist das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner (in KKKS) 
zwischen den Jahren 2000 und 2004 um 8% gestiegen und war in den Jahren von 2000 bis 
2004 mehr als doppelt so hoch wie das verfügbare Einkommen in Ungarn. Die 
Bundesländer Burgenland (15,3%), Niederösterreich (9%) und Steiermark (8,9%) wiesen in 
diesem Zeitraum alle im nationalen Vergleich überdurchschnittliche Wachstumsraten auf. Im 
nationalen Vergleich wies Niederösterreich zwischen 2000 und 2004 durchgehend ein 
überdurchschnittlich hohes verfügbares Einkommen auf. 
Die Nachbarländer Slowenien und die Slowakei hatten im gleichen Zeitraum 
Wachstumsraten von 15,9% und 19,5%. Das verfügbare Einkommen in Slowenien lag im 
Jahr 2004 mit 10.302,1 KKKS deutlich über dem Wert von Ungarn, das verfügbare 
Einkommen in der Slowakei lag hingegen mit 6.467 KKKS etwas darunter. (Vgl. Tab. 12) 
 
Die Arbeitskosten8 pro Monat sind in Ungarn im verarbeitenden Gewerbe zwischen 2000 
und 2006 um 69,9% gestiegen, die Arbeitskosten pro Stunde um 66,3%. Die Arbeitskosten 
in Ungarn betrugen im Jahr 2006 pro Monat 890,3 Euro und pro Stunde 5,97 Euro. 
 
Tab. 13 Arbeitskosten in Euro im verarbeitenden Gew erbe 

Arbeitskosten pro Monat (in Euro)-Verarbeitendes Gewerbe 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
VÄ 00-06 

(%) 
Ungarn 524,1 587,6 696,4 720,7 799,9 908,4 890,3 69,9 
Österreich 3.479,0 3.609,0 3.712,0 3.759,0 3.810,0 3.924,0 3.975,0 14,3 
Slowenien 1.165,5 1.207,3 1.304,8 1.352,6 1.376,5 1.454,9 1.513,8 29,9 
Slowakei 425,8 442,7 485,3 532,6 618,0 662,7 729,4 71,3 
EU27 2.646,8 2.699,2 2.795,3 2.847,7 2.961,2 3.088,7 2.891,8 9,3 

Arbeitskosten pro Stunde (in Euro)-Verarbeitendes Gewerbe 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
VÄ 00-06 

(%) 
Ungarn 3,59 3,95 4,72 4,88 5,32 5,97 5,97 66,3 
Österreich 23,85 24,75 25,7 26,37 26,79 27,69 27,69 16,1 
Slowenien 8,19 8,7 8,9 9,58 9,51 9,84 9,84 20,1 
Slowakei 3,05 3,14 3,46 3,88 4,34 4,61 4,61 51,1 
EU27 18,76 19,23 19,95 20,31 20,95 21,62 21,62 15,2 

 

                                                 
7 Kaufkraftkonsumstandards (KKKS): Einkommensgrößen werden zum Zwecke des interregionalen Vergleichs 
mit spezifischen Kaufkraftstandards für Konsumausgaben umgerechnet. (EUROSTAT 2007) 
 
8 Die Arbeitskosten setzen sich aus den direkten Lohnkosten und den Lohnnebenkosten wie z.B. 
Sozialversicherungsbeiträge zusammen. 
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Quelle: EUROSTAT 2007 
 
In Österreich stiegen die Arbeitskosten pro Monat im gleichen Zeitraum um 14,3%, die 
Arbeitskosten pro Stunde um 16,1%. Im Jahr 2006 betrugen in Österreich die Arbeitskosten 
pro Monat 3.975 Euro und die Arbeitskosten pro Stunde 27,69 Euro. Im Vergleich zu 
Ungarn waren die Arbeitskosten pro Monat und pro Stunde in Österreich im Jahr 2006 
viereinhalb Mal so hoch und liegen über dem EU-Durchschnitt (EU27: 2.891,8 Euro pro 
Monat und 21,62 Euro pro Stunde). 
In den Nachbarländern Slowenien und der Slowakei erhöhten sich im verarbeitenden 
Gewerbe die Arbeitskosten pro Monat im gleichen Zeitraum um 29,9% und 71,3%, die 
Arbeitskosten pro Stunde um 20,1% und 51,1%. Die Arbeitskosten in Ungarn lagen in den 
Jahren von 2000 bis 2006 durchgängig unter den Arbeitskosten in Slowenien und über 
denen in der Slowakei (Vgl. Tab. 13). 
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3.5 Arbeitslosigkeit 
 
Insgesamt gab es im Jahr 2006 laut nationaler Registerdaten des Arbeitsmarktservice in 
Österreich und Ungarn 56.566 registrierte Arbeitslose, die sich ungefähr je zur Hälfte auf 
beide Seiten der Grenze verteilen (Online-Arbeitsmarktdatenbank, Arbeitsmarktservice 
Österreich und Ungarn). 
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Entwicklung der registrierten Arbeitslosen in den 
verschiedenen Teilregionen des Untersuchungsraums. 
 
Abb. 1 Bestand registrierte Arbeitslose im Jahresdu rchschnitt 2001-2006 
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 Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
 
Während sich der Bestand der registrierten Arbeitslosen zwischen 2001 und 2006 im 
Burgenland und im steiermarkischen Teil relativ konstant verhielt, lassen sich in 
Niederösterreich und in den ungarischen Komitaten größere Schwankungen feststellen. 
Zwischen 2001 und 2005 ist die Zahl der Arbeitslosen im niederösterreichischen Teil um 
knapp ein Viertel (+3.387) gestiegen. Seit 2006 geht die Arbeitslosigkeit, aufgrund der guten 
wirtschaftlichen Entwicklung und der Zunahme der offenen Stellen, im gesamten 
österreichischen Teil jedoch wieder deutlich zurück. 
In den ungarischen Komitaten ist zwischen 2001 und 2005 eine starke Zunahme der 
Arbeitslosigkeit zu beobachten. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in diesem Zeitraum im 
Komitat Zala um 30% (+3.706) erhöht. Im Komitat Vas legte der Bestand an Arbeitslosen im 
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gleichen Zeitraum um rund 20% (+1.218) und in Gyõr-Moson-Sopron um rund 15% (+1.209) 
zu. Zwischen 2005 und 2006 pendelte sich die Arbeitslosigkeit im ungarischen Teil auf ein 
nahezu konstantes Niveau ein. 
Die folgende Karte 7 gibt einen Überblick über die räumliche Verteilung der Arbeitslosigkeit 
auf Basis der Arbeitslosenquote (jeweilige nationale Berechnungsmethode) von 2006 im 
Jahresdurchschnitt. 
 
Karte 7 Arbeitslosenquote 2006 im Jahresdurchschnit t 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
 
Das Burgenland wies mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 8,5% für das Jahr 
2006, nach dem Bundesland Wien (9,3%), die höchste Arbeitslosenquote Österreichs auf. 
Die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark lagen mit durchschnittlichen 
Arbeitslosenquoten von 6,9% bzw. 6,8% im österreichischen Bundesdurchschnitt von 6,8% 
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für das Jahr 2006. Bei Betrachtung auf Arbeitsmarktbezirksebene sind dabei deutliche 
regionale Disparitäten zu erkennen. Während die nördlichen Bezirke des Burgenlands, 
Eisenstadt (5,6%) und Neusiedl (5,7%), sowie der niederösterreichische Bezirk Mödling eine 
sehr niedrige Arbeitslosenquote aufwiesen, stellte die Arbeitslosigkeit in den Bezirken 
Fürstenfeld (7,4%), Wiener Neustadt (7,5%) und Oberwart (9,7%) ein deutlich größeres 
Problem dar, was die Zugehörigkeit des südlichen Burgenlands zu den 
wirtschaftsschwächsten Regionen Österreichs unterstreicht. 
Im ungarischen Teil des Untersuchungsraums sind regionale Disparitäten hinsichtlich der 
Arbeitslosenquote deutlich stärker ausgeprägt, was eine Spannweite von 10,7 
Prozentpunkten (Sopron-Fertõd 3,3% und Letenye 14,0%) verdeutlicht. 
Während die durchschnittliche Arbeitslosenquote im nördlichen Komitat Gyõr-Moson-
Sopron im Jahr 2006 durchschnittlich bei 4,6 % lag, weisen die südlicheren Komitate Vas 
(6,1%) und Zala (9,0%) eine deutlich höheres Niveau auf, allen voran in den Bezirken 
Vasvár (10,9%), Szentgotthárd (10,6%), und Letenye (14,0%). 
 
Die folgende Abbildung 2 gibt einen Überblick über die saisonale Schwankung der 
Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf 2005/2006. 
 
Abb. 2 Saisonale Schwankung der Arbeitslosigkeit im  Jahresverlauf 2005/2006  
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Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
 
Im österreichischen Teil des Untersuchungsraums weisen alle drei Teilregionen hinsichtlich 
der saisonalen Aspekte der Arbeitslosigkeit ein relativ identisches Muster auf. Jedoch fällt 
die Schwankung zwischen Sommer- und Wintersaison, aufgrund der großen Bedeutung von 
Sommertourismus und Baugewerbe im steiermärkischen Teil und im Burgenland relativ 
betrachtet, deutlich stärker ins Gewicht. Im steiermärkischen Teil stieg die absolute Zahl der 
registrierten Arbeitslosen von Juli 2005 und Januar 2006 um +5.004 Personen (+145%) und 
im Burgenland um +7.047 Personen (+108%). Im niederösterreichischen Teil betrug der 
relative saisonale Anstieg der Arbeitslosigkeit zwischen Sommer und Winter im selben 
Zeitraum nur 40% (+5.719 Personen). 
Im ungarischen Teil des Untersuchungsraums ist die saisonale Schwankung der 
Arbeitslosigkeit deutlich schwächer ausgeprägt als auf der österreichischen Seite, da hier, 
aufgrund des hohen Anteils der Beschäftigten in der Industrie (Vgl. 3.3 Beschäftigungs- und 
Wirtschaftsstruktur), speziell im verarbeitenden Gewerbe, der Tourismus und das 
Baugewerbe eine untergeordnete Rolle einnehmen. Die jahreszeitliche Schwankung 
zwischen Sommer und Winter betrug 2005/2006 in den ungarischen Komitaten lediglich 15 
bis 25%. 
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Die folgende Tabelle 14 stellt die wichtigsten Strukturmerkmale der Arbeitslosigkeit im 
Untersuchungsraum dar. 
 
Tab. 14 Strukturelle Arbeitslosigkeit 2006 

  2006 Frauen 15-24 50+ 
> 1 Jahr 

arbeitslos  Ausländer  

Eisenstadt 1.244 43,0 17,1 23,8 3,5 11,4 
Mattersburg 1.062 43,8 16,2 22,0 3,7 12,4 
Neusiedl 1.217 44,1 15,9 23,8 2,9 9,3 
Oberpullendorf 1.066 45,4 14,1 20,7 5,0 9,1 
Oberwart 2.144 44,5 15,3 21,7 7,2 6,9 
Stegersbach 747 42,8 15,9 23,7 1,5 5,6 
Jennersdorf 516 42,6 18,2 17,8 0,4 5,2 
Burgenland 7.997 44,0 15,9 22,2 4,2 8,8 
Baden 3.316 43,0 13,8 25,5 6,4 20,7 
Berndorf 699 42,6 15,2 24,5 5,7 21,6 
Bruck/Leitha 985 41,1 16,6 25,3 8,3 17,6 
Mödling 2.511 45,6 11,5 24,4 7,6 13,7 
Neunkirchen 2.269 39,0 17,5 22,7 5,2 14,1 
Schwechat 1.388 42,4 15,1 23,1 4,6 18,8 
Wiener Neustadt 3.614 43,4 15,6 22,8 9,2 16,0 
Anteil Niederösterreich 14.782 42,7 14,8 23,9 7,0 17,0 
Feldbach 1.835 38,9 19,1 13,7 2,1 5,0 
Fürstenfeld 707 41,4 18,0 16,5 5,7 6,5 
Hartberg 1.955 42,3 18,4 16,8 5,2 4,8 
Anteil Steiermark 4.497 40,8 18,6 15,5 4,0 5,2 
Österreich 27.276 42,8 18,8 24,6 5,7 12,6 
Gy� r-Moson-Sopron 9.131 54,0 16,8 22,4 12,5 k.A. 
Vas 7.492 48,1 17,9 22,6 19,8 k.A. 
Zala 12.667 48,5 16,2 24,6 23,1 k.A. 

Westtransdanubien 29.290 50,2 17,0 23,2 18,5 k.A. 
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
 
Der Anteil der registrierten arbeitslosen Frauen schwankte im österreichischen Teil im Jahr 
2006 jahresdurchschnittlich zwischen 38,9% im AMS-Bezirk Feldbach und 45,6% im AMS-
Bezirk Mödling.  
 
Ein sehr niedriges Niveau der Jugendarbeitslosigkeit (15-24jährige) weist v. a. der AMS-
Bezirk Mödling (11,5%) auf, im Gegensatz zu den steiermärkischen Bezirken von deutlich 
höheren Werten von 18-19%. 
 
Auch hinsichtlich der Altersarbeitslosigkeit (über 50jährige) unterscheiden sich die 
steiermärkischen Bezirke deutlich von den übrigen Bezirken des Untersuchungsraums. 
Während im steiermärkischen Teilgebiet der Anteil der Altersarbeitslosigkeit an der 
Gesamtarbeitslosigkeit mit 15,5% im Jahr 2006 deutlich unter dem österreichischen 
Bundesdurchschnitt von 18,8% lag, wurde dieser Anteil mit 23,9% für den 
niederösterreichischen Teilraum und 22,2% für das Burgenland deutlich übertroffen. 
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Der Anteil der Langzeitarbeitslosen9 (über 1 Jahr arbeitslos) lag im Jahr 2006 im gesamten 
Untersuchungsgebiet mit Werten von 4,0% im steiermärkischen Teil, 4,2% im Burgenland 
und 7,0% in Niederösterreich über dem österreichischen Bundesdurchschnitt von 3,5%.  
 
Bei Betrachtung der Ausländerarbeitslosigkeit sind die höchsten Anteile um die 20% in 
einigen Bezirken Niederösterreichs besonders augenfällig. In diesem Teilgebiet des 
Untersuchungsraums ist auch der Anteil der ausländischen Bevölkerung am größten (Vgl. 
3.1 Bevölkerung). In Gesamtniederösterreich wurden im Jahr 2006 durchschnittlich 5.316 
arbeitslose Ausländer registriert. Davon waren 1.981 Personen (37%) Bürger aus den 
Staaten des ehemaligen Jugoslawien, 1.262 (24%) Personen aus der Türkei und lediglich 
172 (3%) ungarische Staatsbürger. 
Im steiermärkischen Teil ist das Niveau der Ausländerarbeitslosigkeit, korrespondierend mit 
dem Ausländeranteil an der Bevölkerung, mit Werten um die 5% am niedrigsten. Von den 
3.707 für die gesamte Steiermark im Jahr 2006 registrierten arbeitslosen Ausländern, 
stammten rund 1.962 Personen (46%) aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien, 10% 
aus der Türkei und 2% aus Ungarn. 
Im Burgenland meldeten sich im selben Jahr durchschnittlich 702 Ausländer arbeitslos, 
wobei die Ungarn mit 145 Personen (21%) die größte Gruppe darstellten. 
 
Die drei westungarischen Komitate weisen hinsichtlich der Struktur der Arbeitslosigkeit keine 
großen Unterschiede auf. Der Anteil der registrierten arbeitslosen Frauen war im Jahr 2006 
in Gy� r-Moson-Sopron allerdings mit 54% relativ hoch, in Vas und Zala lag der Anteil 
hingegen bei ca. 48%. Die westungarischen Werte lagen weit über dem österreichischen 
Durchschnitt (42,8%). 
 
Die Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre) unterlag im Jahr 2006 in den ungarischen 
Komitaten keinen größeren Schwankungen (16-18%), die Werte lagen ungefähr im 
ostösterreichischen Durchschnitt. 
 
Hinsichtlich der Altersarbeitslosigkeit unterscheiden sich die ungarischen Komitate nicht 
wesentlich, in Gy� r-Moson-Sopron (22,4%) und Zala (22,6%) waren die Werte fast 
identisch, in Zala dagegen war der Anteil der Altersarbeitslosigkeit mit 24,6% etwas höher. 
In diesem Fall lagen die ungarischen und österreichischen Werte im 
Gesamtuntersuchungsraum auf dem gleichen Niveau, die Werte stimmten auch mit dem 
landesweiten österreichischen Durchschnitt überein. Nur die Steiermark wies wesentlich 
niedrigere Werte auf. 
 
Dagegen sind hinsichtlich der Langzeitarbeitslosigkeit große Unterschiede zwischen den 
österreichischen und ungarischen Gebieten zu erkennen. Das Komitat Gy� r-Moson-Sopron 
wies mit 12,5% den niedrigsten Anteil an Langzeitarbeitslosen in Westungarn auf, dieser 
Wert war nahezu doppelt so hoch wie der höchste Wert in Ostösterreich (Niederösterreich 
mit 7%). Die ungarischen Werte waren drei bis fünfmal höher als die steierischen und 
burgenländischen Daten. Ausgesprochen hoch war der Anteil der Langzeitarbeitslosen in 
Zala, mit 23,1% fast doppelt so hoch wie in Gy� r-Moson-Sopron. 
 
                                                 
9 Langzeitarbeitslosigkeit kann durch Schulung oder Krankenstand, die länger ist als ein Monat unterbrochen 
werden. In Österreich werden de facto 98 % aller Arbeitslosen mindestens einmal pro Jahr in eine Aktivierung 
oder Schulung einbezogen. 
Anders ist das Konzept der Langzeitbeschäftigungslosigkeit: LZBL ist jemand, der länger als 12 Monaten keiner 
angemeldeten Beschäftigung nachgegangen ist. Im Burgenland sind im Durchschnitt 20 % der Arbeitslosen 
Langzeitbeschäftigungslosen (Quelle: AMS Burgenland). 
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In Ungarn sind keine Daten über die Zahl der ausländischen Arbeitslosen vorhanden, weder 
auf regionaler, noch auf Komitatsebene. Das Amt für Beschäftigung und Soziales erhebt nur 
die Zahl der durch ausländische ArbeitnehmerInnen besetzten Stellen in Ungarn. Laut 
dieser Daten hat sich die Zahl der in Ungarn beschäftigten nichtungarischen Staatsbürger 
seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahren permanent erhöht. 1996 wurden insgesamt 
20.296 Arbeitsgenehmigungen erteilt, 2005 mehr als 53.000. Im Jahr 2006 wurden 52.505 
allgemeine und 2.216 saisonale Arbeitsgenehmigungen in der Landwirtschaft erteilt, 16.132 
Personen registriert und 275 Personen erhielten eine Freizügigkeitsbescheinigung. 
Insgesamt verfügten im Jahr 2006 64.626 ausländische ArbeitnehmerInnen über eine 
gültige Arbeitsgenehmigung bzw. Bescheinigung. Über den größten Anteil an den erteilten 
Arbeitsgenehmigung verfügten rumänische Staatsbürger mit 42,6%, gefolgt von 
Arbeitnehmern aus der Slowakei (25,8%) und aus der Ukraine (12,8%). Die Zahl der 
österreichischen Arbeitnehmer in Ungarn ist sehr gering: Die Zahl der erteilten 
Genehmigungen bzw. Bescheinigungen lag im Jahr 2004 bei 304, im Jahr 2005 bei 279, im 
Jahr 2006 bei 371 und im dritten Quartal 2007 bei 182. 
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3.6 Gemeldete offene Stellen 
 
Die Tabelle 15 gibt einen Überblick über die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen im 
Untersuchungsraum von 2002 bis 2006. 
Die bei den Arbeitsverwaltungen gemeldete Zahl der offenen Stellen umfasst allerdings 
nicht die Gesamtheit aller offenen Stellen. Die Aussagekraft der Zahl der gemeldeten 
offenen Stellen als arbeitsmarktspezifischer Indikator ist somit eingeschränkt. Die Zahl 
spiegelt nur einen Teil der nicht realisierten Arbeitskräftenachfrage wider („Einschaltgrad“). 
Wie Tabelle 15 zeigt, ist in dem untersuchten Teil Niederösterreichs zwischen 2002 und 
2006 ein deutlicher Anstieg der Zahl der gemeldeten offenen Stellen zu beobachten. Auch 
das Burgenland kann einen Anstieg in diesem Zeitraum verzeichnen. Nur in dem 
betrachteten Teil der Steiermark sank zwischen 2002 und 2006 die Zahl der gemeldeten 
offenen Stellen. 
 
Tab. 15 Bestand monatlich gemeldeter offener Stelle n im Jahresdurchschnitt 

  2002 2003 2004 2005 2006 VÄ 02/03-06 
Eisenstadt 127 111 110 172 160 26,0 
Mattersburg 93 96 106 112 102 9,7 
Neusiedl 120 140 136 106 140 16,7 
Oberpullendorf 121 92 96 94 109 -9,9 
Oberwart 67 90 93 100 263 292,5 
Stegersbach 63 58 70 80 92 46,0 
Jennersdorf 76 55 68 61 58 -23,7 
Burgenland 667 642 679 725 924 38,5 
Baden 417 376 391 530 500 19,9 
Berndorf 43 47 56 70 94 118,6 
Bruck/Leitha 108 122 116 76 100 -7,4 
Mödling 266 207 266 376 449 68,8 
Neunkrichen 205 189 189 224 308 50,2 
Schwechat 296 202 269 311 226 -23,6 
Wiener Neustadt 251 369 683 510 589 134,7 
Anteil Niederösterreich  1.586 1.512 1.970 2.097 2.266 42,9 
Feldbach 230 197 172 138 158 -31,3 
Fürstenfeld 88 107 125 111 82 -6,8 
Hartberg 99 108 95 77 104 5,1 
Anteil Steiermark 417 412 392 326 344 -17,5 

Anteil Österreich 2.670 2.566 3.041 3.148 3.534 32,4 
Gyõr-Moson-Sopron 1.327 1.398 1.758 1.598 1.971 48,5 
Vas 646 966 1.033 1.171 1.080 67,1 
Zala 1.212 1.774 1.558 1.047 1.436 18,0 

Westtransdanubien 3.185 4.138 4.349 3.816 4.487 40,0 
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
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Abb. 3 Entwicklung offene Stellen von Juni 2006 bis  Juni 2007 
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Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
 
 
Abb. 4 Bestand monatlich gemeldeter offener Stellen  im Jahresdurchschnitt 2002-2006 
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Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich und Ungarn 2007 
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Burgenland 
Im gesamten Burgenland ist die Zahl der offenen Stellen zwischen 2002 und 2006 um 
38,5% gestiegen. (Vgl. Tab. 15) Unterscheidet man die offenen Stellen im Burgenland nach 
Wirtschaftszweigen, so entfielen im Jahr 2006 17,7% der gesamten offenen Stellen auf das 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen, 17,3% auf die öffentliche Verwaltung, 14,6% auf 
unternehmensbezogene Dienste, 14,1% auf das Bauwesen und 10,4% auf die 
Sachgütererzeugung. 
Die Zahl der offenen Stellen, die im Jahr 2006 von Personen nach Absolvierung der 
Pflichtschule zu besetzen waren, machten 48,6% aller offenen Stellen im Burgenland aus. 
Der Anteil der offenen Stellen an der Gesamtzahl der offenen Stellen im Burgenland nach 
Abschluss einer Lehre betrug 41,2%, nach Beendigung der mittleren Schule10 4,7% und 
nach Absolvierung der höheren Schule11 5,2%. 
Wie Abbildung 3 zeigt, sinkt die Zahl der gemeldeten offenen Stellen während den 
Wintermonaten, korrespondierend mit einer höheren Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum. 
 
Teilregion Niederösterreich 
Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen in dem betrachteten Teil Niederösterreichs stieg 
zwischen 2002 und 2006 um 42,9%. (Vgl. Tab. 15) Unterscheidet man die offenen Stellen in 
Gesamt-Niederösterreich wieder nach Wirtschaftszweigen, so entfielen 2006 32,3% aller 
offenen Stellen auf unternehmensbezogene DL, 12,7% auf Handel/Instandhaltung, 12,2% 
auf die Sachgütererzeugung, 10,2% auf das Beherbergungs- und Gaststättenwesen und 
9,2% auf das Bauwesen. 
Differenziert man die Zahl der offenen Stellen erneut nach dem Ausbildungsabschluss, so 
ergibt sich folgende Verteilung: 46,5% aller offenen Stellen waren 2006 von Personen nach 
Abschluss einer Lehre zu besetzen, 41,5 nach Beendigung der Pflichtschule, 7,7% nach 
Absolvierung der höheren Schule und 3,3% nach Vollendung der mittleren Schule. 
Auch in dem betrachteten Teil Niederösterreichs ist während der Wintermonate ein 
eindeutiger saisonaler Einbruch bezüglich der Zahl der gemeldeten offenen Stellen zu 
beobachten. (Vgl. Abb. 3) 
 
Teilregion Steiermark 
Die Anzahl gemeldeter offener Stellen in dem betrachteten Teil der Steiermark ist im 
Zeitraum von 2002 bis 2006 um 17,5% gesunken. (Vgl. Tab. 15) Der größte Anteil der 
offenen Stellen entfiel im Jahr 2006 auf unternehmensbezogene Dienste (35,8%). Weiterhin 
entfielen 13,9% auf das Beherbergungs- und Gaststättenwesen, 13,0% auf die 
Sachgütererzeugung, 9,5% auf Handel/Instandhaltung und 9,4% auf das Bauwesen. In der 
Steiermark waren 2006 fast die Hälfte aller gemeldeten offenen Stellen (48,4%) mit 
Personen nach Abschluss einer Lehre zu besetzen, 38,3% nach Beendigung der 
Pflichtschule, 9,0% nach Absolvierung der höheren Schule und 3,4% nach Vollendung der 
mittleren Schule. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, kann man auch in der Steiermark einen 
leichten saisonalen Einbruch der Zahl der gemeldeten offenen Stellen in den 
Wintermonaten beobachten. (Arbeitsmarktservice Österreich 2007) 
 
Westungarn 
Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen hat sich in der Region zwischen 2002 und 2006 um 
40% erhöht. Diesen Durchschnitt heben die Komitate Vas mit 67,1% und Gy� r-Moson-

                                                 
10 Mittlere Schule: Mittl.tech.gew. Schule, Mittl. kaufm. Schule, Sonstige mittlere Schule 
11 Höhere Schule: Allgemeinb. höhere Schule, Höhere tech. gewerb. Schule, Höh. kaufm. Schule, Sonstige 
höhere Schule, Akademie, Fachhochschule, Bakkalaureastudium, Universität 
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Sopron mit 48,5%. Im Komitat Zala fiel die Steigerung der Zahl der gemeldeten Stellen um 
18% eher gering aus. 
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3.7 Wirtschaftliche Leistung 
 
Die Tabelle 16 gibt einen Überblick über die regionale Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts (zu laufenden Marktpreisen in Mio. Euro) im Zeitraum von 2000 bis 
2004.12 
Das Bruttoinlandsprodukt im österreichischen Teil des Untersuchungsraums stieg zwischen 
2000 und 2004 um 12,9%, im ungarischen Teil um 45,6%. 
Hierbei wuchs das BIP im Komitat Zala im Vergleich zum BIP des gesamten ungarischen 
Untersuchungsgebiets überdurchschnittlich um 69,2%.  
Im österreichischen Teil verzeichneten das Burgenland, am stärksten das Nordburgenland 
mit dem Wirtschaftszentrum Eisenstadt und die Region Niederösterreich-Süd 
überdurchschnittliche Wachstumsraten. Das BIP im Jahr 2004 im gesamten 
Untersuchungsraum betrug 34,4 Mrd. Euro. Dies entspricht ungefähr dem gesamten BIP 
der Slowakei von 2004 mit rund 34,0 Mrd. Euro.  
 
Tab. 16 Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu laufenden Mar ktpreisen in Mio. Euro 

  2000 2001 2002 2003 2004 VÄ 00-04 in % 
Mittelburgenland 574 600 658 677 660 15,0 
Nordburgenland 2.718 2.839 2.988 3.108 3.309 21,7 
Südburgenland 1.453 1.512 1.532 1.571 1.616 11,2 
Burgenland 4.746 4.952 5.179 5.357 5.585 17,7 
Niederösterreich-Süd 4.832 4.917 5.118 5.352 5.526 14,4 
Wiener Umland/Südteil 8.935 8.558 9.169 9.349 9.782 9,5 
Oststeiermark* 4.453 4.614 4.704 4.778 5.026 12,9 
Österreichischer Teil 22.966 23.041 24.170 24.836 25.919 12,9 
Gyõr-Moson-Sopron 2.975 3.098 3.608 3.910 4.141 39,2 
Vas 1.578 1.598 1.849 2.088 2.182 38,3 
Zala 1.297 1.515 1.805 2.042 2.193 69,1 
Ungarischer Teil 5.851 6.211 7.262 8.041 8.517 45,6 
Gesamtraum 28.817 29.252 31.432 32.877 34.436 19,5 

Quelle: EUROSTAT 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist ein Indikator für die wirtschaftliche Lage eines Landes. Es entspricht dem 
Gesamtwert der produzierten Waren und Dienstleistungen abzüglich des Werts der Waren und Dienstleistungen, 
die bei ihrer Produktion als Vorleistungen verwendet werden. Wird das BIP in KKS (Kaufkraftstandards) 
ausgedrückt, so werden die Unterschiede der Preisniveaus zwischen den Ländern ausgeschaltet, und 
Berechnungen auf Pro-Kopf-Basis ermöglichen den Vergleich von Volkswirtschaften von erheblich 
unterschiedlicher absoluter Größe (EUROSTAT 2007). 
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Die folgende Abbildung 5 zeigt die regionale Verteilung des Bruttoinlandsprodukts im 
Untersuchungsraum für das Jahr 2004. 
 
Abb. 5 Regionale Verteilung des Bruttoinlandsproduk t (zu laufenden Marktpreisen in Mio. 
Euro) in % 
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Quelle: Eigene Darstellung nach EUROSTAT 2007 
 
Obwohl sich die zwei untersuchten Grenzräume in Österreich und Ungarn hinsichtlich ihrer 
Flächengröße, ihrer Einwohnerzahl sowie ihrer Beschäftigtenzahl relativ ähnlich sind, war 
der Anteil des BIP des österreichischen Teils am gesamten BIP des Untersuchungsraums 
mit 76% drei Mal so hoch wie der Anteil des BIP des ungarischen Gebietes mit lediglich 
24%. Dies zeigt, dass dem österreichischen Untersuchungsgebiet eine weitaus größere 
ökonomische Bedeutung zukommt. 
Innerhalb des österreichischen Untersuchungsraums hatte das Wiener Umland/Südteil mit 
29% und im ungarischen Teil das Komitat Gyõr-Moson-Sopron mit 12% den größten Anteil 
am regionalen BIP des gesamten Untersuchungsraums. 
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Die Tabelle 17 setzt das Bruttoinlandsprodukt (in KKP je Einwohner in %) der einzelnen 
Regionen in Relation zum durchschnittlichen BIP der 27 EU-Mitgliedsstaaten. 
 
Tab. 17 BIP in KKP 13 je Einwohner in % des EU-Durchschnitts (EU-27=100)  
  2001 2002 2003 2004 
Österreich 128 126 129 129 
Burgenland 85 86 90 90 
Mittelburgenland 76 80 83 79 
Nordburgenland 96 97 102 104 
Südburgenland 74 72 75 74 
Niederösterreich 103 102 104 104 
Niederösterreich-Süd 95 95 100 99 
Wiener Umland/Südteil 139 143 146 145 
Steiermark 110 105 110 111 
Oststeiermark 82 81 82 84 
Gyõr-Moson-Sopron 73 74 77 74 
Vas 61 61 67 65 
Zala 52 54 59 58 
Ungarn 60 62 63 64 

Quelle: EUROSTAT 2007 
 
Im gesamten Zeitraum von 2001 bis 2004 lag das Bruttoinlandsprodukt Österreichs deutlich 
über dem EU-Durchschnitt. Im Jahr 2004 stieg das BIP Österreichs auf 129% des EU-27 
Durchschnitts. 
Sowohl Niederösterreich als auch die Steiermark verzeichneten zwischen 2001 und 2004 im 
Vergleich zur EU durchgehend ein überdurchschnittlich hohes Bruttoinlandsprodukt. Dabei 
lag im Jahr 2004 das BIP von Niederösterreich-Süd (99%) und der Oststeiermark (84%) 
unter dem EU-Durchschnitt und das BIP vom Wiener Umland/Südteil mit 145% deutlich 
darüber. 
Das BIP des Burgenlandes war im gesamten betrachteten Zeitraum kleiner als das 
durchschnittliche BIP der EU-Mitgliedsstaaten, wobei das Nordburgenland im Jahr 2003 und 
2004 den EU-Durchschnitt mit 102% bzw. 104% überschritt. 
Das Bruttoinlandsprodukt Ungarns lag im untersuchten Zeitraum durchgehend unter dem 
Europäischen Durchschnitt. Ungarn erwirtschaftete im Jahr 2004 lediglich 64% des 
durchschnittlichen BIP der EU-27. 
Das BIP aller drei untersuchten Komitate war zwischen 2001 und 2004 unterdurchschnittlich 
niedrig. Dabei wurde im Komitat Gyõr-Moson-Sopron im Jahr 2004 mit einem Wert von 74% 
dasselbe Wirtschaftsniveau pro Einwohner erreicht wie im Südburgenland. 
 
Die folgende Tabelle 18 stellt die Anteile der drei Wirtschaftssektoren an der 
Bruttowertschöpfung14 im Untersuchungsraum dar. 
 
 

                                                 
13 Die KKP zwischen zwei geografischen Räumen liegt dann vor, wenn Waren und Dienstleistungen eines 
Warenkorbes für gleich hohe Geldbeträge erworben werden können. Werden zwei unterschiedliche 
Währungsräume verglichen, so werden die Geldbeträge durch Wechselkurse vergleichbar gemacht. 
14 Die BWS (Bruttowertschöpfung) ist ebenso wie das BIP ein Indikator für die wirtschaftliche Lage eines Landes. 
Die BWS unterscheidet sich vom BIP lediglich in Bezug auf die Berechnung, die zu Herstellerpreisen erfolgt, d. 
h. sie enthält nicht den Wert der Gütersteuern (abzüglich Gütersubventionen). Zu den Gütersteuern zählen 
insbesondere Steuern von der Art der Mehrwertsteuer (EUROSTAT 2007). 
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Tab. 18 Verteilung der BWS (Herstellungspreise in M io. Euro) auf die Wirtschaftssektoren in % 
  2000 2001 2002 2003 2004 
Primärer Sektor A,B Land- und Forstwirtschaft, Fisc herei            
Österreich 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 
Burgenland 5,4 5,7 5,3 5,7 5,8 
Mittelburgenland 6,4 6,3 5,6 5,6 5,9 
Nordburgenland 5,7 6,3 5,7 6,4 6,6 
Südburgenland 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 
Niederösterreich 4,1 4,3 4,0 3,8 3,8 
Niederösterreich Süd 3,1 3,2 3,0 2,7 2,8 
Wiener Umland/Südteil 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 
Steiermark 3,2 3,2 3,2 3,1 2,8 
Oststeiermark 6,2 6,3 6,1 5,9 5,4 
Ungarn 4,3 4,3 3,7 3,3 3,9 
Westtransdanubien 4,6 4,3 4,2 3,8 4,8 
Gyõr-Moson-Sopron 4,0 4,0 3,7 3,6 4,4 
Vas 4,2 3,9 4,5 3,5 4,8 
Zala 6,4 5,2 4,8 4,4 5,4 
Sekundärer Sektor C-F Industrie 
Österreich 30,9 30,3 30,1 30,0 29,7 
Burgenland 30,7 30,3 31,4 31,4 30,4 
Mittelburgenland 39,2 39,4 41,1 42,7 40,2 
Nordburgenland 26,9 26,9 28,6 27,6 27,1 
Südburgenland 34,3 32,9 32,7 33,9 33,3 
Niederösterreich 36,4 35,5 35,5 35,7 35,7 
Niederösterreich Süd 40,4 40,9 42,4 43,0 42,4 
Wiener Umland/Südteil 37,1 33,7 32,2 32,1 31,9 
Steiermark 36,4 36,8 35,8 35,7 35,5 
Oststeiermark 38,2 38,2 37,1 37,1 36,6 
Ungarn 33,2 31,3 30,3 30,5 30,9 
Westtransdanubien 49,1 43,4 42,5 44,4 42,9 
Gyõr-Moson-Sopron 53,0 46,3 45,9 45,7 45,5 
Vas 50,8 44,3 42,2 46,1 44,0 
Zala 38,0 36,3 36,0 40,0 36,8 
Tertiärer Sektor G-P Dienstleistungen 
Österreich 67,0 67,6 67,9 68,0 68,4 
Burgenland 63,9 64,0 63,3 62,9 63,8 
Mittelburgenland 54,2 54,4 53,1 51,7 54,1 
Nordburgenland 67,4 66,7 65,7 65,9 66,3 
Südburgenland 61,1 62,7 63,0 61,8 62,7 
Niederösterreich 59,5 60,2 60,4 60,5 60,6 
Niederösterreich Süd 56,5 55,9 54,6 54,3 54,8 
Wiener Umland/Südteil 61,8 65,1 66,7 66,9 67,1 
Steiermark 60,4 60,0 61,0 61,3 61,6 
Oststeiermark 55,6 55,5 56,8 56,9 58,0 
Ungarn 62,6 64,4 66,0 66,2 65,2 
Westtransdanubien 46,3 52,4 53,3 51,9 52,3 
Gyõr-Moson-Sopron 42,9 49,7 50,4 50,7 50,1 
Vas 44,9 51,8 53,3 50,3 51,2 
Zala 55,7 58,4 59,1 55,6 57,7 

Quelle: EUROSTAT 2007 
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Primärer Sektor 
Sowohl in Ungarn als auch in Österreich leistete die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei im 
Zeitraum von 2000 bis 2004 nur einen sehr geringen Anteil zur Bruttowertschöpfung 
(zwischen 1,9 und 2,1%), wobei der Anteil an der BWS in beiden Ländern im betrachteten 
Zeitraum weiter rückläufig war. 
Das Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark verzeichneten in diesem Zeitraum im 
nationalen Vergleich einen überdurchschnittlich hohen Anteil des primären Sektors an der 
Bruttowertschöpfung, wobei das Nordburgenland im Jahr 2004 den höchsten Anteil mit 
6,6% hatte. Auch in den drei betrachteten Komitaten in Ungarn leistete die Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei im nationalen Vergleich einen überdurchschnittlich hohen Beitrag 
zur Bruttowertschöpfung, den höchsten Beitrag im Komitat Zala mit 5,4%. 
 
Sekundärer Sektor 
Im Jahr 2004 erwirtschaftete der sekundäre Sektor 29,7% der österreichischen 
Bruttowertschöpfung. Im gleichen Jahr leistete die Industrie im Burgenland (30,4%), in 
Niederösterreich (35,7%) sowie in der Steiermark (35,5%) einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil zur Bruttowertschöpfung, wobei die Beiträge zur BWS zwischen 2000 und 2004 leicht 
rückläufig waren. Die höchsten Beiträge leistete die Industrie dabei im Mittelburgenland mit 
40,2% und in Niederösterreich-Süd mit 42,4%. 
Im Jahr 2004 wurden in Ungarn 30,9% der Bruttowertschöpfung in der Industrie 
erwirtschaftet. Der sekundäre Sektor verzeichnete in allen drei Komitaten zwischen 2000 
und 2004 im nationalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Anteile an der 
Bruttowertschöpfung, im Komitat Gyõr-Moson-Sopron mit 45,5% den größten Anteil. Die 
Anteile der Industrie an der BWS waren zwischen 2000 und 2004 in allen Komitaten 
rückläufig. 
 
Tertiärer Sektor 
Sowohl Gesamtösterreich als auch in Ungarn lässt sich ein deutliches Schwergewicht des 
Dienstleistungssektors hinsichtlich der Bruttowerschöpfung erkennen. 
In Österreich leistete der tertiäre Sektor im Jahr 2004 insgesamt einen Beitrag von 68,4% 
zur Bruttowertschöpfung, in Ungarn einen Beitrag von 65,2%. Zwischen 2000 und 2004 
stieg der Anteil des Dienstleistungssektors an der BWS in Österreich um 1,4 %, in Ungarn 
um 2,6 % an. 
Der Anteil des tertiären Sektors an der BWS war in den Jahren von 2000 bis 2004 im 
Burgenland unmerklich rückläufig (-0,1 Prozentpunkte), in Niederösterreich und in der 
Steiermark hingegen stieg der Anteil an der BWS um 1,1 und um 1,2 Prozentpunkte leicht 
an. Im stark touristisch geprägten Nordburgenland erwirtschaftete der tertiäre Sektor mit 
66,3% und im Wiener Umland/Südteil mit 67,1% die höchsten Anteile an der 
Bruttowertschöpfung und in den stärker industriell ausgerichteten Gebieten Mittelburgenland 
(54,1%) und Niederösterreich-Süd (54,8%) die niedrigsten Werte. 
Im Zeitraum von 2000 bis 2004 lässt sich in allen drei ungarischen Komitaten ein verstärkter 
Tertiärisierungstrend (+6 Prozentpunkte) durch den fortschreitenden Ausbau der 
Dienstleistungsstruktur (v. a. Unternehmensdienste, Gesundheitsdienstleistungen, Ausbau 
des tertiären Bildungssystems) beobachten. Im Komitat Zala wurde im Jahr 2004 im 
Dienstleistungssektor mit einem Anteil von 57,7% der mit Abstand höchste Wert im 
ungarischen Untersuchungsgebiet erreicht. 
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3.8 Bilaterale Handelsbeziehungen zwischen Österrei ch und Ungarn 
  
Bezüglich der grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen zwischen Österreich und 
Ungarn waren auf regionaler Ebene (Bundesländer bzw. Komitate) keine Daten verfügbar. 
Die folgende Tabelle 19 zeigt die Entwicklung der Handelsbilanz zwischen Österreich und 
Ungarn in den Jahren 2004 bis 2006. 
 
Tab. 19 Einfuhr, Ausfuhr, Bilanz von Waren in Mio. Euro zwischen Österreich und dem 
Ursprungs(Einfuhr)- bzw. Bestimmungsland (Ausfuhr) Ungarn 

2004 2005 2006 
  

Einfuhr Ausfuhr Bilanz Einfuhr Ausfuhr Bilanz Einfuhr Ausfuhr Bilanz 
Ungarn  2.602,9 3.338,1 735,2 2.463,9 3.222,8 758,9 2.587,4 3.508,0 920,6 

Quelle: Statistik Austria 2007 
 
Hinsichtlich der Einfuhr und Ausfuhr von Waren zwischen Ungarn und Österreich lässt sich 
eine positive Handelsbilanz zugunsten Österreichs erkennen. Im Jahr 2006 erwirtschaftete 
Österreich einen Überschuss von 920 Mio. Euro. Dies war eine Steigerung von rund 25% 
(185 Mio. Euro) seit dem EU-Beitritt Ungarns im Jahr 2004. 
 
Tabelle 20 gibt einen Überblick über die 15 wichtigsten Handelspartner für Österreich im 
Jahr 2006 nach Warenausfuhr. 
 
Tab. 20 Die 15 wichtigsten Handelspartner für Öster reich nach Warenausfuhr 

2006 
in Mio. Euro 

  Ausfuhr  Einfuhr  Handelsbilanz 

1 Deutschland 31.475 43.264 -11.789 
2 Italien 9.235 7.183 2.052 
3 U S A 6.118 3.462 2.656 
4 Schweiz 4.394 3.495 899 
5 Frankreich 3.941 3.598 344 
6 V. Königreich 3.922 2.049 1.874 
7 Ungarn 3.508 2.587 921 
8 Tschech. Republik 3.384 3.354 30 
9 Spanien 2.896 1.549 1.348 

10 Polen 2.393 1.617 776 
11 Russ. Föderation 2.254 2.399 -144 
12 Slowenien 1.873 1.020 854 
13 Niederlande 1.862 3.049 -1.187 
14 Rumänien 1.804 752 1.052 
15 Slowakei 1.768 1.788 -21 

Quelle: Statistik Austria 2007 
 
Ungarn liegt auf Platz 7 der wichtigsten Handelspartner Österreichs und ist mit einer 
Warenausfuhr von rund 3,5 Mrd. Euro vor Tschechien (3,4 Mrd.) und Polen (2,4 Mrd.) 
bedeutsamstes Zielland für österreichische Exporte nach Osteuropa. Der Warenexport nach 
Ungarn im Jahr 2006 entsprach somit rund 5% aller Exporte Österreichs in die EU-24 und 
rund 26% aller Exporte in die MOEL-10, die im Jahr 2004 der EU beigetreten sind. Laut 
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Statistik Austria gehörten 2006 zu den wichtigsten Ausfuhrgütern Österreichs in die MOEL 
elektrische Maschinen und Geräte, Straßenfahrzeuge, Eisen und Stahl, Maschinen und 
Metallwaren. Die wichtigsten Einfuhrgüter aus diesen Ländern nach Österreich waren 
elektrische Maschinen und Geräte, Erdöl- und Erdölerzeugnisse, sowie Straßenfahrzeuge 
und Metallwaren. 
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3.9 Kapitalfluss, grenzüberschreitende Aktivitäten der Unternehmen 
 
Eine wichtige Dimension stellt die wirtschaftliche Aktivität, die grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten und die Netzwerkaktivitäten der Unternehmen im untersuchten Grenzraum dar.  
Bei der Analyse der grenzüberschreitenden Aktivitäten der Unternehmen wird sofort 
ersichtlich, dass die Aktivität von österreichischen Unternehmen in Ungarn sehr hoch ist. 
Dies zeigt auch die folgende Tabelle. Der österreichische Kapitalbestand in Ungarn betrug 
im Jahr 2005 5,2 Mrd. €. Dieser Wert lag weit über dem Bestand an ungarischem Kapital in 
Österreich (18,5 Mio. €). Zwischen 2001 und 2005 ist der ungarische Kapitalbestand in 
Österreich stark geschrumpft (von 57,9 auf 18,5 Mio. €). 
 
Tab. 21 Direktinvestitionen, 2001-2005 in Mio. Euro  
 2001 2002 2003 2004 2005 
Österreichischer Kapitalverkehr nach 
Ungarn    

 
446,7 

 
605,9 

 
706,5 

 
178,7 

 
742,7 

Österreichischer Kapitalbestand in 
Ungarn    

 
2 754,6 

 
3 235,7 

 
3 725,0 

 
4 593,5 

 
5 183,6 

Ungarischer Kapitalverkehr nach 
Österreich   

 
-11,7 

 
7,9 

 
-3,0 

 
38,0 

 
-0,8 

Ungarischer Kapitalbestand in 
Österreich    

 
57,9 

 
7,1 

 
10,2 

 
16,3 

 
18,5 

Quelle: Ungarische Nationalbank 
 
Den aktuellen Daten des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr und der Nationalbank in 
Ungarn zufolge übersteigen die österreichischen Direktinvestitionen 5,4 Mrd. €. Der Anteil 
der österreichischen an den gesamten in Ungarn getätigten Direktinvestitionen liegt bei 
11%. Österreich war im Jahr 2006 der zweitgrößte Investor (nach Deutschland) in Ungarn. 
Während sich  die deutschen Investitionen seit 1998 verdoppelt haben, haben 
österreichische Investoren ihren Kapitalbestand verfünffacht. Somit wurde Österreich zu 
einem der wichtigsten Investoren in Ungarn. 
Die folgende Tabelle 22 zeigt die Zahl der Arbeitsplätze in Ungarn, die durch österreichische 
Direktinvestitionen entstanden sind, und die Tabelle 23 im Vergleich hierzu die Zahl der 
Arbeitsplätze in Österreich, die durch ungarische Direktinvestitionen generiert wurden. 
 
Tab. 22 Zahl der Arbeitsplätze, die durch österreic hische Direktinvestitionen generiert wurden 
(Personen) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Europa  174 341 181 298 223 361 247 689 275 671 302 011 339 306 397 164 

EU-25 159 841 163 374 198 834 210 104 228 018 244 049 239 999 264 744 

EU-15 50 550 50 360 57 571 53 071 61 880 64 000 67 472 82 823 

Ost-Mittel-
Europa 

121 141 128 107 162 406 190 195 209 399 233 359 266 178 304 554 

Ungarn 52 492 49 288 48 514 54 217 50 806 55 345 57 680 55 661 

Gesamt 187 654 199 164 248 628 270 136 299 074 327 696 370 525 431 744 

Quelle: Österreichische Nationalbank 
 
Im Jahr 2005 wurden in Ungarn 55.661 Arbeitsplätze durch österreichische 
Direktinvestitionen generiert. Damit steht Ungarn – nach Tschechien – an zweiter Stelle. 
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Tab. 23 Zahl der Arbeitsplätze in Österreich, die d urch ausländische Direktinvestitionen 
generiert wurden (Personen) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Europa 196 905 197 260 217 813 217 188 216 564 215 283 210 555 197 210 

EU-25 164 369 165 402 179 186 185 418 186 314 183 222 178 046 166 543 

EU-15 163 609 164 730 178 520 184 639 185 559 182 490 177 220 165 748 

Ost-Mittel-
Europa 

893 779 680 801 714 687 778 888 

Ungarn 442 326 153 184 189 192 227 243 

Gesamt 228 450 228 427 251 234 245 559 244 812 240 928 232 802 220 692 

Quelle: Österreichische Nationalbank 
 
Mehr als 20% (5.200) der registrierten ausländischen Unternehmen in Ungarn sind 
Niederlassungen österreichischer Firmen. Nach Schätzungen liegt dieser Wert bereits bei 
6.000, der sich voraussichtlich weiter erhöhen wird (laut Erhebungen planen 40% der 
burgenländischen Unternehmen eine Niederlassungsgründung in Ungarn in der näheren 
Zukunft). Ein großer Teil (70%) der Unternehmen hat seinen Sitz in Budapest oder in 
Zentralungarn, 25% der Unternehmen haben sich – aus geographischen Gründen – in 
Westungarn niedergelassen. Fast die Hälfte der österreichischen Unternehmen kommen 
aus Wien, der Anteil von niederösterreichischen (15%) und oberösterreichischen 
Unternehmen (15%) ist auch von Bedeutung. Danach folgen burgenländische und steirische 
Investoren mit 8 und 4%. 
Die ausländischen Investitionen konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Industrie und 
Produktion, in denen laufend neue Produkte und Produktionsverfahren eingeführt werden 
(z.B. PC-Herstellung, Kfz-Zulieferung) und Modernisierungen durchgeführt werden. Mehr als 
20% der Unternehmen sind im Maschinenbau (vor allem in Gy� r-Moson-Sopron) und 16% 
in der Textil- und Lederindustrie (in Vas) tätig. Während im Bereich Maschinenbau eher 
größere Firmen – mehr als 300 Angestellte – tätig sind, sind in der Textil- und Lederindustrie 
eher kleinere Unternehmen aktiv. In den letzten Jahren erhöhten sich die ausländischen 
Investitionen im Hotel- und Gaststättengewerbe (vor allem Thermaltourismus), im Handel 
und auch im Bereich der verschiedenen Dienstleistungen, sowie im Finanzsektor oder in der 
Medizin (z.B. Zahnmedizin). 
Hinsichtlich der Standortwahl der Niederlassungen waren folgende Kriterien relevant: 
 

·  geographische Nähe: regelmäßig Kontakt zu halten ist einfacher; die meisten 
kennen sich in der Region gut aus; seit Ende der 80er Jahre wurden untereinander 
aktive Geschäftsbeziehungen aufgebaut; so konnte ein landesweites Netzwerk in der 
Region aufgebaut werden. 

·  niedrige Lohnkosten 
·  hohes Bildungsniveau und gute Sprachkenntnisse der Arbeitskräfte 
·  vorteilhafte Infrastruktur 
·  neue Märkte 
·  die Möglichkeit, EU-Förderungen beantragen zu können (Ungarn gehört – außer 

Zentralungarn – zum Ziel 1 Gebiet). 
 
Trotz der langfristigen dynamischen Entwicklung ist es ein Problem, dass die 
Kooperationsbereitschaft der Unternehmen, die Zahl der gemeinsamen Projekte und 
Entwicklungen und die Kooperationsintensität zwischen Forschung und 
Bildungseinrichtungen niedrig ist. Positiv ist dagegen die Tendenz, dass in der Region in 
den wichtigsten Wirtschaftsbereichen Clusters gegründet werden, dessen Ziel die 
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Kooperation der Unternehmen, die Förderung gemeinsamer Synergien sowie das 
gegenseitige Angebot spezieller Dienstleistungen und die gegenseitige Nutzung der 
Infrastruktur ist. 
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4 Pendler und Dienstleistungsfreiheit 
 
 
4.1 Arbeitnehmerfreizügigkeit 
 
Seit dem 1.5.2004 ist Ungarn Mitglied der Europäischen Union. Gemäß Artikel 18 Abs. 1 
des EG-Vertrags haben alle UnionsbürgerInnen das Recht auf Freizügigkeit. Dieses 
beinhaltet u.a. das Recht, in sämtlichen EU-Staaten zu arbeiten. Im Zuge der 
Beitrittsverhandlungen im Vorfeld des EU-Beitritts befürchteten jedoch einige „alte“ EU-
Staaten ein erhöhtes Angebot an Arbeitskräften aus den Beitrittsstaaten auf ihre 
Arbeitsmärkte. Sie machten sich für Übergangsregelungen hinsichtlich der Arbeitnehmer-
Freizügigkeit stark, die letztlich in den Beitrittsverträgen vereinbart wurden. 
Die Übergangsfrist kann maximal 7 Jahre betragen. In den ersten zwei Jahren nach dem 
Beitritt der MOE-Länder entscheiden die alten Mitgliedsländer über die Möglichkeiten der 
Beschäftigung von MOE-Staatsangehörigen gemäß nationalen Regelungen. Nach dem 5. 
Jahr (2+3 Jahre) können die Länder, in denen noch Übergangsregelungen in Kraft sind, die 
Übergangsfrist höchstens bis Ende des 7. Jahres beibehalten, allerdings nur wenn es 
nachweisbar ist, dass das Gemeinschaftsrecht, d.h. der uneingeschränkte Einfluss der 
ArbeitnehmerInnen aus den neuen Mitgliedsländern, den eigenen Arbeitsmarkt stören 
würde. 
ArbeitnehmerInnen und deren Verwandten aus den neuen Mitgliedsländern – 
ausgenommen Malta und Zypern – können ohne Einschränkungen in Ungarn arbeiten. 
Dagegen brauchen Arbeitnehmer aus den Ländern, die Übergangsregelungen gegenüber 
Ungarn aufrechterhalten, eine Arbeitsgenehmigung, auch im Fall Österreichs. 
Die weitere Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen, die im Normalfall eine Arbeitserlaubnis 
brauchen, ist möglich, wenn sie mindestens 12 Monate lang rechtsgemäß und ohne 
Unterbrechungen – ab dem Zeitpunkt der EU-Erweiterung oder danach – ein 
Arbeitsverhältnis hatten. 
Zwischen Österreich und Ungarn besteht ein zwischenstaatliches Praktikantenabkommen, 
das unabhängig von der Arbeitsmarktsituation die Beschäftigung von Praktikanten 
ermöglicht (natürlich nur, wenn der AntragstellerIn alle nötigen Kriterien des Abkommens 
erfüllt). Alle diese Abkommen beruhen auf Gegenseitigkeit, d.h. die Kriterien gelten nicht nur 
für ungarische ArbeitnehmerInnen, die im Ausland arbeiten möchten, sondern auch für die 
ArbeitnehmerInnen, die in Ungarn eine Stelle erwerben und deren Land Mitglied des 
Abkommens ist. Zwischen Ungarn und Österreich sind im Jahr 1998 zwei 
zwischenstaatliche Abkommen in Kraft getreten. Eins davon ist das Praktikantenabkommen, 
durch welches ungarische ArbeitnehmerInnen mit abgeschlossenen Ausbildung (zwischen 
18-35 Jahren, ohne Vorstrafe) berechtigt sind maximal ein Jahr lang (plus 6 Monate 
Verlängerung möglich) in Österreich zu arbeiten. 
Das zweite Abkommen ist das Pendlerabkommen, das nur die Arbeitnehmer betrifft, die aus 
den Komitaten Gy� r-Moson-Sopron, Vas und Zala in das Burgenland und in den Bezirk 
Bruck/Leitha pendeln. Die Erlaubnis ist für 6 Monate gültig, aber sie kann mehrmals 
verlängert werden. In einigen Berufen erteilt Österreich keine Arbeitserlaubnis an 
ausländische ArbeitnehmerInnen (z.B. MauerIn, Hilfskräfte im Bauwesen, Fachangestellte in 
der Textilindustrie), in anderen Bereichen, wie in der Landwirtschaft und dem Tourismus 
sind dagegen Fachkräfte erwünscht. 
Die Zahl der Arbeitsgenehmigungen, die im Rahmen des Pendlerabkommens erteilt werden 
können, wurde Ende 2006 von 2.200 auf 2.350 erhöht. Davon hat das Burgenland ein 
jährliches Kontingent von 2.080 und Bruck/Leitha von 270. Das burgenländische Kontingent 
ist nach Branchen folgendermaßen aufgeteilt: Gastronomie (516), Landwirtschaft (379) und 
Sonstige (1.185). Die Zahl der im Burgenland und in Bruck/Leitha erstmals erteilten 
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Genehmigungen betrug im Jahr 2007 174, die Zahl der verlängerten Genehmigungen 148 
und die Zahl der Freizügigkeitsbestätigungen 1976. 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Kontingent des Pendlerabkommens bzw. 
über die Zahl der erstmals erteilten, sowie verlängerten Genehmigungen und der 
Freizügigkeitsbestätigungen.  
 
Tabelle 24 Jährliches Kontingent, Zahl der erstmals  erteilten und verlängerten 
Arbeitsgenehmigungen  und Freizügigkeitsbestätigung en im Rahmen des Pendlerabkommens   
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 
Kontingent 550 650 900 1200 1400 1700 1900 2050 2200 2350 
Antrag 1 365 673 1 126 1 163 825 934 852 431 372 349 
Erste 
Genehmigung 

585 300 404 409 274 414 360 160 154 174  

Verlängerung 197 884 1 349 1 954 2 329 2898 1057 168 174 148  
Freizügigkeits
bestätigung 

- - - - - - 1401 1687 1857 1976 

Quelle: Regionaler Arbeitsmarktservice Westtransdanubien 
* bis 12.11.2007 
 
Wichtig ist es zu erwähnen, dass ab 01.01.2008 die Verordnung Nr. 350 des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit zur Überziehung der Bundeshöchstzahl für die 
Beschäftigung von ausländischen Fachkräften (Fachkräfte- BHZÜV 2008) die Zulassung 
von Fachkräften aus den neuen EU-Mitgliedstaaten in allen vom AMS erhobenen 
Mangelberufen regelt. Die Verordnung ersetzt die mit 31. Dezember 2007 außer Kraft 
tretende Fachkräfte-BHZÜV 2007 und umfasst 50 Mangelberufe. Für eine Beschäftigung in 
den 50 Mangelberufen dürfen für Fachkräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten mit 
entsprechender Berufsausbildung im Zulassungsverfahren gemäß § 4 Abs. 6 AuslBG 
Beschäftigungsbewilligungen mit einer Geltungsdauer bis zu einem Jahr erteilt werden. 
 
Anhand der Zahl der erteilten Genehmigungen ist folgender Anteil zwischen den 
ungarischen Komitaten zu erkennen: 69% der Anträge stammen aus Gy� r-Moson-Sopron, 
29% aus Vas und 2% aus Zala. Die Zahlen der erteilten Genehmigungen zeigen einen 
ähnlichen Anteil. Nach Branchen beantragten die meisten ArbeitnehmerInnen eine 
Genehmigung in der Kategorie „Sonstiges“ (66%), dieser folgte die Gastronomie (30%) und 
die Landwirtschaft (4%). 
Zwar liegt die Zahl der beantragten Genehmigungen im Jahr 2007 unter der Zahl von 2006, 
aber die große Nachfrage von burgenländischen Unternehmen nach Arbeitskräften zeigt, 
dass der Bedarf auf beiden Seiten der Grenze besteht, wobei der Bedarf an Arbeitskräften 
das aktuelle jährliche Kontingent weit übersteigt. Aus diesem Grund empfiehlt die 
ungarische Seite eine leichte Erhöhung des Kontingentes – ca. 200-300 Personen/Jahr –, 
die weder den burgenländischen, noch den westungarischen Arbeitsmarkt wesentlich 
belasten würde. 
Dies bedeutet, dass trotz der bis zum 30.4.2001 eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit 
ein steigendes Bedürfnis nach Informationen über das Arbeiten und Leben im 
österreichisch-ungarischen Grenzraum besteht. Dieses Informationsbedürfnis kann am 
besten von einer EURES Grenzpartnerschaft abgedeckt werden. 
 



Machbarkeitsstudie für die Schaffung einer EURES Partnerschaft in der Grenzregion Österreich-
Ungarn 
 

EMPIRICA, Februar 2008 

58 

 

4.2 Zahl, Charakteristika und Motivation der Pendle r  
 
Die genaue Analyse der ArbeitnehmerInnen, die im Nachbarland offiziell, mit einer 
Arbeitsgenehmigung arbeiten, wurde bereits geschildert. Die gesamte Zahl der 
Grenzpendler dagegen – offiziell und nichtoffiziell –ist viel schwieriger einzuschätzen. Ende 
der 1990er Jahre wurde die Zahl der Pendler, die täglich an ihren Wohnsitz zurückkehren, 
von den Arbeitsmarktexperten auf ca. 10-15.000 geschätzt. Die Richtung war und ist fast 
ausschließlich einseitig, d.h. vor allem ungarische ArbeitnehmerInnen pendeln nach 
Österreich. Aus Österreich pendeln vor allem Unternehmenseigentümer und Manager nach 
Ungarn (ca. 200-300), die meistens täglich nach Hause pendeln. In ihrem Fall erfolgt auch 
die Entlohnung in Österreich.  
Über die ungarischen Pendler, die in den Nachbarländern arbeiten, wurden in den letzten 
Jahren zahlreiche Studien und Analysen verfasst15. Eine Studie16 des Zentrums für 
Regionale Forschungen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Hardi, 2005) 
versucht die ungarischen Arbeitnehmer in Österreich darzustellen und durch eine Umfrage 
deren Zahl, Charakteristik, Motivation und Arbeitshemmnisse zu ermitteln. Die Ergebnisse 
dieser Umfrage zeigen, dass seit der Wende 60-70.000 Personen aus den drei 
westungarischen Komitaten in Österreich gearbeitet haben. Heutzutage pendeln ca. 7-8.000 
Arbeitnehmer aus einem Umkreis von 30 Kilometer und ca. 9.000 Personen aus 
Westungarn nach Österreich. 
57,7% der ungarischen Arbeitnehmer, die bereits in Österreich gearbeitet haben, hatten 
hierfür keine Arbeitsgenehmigung. Laut der Umfrage arbeiten eher jüngere Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmer im Alter von 50 bis 59 Jahren und eher Männer als Frauen in Österreich. 
Die illegale Beschäftigung betrifft eher die jüngere Generation (30-39 Jahre). Laut 
Einschätzungen pendeln ca. 10.000 ungarische Arbeitnehmer saisonal im Bereich der 
Landwirtschaft täglich nach Österreich. Diese Zahlen wurden auch von mehreren 
Arbeitsmarktexperten bestätigt. 
Die Planungsgemeinschaft Ost17 mit Sitz in Wien hat im Auftrag von CENTROPE eine 
Untersuchung an den vier Grenzübergängen im Komitat Gy� r-Moson-Sopron durchgeführt – 
daher sind nur Daten für das Komitat Gy� r-Moson-Sopron verfügbar –, und festgestellt, 
dass mehr als 6.000 ungarische Pendler privat und ca. 600 Personen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln die Grenze passiert haben. Wenn man dieses Ergebnis und die Tatsache 
berücksichtigt, dass 65-70% der Pendler aus dem Komitat Gy� r-Moson-Sopron stammen, 
liegt die Gesamtzahl der ungarischen Pendler in Westungarn bei ca. 9.400-10.100 
Personen. Dieser Wert stimmt ungefähr mit den Berechnungen von Hardi überein (9.000 
Personen), aber enthält nicht die Zahl der Pendler, die wegen einer Ausbildung nach 
Österreich pendeln (ca. 2-300 Personen). 

                                                 
15 Eine der ausführlichsten Analysen stellte die WIFO zusammen im Rahmen des Projektes „Labour Market 
Monitoring II – Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der EU-Erweiterung” (Wien, 2007)  
16 Hardi, Tamás: Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az osztrák-magyar határtérségben (Tér és Társadalom 
XIX. 2005/2: S. 65–81.) 
17 Planungsgemeinschafts Ost: Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion, 2005, 
http://www.pgo.wien.at 



Machbarkeitsstudie für die Schaffung einer EURES Partnerschaft in der Grenzregion Österreich-
Ungarn 
 

EMPIRICA, Februar 2008 

59 

 

Karte 8 Untersuchung des Zielverkehrs an den Grenzü bergängen in Ostösterreich (Pendler mit 
individuellen Verkehrsmitteln, in Personen, 2005)  

 
Quelle: PGO Wien, 2005 
 
 
Karte 9 Untersuchung des Zielverkehrs an den Grenzü bergängen in Ostösterreich (Pendler mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, in Personen, 2005) 

 
Quelle: PGO Wien, 2005 
 
Von allen Pendlern arbeiteten ca. 60-70% (Hardi, 2005) ohne Arbeitsgenehmigung. Diese 
Zahl hat sich seit dem EU-Beitritt Ungarns nicht wesentlich verändert. Dies betrifft vor allem 
Arbeitskräfte mit niedriger Qualifizierung, die zeitweilig ein zusätzliches Einkommen erzielen 
wollen. 
Arbeitskräfte ohne Genehmigung arbeiten vor allem in der Land- und Holzwirtschaft und in 
privaten Haushalten, wo sie keine besondere Qualifizierung brauchen. Es besteht ein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen der Qualifizierung der Arbeitnehmer und der 
Beantragung einer Arbeitsgenehmigung, da bei saisonalen und zeitweiligen Arbeiten weder 
der Arbeitnehmer, noch der Arbeitgeber den Prozess der Beantragung einer 
Arbeitsgenehmigung anstrengt. 
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Die größte Motivation, in Österreich zu arbeiten stellt das höhere Lohnniveau und die 
Möglichkeit, einen zusätzlichen Lohn erzielen zu können, dar. Es können auch andere 
Aspekte eine Rolle spielen, vor allem: 
 

·  Bessere Arbeitsverhältnisse 
·  Berufliche Aspekte, Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung 
·  Möglichkeit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen des österreichischen 

Sozialsystems (dies ist natürlich nur für die Arbeitnehmer möglich, die legal in 
Österreich arbeiten) 

·  Möglichkeit des Erlernens einer fremden Sprache (vor allem für jüngere 
Arbeitnehmer) 

 
Bezüglich des Zugangs zu den nötigen Arbeitsmarkinformationen und der Möglichkeiten 
einer Stellenbesetzung liegen wichtige Ergebnisse vor. Die meisten Arbeitssuchenden 
bevorzugen die individuelle Stellensuche und nutzen dabei die Informationen von Freunden 
und Verwandten. Es ist auch auffällig, dass nur sehr wenige offizielle Stellen, wie 
Arbeitsämter oder Selbstverwaltungen aufgesucht werden. Die Arbeitssuchenden nehmen 
erst im Laufe der administrativen Verpflichtungen den Kontakt mit den zuständigen 
Dienstellen auf. Die Sammlung von Informationen und die Stellensuche übernehmen sie 
eher selbst. 
Die o.g. Studie geht davon aus, dass die entscheidenden Mobilitätshemmnisse mangelnde 
Sprachkenntnisse und die daraus möglicherweise resultierende Diskriminierung sind. 
Kulturelle Unterschiede und eine unterschiedliche Arbeitskultur spielen eher eine 
nebensächliche Rolle und stellen kein Problem für die Arbeitnehmer im österreichisch-
ungarischen Grenzraum dar. Überraschenderweise scheinen rechtliche Regelungen und 
Anpassungen keine Hindernisse zu sein. Dies ist wahrscheinlich den bereits gesammelten 
Erfahrungen und den Informationen aus der Umgebung der Arbeitnehmer zu verdanken. 
Das Pendeln im traditionellen österreichisch-ungarischen Grenzraum ist, war und wird auch 
eine notwendige und alltägliche Erscheinung bleiben. Die vorliegenden Veränderungen auf 
dem gemeinsamen Arbeitsmarkt – Arbeitnehmerfreizügigkeit, Gleichgewicht im 
Lebensniveau, Abbau rechtlicher Hindernisse – werden alle zur Reduzierung der Zahl 
illegaler Arbeitnehmer und zum Aufbau einer einheitlichen Region beitragen. 
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4.3 Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit 
 
Unternehmen in der EU haben das Recht, ungehindert Dienstleistungen 
grenzüberschreitend anzubieten und zu erbringen (Dienstleistungsfreiheit gem. Artikel 49 
EG-Vertrag). Dieses Recht haben auch Unternehmen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten. 
Ebenso wie bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit hatten die „alten“ EU-Staaten Deutschland 
und Österreich jedoch bei den Beitrittsverhandlungen die starke Befürchtung, dass Anbieter 
aus den neuen Mitgliedstaaten mit Dumpingpreisen auf ihre Märkte drängen könnten. Daher 
wurden für bestimmte Dienstleistungen, analog zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, 
Übergangsregelungen vereinbart. Bezüglich Österreich betreffen sie folgende 
Dienstleistungen: 
 

·  Gärtnereidienstleistungen 
·  Steinbearbeitung  
·  Produktion von Metallgestellen und Gestellelemente 
·  Baugewerbe (und verwandte Wirtschaftszweige) 
·  Tätigkeiten bezüglich Sicherheit 
·  Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln 
·  Krankenpflege zu Hause 
·  Soziale Dienstleistungen ohne stationäre Verpflegung. 

 
Wie bei der Arbeitnehmer-Freizügigkeit galt die Übergangsfrist erstmal für zwei Jahre bis 
zum 30. April 2006, kann aber um maximal fünf Jahre bis zum 30.4.2011 verlängert werden. 
In den von den Übergansregelungen erfassten Dienstleistungen können Unternehmen mit 
Sitz in Ungarn gewerbliches Personal nur im Rahmen von Werkvertragsvereinbarungen 
entsenden. Zwischen Österreich und Ungarn besteht eine solche 
Werkvertragsvereinbarung. Diese sieht vor, dass im Rahmen von 
Beschäftigungskontingenten ungarische ArbeitnehmerInnen zur Ausführung von 
Werkverträgen zwischen ihrem Arbeitgeber und einem österreichischen Unternehmen für 
eine begrenzte Zeit in Österreich beschäftigt werden können. 
Für alle anderen außer in den genannten Wirtschaftsbereichen genießen in Ungarn 
ansässige Unternehmen Dienstleistungsfreiheit und können ihre Leistungen in Österreich 
ungehindert anbieten und erbringen. Sie können dabei ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ohne arbeitsgenehmigungsrechtliche Einschränkungen vorübergehend zur Erbringung einer 
Dienstleistung nach Österreich entsenden. 
EU-Bürger haben jedoch auch das Recht der Niederlassungsfreiheit, d.h. sie können sich in 
einem Mitgliedstaat niederlassen, um dort ein Unternehmen zu gründen (Art. 43 EG-
Vertrag). Das heißt im vorliegenden Fall, dass ungarische Staatsbürger in Österreich 
Unternehmen gründen können, welche in Österreich sämtliche Dienstleistungen erbringen 
dürfen, also auch solche, für welche die o.g. Übergangsfristen der Dienstleistungs-Freiheit 
vereinbart wurden. 
In jüngster Zeit wurde häufig über scheinselbständige „Ein-Mann-Unternehmen“ berichtet, 
die von osteuropäischen Fliesenlegern, Fleischern etc. gegründet wurden, um die 
Übergangsregelungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit zu unterwandern. In Wirklichkeit 
jedoch liegt nur eine verschwindend geringe Zahl von ungarischen Gewerbeanmeldungen 
im österreichischen Grenzraum vor. 
Die im Grunde berechtigten Einwände, dass die Einschränkungen der Arbeitnehmer-
Freizügigkeit durch die Niederlassungsfreiheit ausgehebelt werden können, indem 
scheinselbständige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den neuen EU-Staaten 
beschäftigt werden, treffen auf den österreichisch-ungarischen Grenzraum in keinster Weise 
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zu. Eine Erklärung hierfür könnte die deutliche Erhöhung der Zahl legaler 
GrenzpendlerInnen sein. 
Diese These müsste durch weitere Studien näher untersucht werden. Hier liegt ein 
wichtiges Aufgabengebiet für eine zu gründende EURES Grenzpartnerschaft. Neue 
Erkenntnisse auf diesem Gebiet könnten auch auf weitere Grenzpartnerschaften übertragen 
werden, die in den nächsten Jahren zwischen „alten“ EU-Staaten und Beitrittsstaaten 
entstehen. 
 



Machbarkeitsstudie für die Schaffung einer EURES Partnerschaft in der Grenzregion Österreich-
Ungarn 
 

EMPIRICA, Februar 2008 

63 

 

5 Notwendigkeit für die Gründung einer EURES-T Part nerschaft 
 
 
5.1 Bereits vorhandene grenzüberschreitende Struktu ren, Synergien 
 
EUREGIO – West/Nyugat Pannonien 
 
EuRegio ist eine grenzüberschreitende Interessensgemeinschaft zwischen West-
Transdanubien (Komitate Gy� r-Moson-Sopron, Vas und Zala) und dem Burgenland. Ziel der 
Gemeinschaft ist vor allem die Verwirklichung des Gedanken eines einheitlichen Europa in 
der österreichisch-ungarischen grenzüberschreitenden Region. 
Im Rahmen der EuRegio werden vor allem gemeinsame wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle, sowie infrastrukturelle Fragen diskutiert und in konkrete Projekten übertragen. Die 
Entwicklung der Partnerregionen treibt die intensive Kooperation vor allem in folgenden 
Bereichen voran:  
  

·  Regionalentwicklung, Verkehr und Information 
·  Wirtschaft 
·  Tourismus, Kultur, gemeinsames kulturelles Erbe 
·  Natur- Umwelt- und Wasserschutz 
·  Sicherheit und Katastrophenschutz 
·  Gesundheitswesen und Soziales  
·  Bildungs- und Jugendpolitik 
·  Beschäftigung 

 
Des Weiteren werden im Rahmen der EuRegio grenzüberschreitende Projekte und 
Programme koordiniert und unterstützt. 
 
EUREGIO – Beschäftigungspakt  
 
Seit mehr als einem Jahrzehnt existiert die grenzüberschreitende beschäftigungspolitische 
Kooperation zwischen West-Ungarn und Ost-Österreich. Die Kooperation wurde in der 
Anfangszeit durch das Ost-Hilfe Programm, das Bundeskanzleramt von Österreich und das 
Arbeitsministerium von Ungarn  finanziert, ab 1995 wurden dagegen Phare CBC und 
INTERREG Fördergelder der Europäischen Union und nationale Förderungen beider Seiten 
in Anspruch genommen. Die gemeinsame Arbeit führte zur Vertiefung der 
arbeitsmarktbezogenen und beschäftigungspolitischen Kooperationen zwischen dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, dem AMS Burgenland und den 
Komitatsarbeitsämtern von Gy� r-Moson-Sopron, Vas und Zala. Im Rahmen dieser 
Kooperation wurde 1998 das Grenzpendlerabkommen verabschiedet, indem der 
regelmäßige Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer ermöglicht wurde. Im Jahr 2004 
wurde eine Rahmenvereinbarung für die Vorbereitung des grenzüberschreitenden 
Beschäftigungspaktes von den Komitaten und Komitatsarbeitsämtern Gy� r-Moson-Sopron, 
Vas und Zala und von dem Burgenland und AMS Burgenland unterschrieben. Aufgrund 
dieser Rahmenvereinbarung wurde der Beschäftigungspakt gegründet und am 27. Juni 2007 
in Szombathely unterschrieben. Der Beschäftigungspakt bedeutet den Zusammenschluss 
der Akteure verschiedener Branchen in einer Region, um die Entwicklung der 
Beschäftigungsstruktur weiterentwickeln zu können. 

Allgemeine Ziele des Beschäftigungspaktes sind innerhalb der EuRegio die Erhöhung des 
Beschäftigungsniveaus und die Anpassung der Reallöhne und des sozialen Niveaus in der 
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grenzüberschreitenden österreichisch-ungarischen Grenzregion. Um diese Ziele 
verwirklichen zu können, werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

·  Weiterführung und Ausbau der schon vorhandenen grenzüberschreitenden 
Kooperationen innerhalb EuRegio 

·  Intensivierung des Erfahrungsaustausches zwischen den Partnern innerhalb 
EuRegio 

·  Gemeinsamer Aufbau und Abwicklung innovativer, regionaler Arbeitsmarkprojekte. 
 
EXPAK – Österreichisch-Ungarische ExpertInnenakadem ie 
 
EXPAK ist ein Programm zur Förderung von grenzüberschreitenden Kooperationen im 
Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Das Informations-, Diskussions- und 
Vernetzungsangebot dieses Programms richtet sich an die beschäftigungspolitisch 
relevanten AkteurInnen, Organisationen und Behörden in Westungarn und Ostösterreich. Es 
handelt sich also um einen institutionalisierten Lernkontext, dessen Aktivitäten die 
gesamtregionale Integration unterstützen sollen. 
Zu den wesentlichen Zielsetzungen der ExpertInnenakademie zählen: 

·  Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der gesamten Grenzregion durch die 
Verbesserung und Intensivierung der Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen den arbeitsmarktpolitischen, wirtschaftlichen, sozialpartnerschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen AkteurInnen,  

·  Konzeption, Diskussion und Umsetzung neuer oder in der Europäischen Union 
bewährter arbeitsmarkt- und regionalpolitischer Programme und Maßnahmen,  

·  nachhaltige Institutionalisierung der Österreichisch-Ungarischen 
ExpertInnenakademie als arbeitsmarkt- und regionalpolitische Denk- und 
Konzeptionswerkstatt der Gesamtregion.  

 
LAMO – Labourmarket Monitoring  (Arbeitsmarktmonito ring) 
 
Im Zuge des INTERREG III A Projekts "Arbeitsmarktmonitoring (LAMO) - Entwicklung, 
Anwendung und Validierung eines Monitoringinstruments zur regelmäßigen Beobachtung 
der Veränderungen am Arbeitsmarkt im Zuge der EU-Erweiterung" wurde gemeinsam mit 
nationalen und internationalen ExpertInnen ein Monitoringinstrumentarium entwickelt, das 
verlässliche Daten betreffend der Veränderungen am Arbeitsmarkt - unter besonderer 
Berücksichtigung des Potenzials an grenzüberschreitenden ArbeitspendlerInnen bzw. 
ArbeitsmigrantInnen liefert. Der Monitoringraum umfasst die Grenzregionen 
Niederösterreichs mit Tschechien und der Slowakei, den Großraum Wien sowie das 
Burgenland und die Grenzregion in Ungarn und der Slowakei, erfasst somit auch die 
Europaregion der Mitte - Centrope. 
Das Monitoringinstrument wurde vor dem Hintergrund und unter Einbeziehung zahlreicher 
Studien entwickelt, die einhellig zu dem Schluss kamen, dass aufgrund der mangelnden 
Prognosegenauigkeit nur eine einheitliche Informationsbasis und somit ein regelmäßiges 
Monitoring verlässliche Daten bezüglich der Entwicklungen am Arbeitsmarkt liefern kann.  
Ziel von LAMO war es, die objektiven Arbeitsmarktdaten durch Informationen betreffend der 
subjektiven Bereitschaft der Menschen in den Grenzregionen zu pendeln bzw. zu migrieren, 
zu ergänzen, um Entwicklungen abschätzen zu können. Um die gesamte 
Arbeitsmarktsituation zu erfassen, musste der Bedarf an Arbeitskräften in den Regionen 
ebenfalls erfasst werden. 
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IGR – Interregionaler Gesellschaftsrat 
 
Die Motivation zur Installierung eines Projektes dieser Art bestand darin, sowohl Ungarn, als 
auch Österreich auf den EU-Beitritt Ungarns im Mai 2004 vorzubereiten. In diesem Sinne 
entstand eine rege Kooperation und Koordination zwischen den ungarischen und 
österreichischen Gewerkschaften, um auf diese Weise einen möglichst sanften und 
konstruktiven Erweiterung- und wechselseitigen Integrationsprozess anzustreben. Die 
Tätigkeit des IGR Burgenland-Westungarn ist aber mit dem EU-Beitritt Ungarns am 1. Mai 
2004 nicht abgeschlossen. Dies erklärt sich insofern, als insbesondere die Grenzregion 
Burgenland und Westungarn mit grundlegenden, durch die EU-Osterweiterung 
entstandenen Modifikationen (z.B. Arbeitsmarkt), konfrontiert ist. 
Die wichtigsten Ziele sind daher: 

·  Sozial- und arbeitsrechtlich korrekte Gestaltung von grenzüberschreitenden 
Arbeitsverhältnissen 

·  Angleichung der Kollektivverträge und der Arbeitsbedingungen 
·  Harmonisierung des Arbeitsrechts und der Sozialversicherungssysteme 
·  Sicherung des sozialen Mindeststandard von ArbeitnehmerInnen 
·  Grenzüberschreitende Bildungsmaßnahmen 
·  Aufbau und permanente Weiterentwicklung der Kooperations- und 

Koordinationsnetzwerke 
·  Abbau von „Barrieren“ in den Köpfen der Menschen.  

 
LAGERA – „Labour für die gemeinsame Entwicklung des  regionalen Arbeitsmarktes” 
 
LAGERA ist ein Projekt, mit dem der gemeinsame österreichisch-ungarische Arbeitsmarkt, 
Unternehmen und Arbeitnehmer/innen auf die Herausforderungen nach Ablauf der 
Übergangsfristen vorbereitet wird. Arbeitsmarkpolitisch relevante Akteure und 
Interessenvertretungen aus beiden Ländern arbeiten mit, um organisatorische, 
wirtschaftliche, soziale und atmosphärische Schwierigkeiten und Chancen zu identifizieren 
und Lösungsansätze zu finden. Im Rahmen von verschiedenen Projektzielen werden unter 
anderem rechtliche Grundlagen, Qualifizierungsbedarf, qualifizierte und aktuelle 
Informationen zur Beschäftigungsstruktur, pilothafter grenzüberschreitender 
Mitarbeiteraustausch, umgesetzt. 
 
CENTROPE – Pilotprojekt Labour  
 
In CENTROPE, der Europa Region Mitte, leben und arbeiten rund sechseinhalb Millionen 
Menschen. Es liegt nahe, alle Anstrengungen zu unternehmen, um aus diesem Raum eine 
prosperierende Europaregion zu machen, in der die vorhandenen Stärken in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik sowie die Vielfalt an Sprachen und Kultur gemeinsam für eine 
dynamische Entwicklung genutzt und gebündelt werden. Deshalb haben die politischen 
Entscheidungsträger in einer politischen Willenserklärung im Jahr 2003 vereinbart, den 
Aufbau der Europa Region Mitte - CENTROPE zu initiieren und zu unterstützen. Im Rahmen 
eines INTERREG IIIA-Projektes wurden die notwendigen Vorarbeiten und 
Entwicklungsschritte geleistet, die die Etablierung von CENTROPE als 
grenzüberschreitende Region und verbindliche Kooperationsstruktur ermöglichen. 
CENTROPE ist das Leitprojekt, das für die Europa Region Mitte einen multilateralen, 
verbindlichen und nachhaltigen Kooperationsrahmen für die Zusammenarbeit von 
Gebietskörperschaften, Unternehmen und gesellschaftlichen Einrichtungen schafft.  
CENTROPE trägt dazu bei, bestehende grenzüberschreitende Aktivitäten und zukünftige 
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Bestrebungen zur multilateralen Zusammenarbeit zu koordinieren, zu vernetzen und neue 
Impulse zu setzen. Es arbeitet mit professionellem Schnittstellen- und 
Entwicklungsmanagement an der Schaffung von Synergien zwischen möglichst vielen 
Bereichen zum Vorteil aller Beteiligten. CENTROPE setzt dabei auf die Mobilisierung und 
das Engagement öffentlicher, kommerzieller und gesellschaftlicher Einrichtungen, die zur 
Stärkung der Gesamtregion beitragen wollen.  
Für eine dynamische und prosperierende Wirtschaftsentwicklung in der Europa Region Mitte 
sind arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Anpassungen für den gemeinsamen 
Arbeitsmarkt zu schaffen. Die wichtigsten Bereiche sind einerseits die Sicherstellung 
gegenseitiger Information anhand vergleichbarer Kennzahlen als Grundlage für politische 
Diskussionen rund um die Verlängerung der Übergangsfristen, anderseits die Kenntnis 
organisatorischer Strukturen und AnsprechpartnerInnen in den Nachbarländern als 
Anknüpfungspunkt für zukünftige Kooperationen und gemeinsame Strategien zur 
Bekämpfung von Lohndumping oder Schwarzarbeit.  
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5.2 Geographische Parameter 
 
 
5.2.1 Geographische Parameter, Verkehrsstruktur 
 
Grundvoraussetzung einer EURES-T Partnerschaft ist, dass die regionalen geographischen 
Verhältnisse – und hierbei insbesondere das grenzüberschreitendes Verkehrsnetz – 
grenzüberschreitendes Pendeln vom Wohn- zum Arbeitsplatz ermöglichen. Im 
österreichisch-ungarischen Grenzraum sind keine ernsthaften geographischen Hindernisse 
vorhanden. Über die Verkehrsinfrastruktur wird später ausführlich berichtet.  
 
Die verschiedenen Gebiete des Untersuchungsraums zeigen große Unterschiede. Während 
in der Wien-Nordburgenland und Gy� r-Moson-Sopron Achse eine entwickelte Infrastruktur 
mit großer Kapazität vorhanden ist (A2, A3, A4, S4, S31 und M1), gibt es in den südlichen 
Gebieten ernsthafte Probleme, was die Verkehrsinfrastruktur betrifft. Die Bestrebung, dieses 
Problem zu lösen, ist auf beiden Seiten der Grenze sehr groß. Eine Lösung könnte der 
Ausbau der B63 oder der Schnellverkehrstraße Fürstenfeld, sowie der Ausbau der A6 
Umgehungsstraße bei Kittsee, die Verlängerung der A3 bis Sopron und der E84 bis Sárvár 
und der E65 von Hegyeshalom durch Csorna bis Szombathely darstellen. Die B65 wird auf 
vier Spuren erweitert und wird bis zur Autobahn Richtung Budapest (M8) führen. 
 
Die Verkehrsstruktur des Untersuchungsraumes wird grundlegend durch seine 
geographische Lage angrenzend an vier Länder (Slowakei, Österreich, Slowenien und 
Kroatien) geprägt. Hier münden die wichtigsten Strassen, Bahnen und Wasserwege in 
Ungarn ein und führen durch das Land (60% des Straßenverkehrs verlässt durch die Region 
das Land). 
 
Die Region wird von drei Helsinki Verkehrskorridoren durchquert, der eine ist der IV. 
paneuropäische Verkehrskorridor, der Westeuropa mit dem Balkan verbindet, der zweite ist 
der Nr. VII., der den Wasserweg der Donau markiert, und der dritte ist der V. 
paneuropäische Korridor bzw. eine Abzweigung (V/B.). Teil von Nr. IV. sind die 
Schnellstrassen M1, M15 und die Eisenbahnlinie Budapest-Hegyeshalom, Teil von Nr. V. 
sind die geplante Autobahn M7, die bei Letenye eine Verbindung mit Kroatien herstellt und 
die Schnellstrasse M70, die bei Tornyiszentmiklós eine Verbindung mit Slowenien herstellt. 
 
Diese Verkehrskorridore dienen nicht den dynamisch wachsenden Verkehr zwischen Nord- 
und Südeuropa. In der westungarischen Region fehlen ein Verkehrskorridor in nord-
südlicher Richtung, die Schnellstrassen M9 und M86 und eine Eisenbahnlinie mit hohem 
Standard, die alle in der inneren Kohäsion der Region und auch in der Baltikum-Adria 
Relation eine wichtige Rolle spielen würden und auch die o.g. Paneuropäischen Korridoren 
verbinden würde. 
 
Grenzübergänge 
 
Seit dem 22. Dezember 2007 gibt es u.a. an der österreichisch-ungarischen Grenze keine 
Personenkontrollen mehr, da Ungarn Teil des Schengengebietes geworden ist. Aus Sicht 
der GrenzpendlerInnen müssen folgende Grenzübergänge als mögliche Verkehrskorridore 
erwähnt werden. 6 Straßengrenzgänge sind empfehlenswert und weitere 3 begrenzt für das 
Pendeln geeignet und 6 Eisenbahngrenzgänge stehen zur Verfügung. Die größte Kapazität 
haben die Grenzübergänge Nickelsdorf-Hegyeshalom und Klingenbach-Sopron. Fast zwei 
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Drittel der GrenzpendlerInnen pendeln aus Gy� r-Moson-Sopron und nimmt die zwei 
Grenzübergänge in Anspruch. 
 
Grenzübergänge zwischen dem Komitat Gy � r-Moson-Sopron und dem Burgenland:  
 
Strassen-Grenzübergänge:  

·  Nickelsdorf – Hegyeshalom 
·  Klingenbach – Sopron 
·  Deutschkreuz - Kópháza  
·  Pamhagen - Fert� d  

 
Bahn-Grenzübergänge:  

·  Fert� újlak-Pamhagen 
·  Hegyeshalom-Nickelsdorf 
·  Sopron �  Schattendorf; Loipersdorf; Deutschkreutz  

 
Grenzübergänge zwischen den Komitaten Vas und Burge nland: 
 
Strassen-Grenzübergänge: 

·  Schachendorf-Bucsu 
·  Rattersdorf-Liebing-K� szeg  
·  Heiligenkreutz- Rábafüzes 
·  Eberau-Szentpéterfa  
·  Rechnitz-Bozsok  

 
Bahn-Grenzübergang:  

·  Szentgotthárd 
 
Eisenbahnverkehr:  
Hinsichtlich des Eisenbahnverkehrs ist die Lage ähnlich. Sopron ist bereits in das 
Verkehrsnetz der Ost-Region eingebunden (VOR), die nördlichen Gebiete sind auch gut zu 
erreichen, anderseits wurden mehrere Eisenbahnlinien, die während des 2. Weltkrieges 
zerstört wurden, bis heute nicht wiederhergestellt. Strategisch gesehen ist die Linie Wien – 
Schwechat/Flughafen – Wien – Wampersdorf (EWIWA) und die Verlängerung der Linie 
Wampersdorf  - Eisenstadt – Sopron (EWESO) bis Szombathely  (Anbindung zum Graz – 
Budapest Linie) sehr wichtig. Damit könnte die direkte Verbindung zwischen 
Schwechat/Flughafen und Eisenstadt bzw. der zwei westungarischen Zentren  - 
Szombathely und Sopron – gewährleistet werden. 
 
Die Region wird von mehreren internationalen Hauptlinien durchgequert, die eine 
Verbindung zwischen Budapest und den Nachbarländern durch die Grenzgänge von 
Hegyeshalom, Rajka, Sopron, Szentgotthárd, Bajánsenye, Murakeresztúr. In der nord-
westlichen Eisenbahnverbindung spielen die Linien Gy� r-Celldömölk-Szombathely, Sopron-
Szombathely und Szombathely-Nagykanizsa eine große Rolle. In der Region sind zwei 
Eisenbahngesellschaften – MÁV und GYSEV – präsent. 
 
An der ungarischen Seite der Region sind zwei regionale Flughäfen vorhanden. Einer ist in 
Sármellék, beim Plattensee, der andere in Pér, in der Nähe von Gy� r. In Österreich 
dagegen ist der Flughafen von Schwechat ein wichtiger internationaler Schnittpunkt.  
 



Machbarkeitsstudie für die Schaffung einer EURES Partnerschaft in der Grenzregion Österreich-
Ungarn 
 

EMPIRICA, Februar 2008 

69 

 

Karte 10  Verkehrsinfrastruktur des Untersuchungsra ums (Strassen- und Eisenbahnlinien)  

 
Quelle: Centrope und Mecca Consulting 
 
Folgende Karte 11 zeigt, welche Siedlungen im Grenzraum ausgehend von den größeren 
Siedlungen – mit einer Fahrtzeit von 90 Minuten –erreichbar sind. Die Tabelle stellt klar den 
Vorteil der nord-westlichen Gebiete und die relevanten Fahrtstrecken für GrenzpendlerInnen 
dar.  
 
 
 
Karte 11 Erreichbarkeit der österreichischen Grenzr egionen (innerhalb von 90 min.) 
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Quelle: Statistik Austria; Design: ÖIR Informationsdienste GmbH 
 
Die durchschnittliche Dauer von Fahrten kann nur geschätzt werden, sie kann von mehreren 
Faktoren beeinflusst werden. Folgende Tabelle 25 zeigt die Entfernung und Fahrtzeit 
zwischen einigen relevanten Siedlungen in der Region. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht 
in allen Gebieten vorhanden. Dies bestätigen auch die Erhebungen, die den Anteil der 
individuellen Fahrt (d.h. mit PKW) auf 95% einschätzen.  
Die nachteilige Lage der südlichen Gebiete zeigen die Fahrtzeiten der Städte von 
Nagykanizsa und Zalaegerszeg in Zala, woher man innerhalb einer Stunde keine einzige 
österreichische Stadt erreichen kann. Deshalb pendeln ungarische ArbeitnehmerInnen aus 
Zala nur aus den direkt an der Grenze liegenden Kleinsiedlungen, dessen Anteil an 
GesamtpendlerInnen nur 5% beträgt.  
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Tab. 25 Entfernung und Fahrtzeit zwischen einigen r elevanten Siedlungen in der Region 
(Strassenverkehr und Eisenbahn)  
  PKW Eisenbahn 

  
Entfernung / 
Km Fahrtzeit / Min. Fahrtzeit / Min.  

Gy� r-Wiener Neustadt 134 93 140 
Gy� r-Eisenstadt 105 77 x 
Gy� r-Schwechat 111 66 x 

Mosonmagyaróvár-Schwechat 75 49 x 
Mosonmagyaróvár-Wiener 
Neustadt 98 75 180 
Mosonmagyaróvár-Eisenstadt 70 59 x 
Mosonmagyaróvár-Bruck 46 35 40 

Sopron-Mödling 59 42 x 
Sopron-Wiener Neustadt 42 35 40 
Sopron-Eisenstadt 23 22 x 
Sopron-Mattersburg 32 28 15 

Szombathely-Oberwart 36 40 x 
Szombathely-Güssing 52 61 x 
Szombathely-Oberpullendorf 37 47 x 
Szombathely-Wiener Neustadt 88 82 130 

Szentgotthárd-Fürstenfeld 23 24 x 
Szentgotthárd-Feldbach 44 43 35 
Szentgotthárd-Hartberg 60 48 x 

Nagykanizsa-Fürstenfeld 152 156 x 

Zalaegerszeg-Fürstenfeld 77 86 x 
Zalaegerszeg-Güssing 55 69 x 

Quelle: Eigene Berechnung 
 
Hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur zeigt der österreichisch-ungarische Grenzraum – 
ausgenommen der nördlichen Achse – große Mängel auf, die sich natürlich auf die Zahl der 
PendlerInnen und auch deren Mobilitätsbereitschaft auswirkt. Die oben geschilderten 
Entwicklungspläne der Verkehrsinfrastruktur wird diese Situation wesentlich verbessern, 
aber diese Mängel haben diejenigen, die im Nachbarland arbeiten wollten, nicht daran 
gehindert. Nach der Schengenöffnung müssen auch die kleineren Grenzgänge geöffnet und 
in den Verkehr der Region eingebunden werden.  
 
5.2.2 Mobilitätshemmnisse 
 
Wie in Kapitel 4.2 erläutert, ist die grenzüberschreitende Mobilität im Untersuchungsraum – 
im europäischen Vergleich – bereits auf einem durchschnittlich hohem Niveau. Trotzdem ist 
sie immer noch deutlich schwächer ausgeprägt als die Mobilität innerhalb der beteiligten 
Staaten. Die Ursachen hierfür liegen in einem ganzen Bündel an Mobilitätshemmnissen, mit 
denen es Grenzpendlerinnen und -pendlern – im Gegensatz zu Pendlerinnen und Pendlern 
innerhalb eines Landes – zu tun haben. 
Diese Mobilitätshemmnisse wirken wie ein Filter. Jedes Hindernis ist wie eine Filterschicht, 
die die Zahl der Arbeitskräfte, die den Schritt von der prinzipiellen Bereitschaft zur Mobilität 
zur Aufnahme einer Arbeit im Nachbarland tatsächlich tun, weiter verringert. Einen Eindruck 
von dieser Wirkung vermittelt Abbildung 6. 
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Abb. 6 „Filterwirkung“ der Mobilitätshemmnisse  

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Der „Mobilitätsfilter“ von Abbildung 6 zeigt, dass die Mobilitätshemmnisse zu sechs Gruppen 
zusammen gefasst werden können. 
 
I. Geografische Hindernisse, Verkehrsinfrastruktur 
Diese Faktoren wurden bereits in Kapitel 5.2.1 ausführlich beschrieben. 
 
II. Mangel an Informationen, fehlende Arbeitsmarktt ransparenz 
Wenn ein Arbeitnehmer im österreichisch-ungarischen Grenzraum auf Arbeitssuche ist, 
kann er natürlich nur diejenigen offenen Stellen in Erwägung ziehen, von denen er weiß, 
dass es sie gibt. Das gleiche gilt für Arbeitgeber auf der Suche nach qualifizierten 
Arbeitskräften. Für beide ist es sehr schwierig, sich über die Verhältnisse auf der anderen 
Seite der Grenze informieren. Informationsprobleme gibt es im Untersuchungsraum in 
mehrerlei Hinsicht: 
 

·  Auf beiden Seiten der Grenze werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Die 
Informationsquellen, aus denen Arbeiternehmer und Arbeitgeber ihre Informationen 
über offene Stellen und Stellengesuche beziehen (Zeitungen, aber auch Internet-
Jobdatenbanken), sind in der Regel nicht grenzüberschreitend ausgerichtet, sondern 
beschränken sich auf eine Seite der Grenze.  

·  Der uneingeschränkte Austausch von offenen Stellen zwischen den regionalen 
Arbeitsverwaltungen – eine wesentliche Voraussetzungen zur Schaffung eines 
transparenten regionalen Arbeitsmarktes - fehlt derzeit noch.  

·  Der Zugang zu relevanten Informationen ist deutlich schwieriger (andere 
Regelungen für Steuern und Sozialleistungen, fehlende Kontaktadressen etc.). 

Arbeitskräfte, die prinzipiell bereit wären, über d ie Grenze 
zu pendeln  

 

Arbeitskräfte, die 
tatsächlich 

pendeln  
 

Geographische Hindernisse, 
Verkehrsinfrastruktur 

Mangel an Informationen, fehlende 
Arbeitsmarktransparenz 
Lohnniveau, Steuern und 

Sozialversicherungssysteme 
Rechtliche und administrative Probleme 

Anerkennung von Qualifikationen 
Kulturelle, sprachliche Probleme 

������  
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·  Die Informationsquellen sind verstreut. Es gibt keine „one-stop shops“, an denen 
Interessenten alle für sie relevanten Informationen (offene Stellen, Anerkennung der 
Qualifikationen, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht) erhalten könnten. 

·  Die Tätigkeitsbeschreibungen der Berufe sowie die notwendigen Qualifikationen sind 
verschieden. 

 
Angesichts dieser Informationsprobleme ist es durchaus nachvollziehbar, dass viele 
Arbeitnehmer davor zurück schrecken, im Nachbarland nach Arbeit zu suchen, und dass 
Arbeitgeber Hemmungen haben, einen Bewerber aus dem Nachbarland einzustellen. 
Grenzüberschreitende Beratung und Information von Arbeitnehmern und Arbeitgebern fand 
bisher neben den nationalen EURES-Netzwerken v.a. durch IGR statt, in wird 
voraussichtlich auch in der Zukunft weitergeführt. Hier besteht in Zukunft ein massiver 
Handlungsbedarf, der durch eine EURES Grenzpartnerschaft abgedeckt werden kann. 
Grenzgängervereinigungen oder Organisationen, die innerhalb ihrer Netzwerke 
Informationen bereitstellen könnten, bestehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht. 
 
III. Lohnniveau, Steuern und Sozialversicherungssys teme 
Die wichtigsten Fragen, die sich ein Arbeitnehmer stellt wenn er eine Arbeitsstelle im 
Nachbarland in Erwägung zieht, lauten: 
 

·  "Wie viel werde ich dort verdienen? Was bleibt mir netto?" 
·  "Werde ich zumindest das gleiche Niveau an Sozialleistungen haben wie in meinem 

Heimatland?" 
·  "Wie sieht es mit meiner Rente aus für die Zeit, die ich im Ausland arbeite?"  

 
Mehrere Faktoren spielen bei der Beantwortung dieser Fragen eine Rolle: das Brutto-
Einkommen sowie die verschiedenen nationalen Sozialversicherungs- und Steuersysteme. 
Der große Unterschied im Lohnniveau zwischen Österreich und Ungarn (siehe 3.4 
Einkommen) fördert die Mobilität von ungarischen ArbeitnehmerInnen nach Österreich und 
behindert umgekehrt die Mobilität österreichischer ArbeitnehmerInnen nach Ungarn. Trotz 
der steigenden Löhne in Ungarn wird dieser Unterschied auf absehbare Zeit bestehen 
bleiben. 
Neben dem unterschiedlichen Lohnniveau haben es Grenzgänger täglich mit zwei 
verschiedenen Steuersystemen zu tun, sowohl was die direkten Steuern (v.a. 
Einkommensteuer) als auch die indirekten Steuern (Mehrwertsteuer) angeht. Das hat in der 
Praxis zahlreiche kleinere und größere Probleme zur Folge, z.B. die Frage, wie es mit der 
steuerlichen Absetzbarkeit von Kindergartenkosten ist, wenn das Kind in einem 
Kindergarten des Nachbarlandes untergebracht ist. Das Sozialversicherungsrecht aller EU-
Staaten ist immer noch national ausgerichtet und berücksichtigt nur am Rande die 
besondere Situation von Grenzgängern. 
 
IV. Rechtliche und administrative Probleme 
Ein großes Ärgernis – und oftmals leider auch Mobilitätshemmnis – stellen für Grenzgänger 
Probleme mit den verschiedenen Rechtssystemen und Behörden der einzelnen Staaten dar. 
 
Eines der größten Mobilitätshemmnisse innerhalb des Untersuchungsraums ist die noch 
stark eingeschränkte Freizügigkeit für ungarische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(Vgl. hierzu Kapitel 4.1 Arbeitnehmerfreizügigkeit). Spätestens ab dem 1.5.2011 werden 
diese die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit im gesamten EU-Raum genießen. 
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V. Anerkennung von Qualifikationen 
Jeder EU-Bürger hat prinzipiell das Recht, sich um jede freie Stelle in der EU zu bewerben, 
von einigen Ausnahmen im öffentlichen Dienst abgesehen. Dieses generelle Recht ist des 
Weiteren durch eine Vielzahl an nationalen Regelungen hinsichtlich der Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Qualifikationen eingeschränkt. In vielen Fällen dürfen Arbeitskräfte 
nicht im Nachbarland arbeiten, da ihre Qualifikation dort nicht anerkannt wird. Es geht 
hierbei nicht nur um die Anerkennung von Abschlüssen, sondern auch um die 
Vergleichbarkeit von Berufserfahrung, Weiterbildung usw. 
Im österreichisch-ungarischen Grenzraum kommt zu den zahlreichen gesetzlichen 
Reglementierungen über die Anerkennung von Qualifikationen hinzu, dass das 
Ausbildungssystem in beiden Ländern sehr unterschiedlich ist und dass Arbeitgeber oft 
nicht einschätzen können, was ein Bewerber in seiner Ausbildung konkret gelernt hat und 
damit für die erwünschten Aufgaben geeignet ist.  
Es wäre eine wichtige Aufgabe der geplanten EURES-T Partnerschaft wäre die Darstellung 
der Charakteristika und Unterschiede der Bildungssysteme bzw. die Ausarbeitung von 
Lösungsmöglichkeiten. 
 
VI. Kulturelle, Sprachliche Probleme 
Die kulturelle Vielfalt der europäischen Regionen ist einerseits eine unschätzbare 
Bereicherung der europäischen Gesellschaft und Wirtschaft, sie schafft jedoch andererseits 
mentale bzw. psychologische Barrieren in den Köpfen, welche die Mobilität von 
Arbeitskräften behindern. Viele Arbeitnehmer in Grenzregionen sind eher bereit, im eigenen 
Land 100 Kilometer zu einem Arbeitsplatz zu pendeln als es überhaupt in Erwägung zu 
ziehen, eine Stelle in einem 20 Kilometer entfernten Ort zu suchen, der jenseits der Grenze 
liegt. Das gleiche gilt für Arbeitgeber, die oftmals nicht auf den Gedanken kommen, auf der 
anderen Seite der Grenze nach Arbeitskräften zu suchen. 
In der untersuchten Grenzregion kommen mehrere weitere kulturelle Gesichtspunkte hinzu: 
 

·  Es gibt es eine sprachliche Barriere, da die deutsche und ungarische Sprache zu 
unterschiedlichen Sprachfamilien gehören. Während viele Ungarn Deutsch sprechen 
gibt es nur wenige Österreicher mit ungarischen Sprachkenntnissen. 

·  Die ältere Generation ist noch durch eigene Erfahrungen aus der Zeit des 2. 
Weltkriegs geprägt und die 40 Jahre des Kalten Krieges zwischen West- und 
Osteuropa sind auch nicht spurlos an den mittleren und älteren Altersjahrgängen 
vorbeigegangen. 
Für die jüngere Generation sind diese historischen Ereignisse dagegen von 
geringerer Bedeutung, da ihnen der persönliche Bezug fehlt. Für sie gehören offene 
Grenzen, kultureller Austausch und kulturelle Vielfalt zur Normalität. Das gibt Anlass 
zur Hoffnung, dass kulturelle Mobilitätshemmnisse allmählich geringer werden. 

 
Es bleibt das Fazit, dass im österreichisch-ungarischen Grenzraum zwar eine Reihe von 
erheblichen Mobilitätshemmnissen bestehen, diese jedoch kein ernsthaftes Hindernis für 
GrenzpendlerInnen von Ungarn nach Österreich darstellen, wie an der Zahl von 
GrenzpendlerInnen abgelesen werden kann. Die Mobilität von GrenzpendlerInnen von 
Ungarn nach Österreich ist hingegen auf absehbare Zeit durch das deutlich niedrige 
Lohnniveau in Ungarn stark eingeschränkt. 
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5.2.3 Grenzüberschreitende Komplemente 
 
Zwischen der österreichischen und der ungarischen Seite des Untersuchungsraums gibt es 
eine ganze Reihe von Wirtschafts- und Arbeitsmarktaspekten, bei denen sich die beiden 
Seiten gegenseitig ergänzen (Komplemente). Die richtige Nutzung dieser Komplemente 
kann erhebliche Synergieeffekte ergeben, die dem gesamten Grenzraum zugute kommen: 
 

·  Wirtschaftliche Erfahrungen: 
Auf österreichischer Seite ist umfangreiches Know-How hinsichtlich marktwirtschaftlicher 
Prozesse, Sozialpartnerschaft und Unternehmensführung vorhanden. Die ungarische Seite 
dagegen hat mehr Erfahrung im Umgang mit osteuropäischen Märkten, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Strukturen. 
 

·  Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt: 
Die Wirtschaftsstruktur auf beiden Seiten der Grenze ähnelt sich stark, was bedeutet, dass 
ähnlich ausgebildete Fachkräfte vorhanden sind, sei es im produzierenden Gewerbe, im 
Tourismus oder im Kurwesen. Das erhöht die Auswahl an Fachkräften für Arbeitgeber. 
In einzelnen Branchen bestehen bereits intensive grenzüberschreitende 
Unternehmensnetzwerke bzw. können noch weiter entwickelt werden (z.B. 
Clusterbildungen). In den gemeinsamen Branchen bieten sich beispielsweise Kooperationen 
zur gemeinsamen Ausbildung von Fachkräften an. 
Der Tourismus im Untersuchungsraum profitiert bereits jetzt davon, dass beide Teilregionen 
als eine touristische Region beworben werden. Günstige Produktionsbedingungen auf der 
ungarischen Seite erlauben Unternehmen auf der österreichischen Seite eine 
Mischkalkulation, aufgrund derer sie im internationalen Wettbewerb besser bestehen 
können. 
Unternehmensbezogene Dienstleistungen sind auf österreichischer Seite besser entwickelt. 
 

·  Ausbildungssysteme: 
Die Ausbildungssysteme auf beiden Seiten sind sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede 
müssen nicht unbedingt die Entwicklung behindern, man kann von unterschiedlichen 
Erfahrungen auch lernen und profitieren. Das wäre eine wichtige Aufgabe für eine zu 
gründende EURES Grenzpartnerschaft. 
 
5.2.4 Arbeitsmarktengpässe (Qualifikationsdefizite und –überhänge) 
 
Mit rund 9-10.000 ungarischen EinpendlerInnen im österreichischen Teil des 
Untersuchungsraums liegt eine zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ einseitige Nutzung, v.a. 
in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus und Produktion, die von ungarischen 
Arbeitskräften erledigt werden. 
Angesichts der in Österreich und in Ungarn in den nächsten Jahren zu erwartenden 
demografischen Entwicklung (Bevölkerungsrückgang und Überalterung der Gesellschaft) 
kann sich der gemeinsame Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme beider Länder im 
Wesentlichen verändern. Dabei könnte die jüngere Generation eine sehr wichtige Rolle in 
der Lösung der o.g. Probleme spielen. Dieses Potenzial könnte durch eine verstärkte 
grenzüberschreitende Bildungs- und Ausbildungskooperation (z.B. Lehrlingsaustausch) 
gemeinsam genutzt werden. Dies ist jedoch relativ stark durch die eingeschränkte 
Arbeitsnehmerfreizügigkeit (Vgl. hierzu Kapitel 4.1) sowie durch die unterschiedlichen 
Ausbildungssysteme und Sprachen auf beiden Seiten der Grenze beschränkt. 
Sobald diese Probleme gelöst sind könnte der gemeinsame Arbeitsmarktpool sehr viel 
effizienter genutzt werden, was für die wirtschaftliche Entwicklung im Untersuchungsraum 
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von großem Vorteil wäre. Eine Lösung dieser Probleme ist durchaus möglich. In wenigen 
Jahren werden sämtliche ArbeitnehmerInnen volle Freizügigkeit haben. 
Eine EURES Grenzpartnerschaft könnte einen deutlichen Beitrag dazu leisten, dass man 
auf beiden Seiten der Grenze besser über die jeweils anderen Ausbildungsinhalte informiert 
ist. 
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5.2.5 Der österreichisch-ungarische Grenzraum im eu ropäischen Vergleich 
 
 
 
Tab 26 Die geplante österreichisch-ungarische EURES -T Partnerschaft im europäischen Vergleich 

 
 

Reihenfolge nach Fläche Fläche 
(km²) 

Reihenfolge nach Einwohnerzahl Einwohner 
(Personen)  

1 PYREMED/PIRIME  105 032 PYREMED  10 994 945 
2 Tornedalen  65 800 EuresChannel  7 913 705 
3 Galicia/Região Norte 50 853 Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz  7 887 951 
4 Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz 48 554 Galicia/Região Norte 6 273 422 
5 EURES-INTERALP  39 699 EURAZUR  6 132 021 
6 EURAZUR  36 818 Oberrhein  5 714 653 
7 P.E.D.  29 369 EURES-INTERALP  5 662 443 
8 TransTirolia  27 153 EURES Rhein-Waddenzee 5 370 000 
9 Northern Ireland-Ireland  25 692 Euregio Rhein-Waal  4 539 000 
10 Bayern-Tschechien  24 993 Bodensee  3 735 694 
11 Danubius  23 355 Øresund 3 520 000 
12 EuresChannel  23 063 Euregio Maas-Rhin  3 216 052 
13 EURES Rhein-Waddenzee  23 000 EURES Danubius  3 124 398 
14 Oberrhein  21 517 Scheldemond  2 875 886 
15 Øresund  21 000 P.E.D.  2 784 271 
16 EURES „Pannonia”  20 780 Bayern-Tschechien  2 409 826 
17 Bodensee  15 936 Northern Ireland-Ireland  2 099 295 
18 Euregio Maas-Rhin  11 908 EURES „Pannonia”  1 947 505 
19 Euregio Rhein-Waal  8 976 TransTirolia  1 323 483 
20 Scheldemond  7 931 EURES Cross Border Sonderjylland  679 707 
21 EURES Cross Border 

Sonderjylland  
4 145 Tornedalen 371 420 
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5.3 Ergebnisse der Umfrage 
 
Motivation und Ziel der Umfrage 
 
Die Machbarkeitsstudie wurde durch eine Umfrage ergänzt, um die Meinung von 
Mitarbeitern relevanter österreichischer und ungarischer Institutionen zu erforschen. 
Schwerpunktthemen waren vor allem grenzüberschreitende Kooperationen, die EURES-T 
Partnerschaft und die Arbeitnehmermobilität zwischen Österreich und Ungarn. 

Die Umfrage suchte auf folgende Fragen eine Antwort: 

 
I. Teil: Bestehende grenzüberschreitende Kooperatio nen und deren Charakteristika 

·  Bekanntheitsgrad der grenzüberschreitenden Kooperationen 
·  Teilnahme an grenzüberschreitenden Kooperationen und die Motivation dahinter 
·  Gründe für eine eventuelle Ablehnung einer Teilnahme an grenzüberschreitenden 

Kooperationen 
·  Attitüde gegenüber grenzüberschreitenden Kooperationen 
·  Wirkung der grenzüberschreitenden Kooperationen auf grenzüberschreitende 

Beziehungen 
·  Qualität der grenzüberschreitenden Kooperationen vor und nach dem EU-Beitritt 

Ungarns 

 
II. Teil: EURES-T Partnerschaft 

·  Wesentliche Grundelemente, Vorteile und Nachteile einer EURES-T Partnerschaft 
·  Kurz- und langfristige Erwartungen gegenüber einer EURES-T Partnerschaft 
·  Einschätzung der Aufgabenteilung in einer EURES-T Partnerschaft  
·  Teilnahmebereitschaft an einer EURES-T Partnerschaft 

 

III. Teil: Arbeitnehmermobilität  
·  Beurteilung der Hemmnisse ungarischer Arbeitnehmer, die in Österreich arbeiten 

möchten 
·  Beurteilung der Hemmnisse österreichischer Arbeitnehmer, die in Ungarn arbeiten 

möchten 
·  Lösungsmöglichkeiten für die Hindernisse grenzüberschreitender Arbeitnehmer 
·  Aspekte der Arbeitnehmermobilität im österreichisch-ungarischen Grenzraum  

 
Der vollständige Fragebogen ist im Anhang zu finden. 
 
Methodik 
Es wurden Fragebögen zum Selbstausfüllen verwendet. Der Fragebogen enthielt sowohl 
offene als auch geschlossene Fragen. 
Insgesamt wurden im Rahmen der Umfrage 52 Fragebögen per E-Mail versandt. Von 
diesen konnten 28 ausgewertet werden. 
Die Datenaufnahme wurde zwischen dem 19. und 29. Oktober 2007 durchgeführt. 
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Ergebnisse 
Folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der 
Umfrage. 
 
Die Befragten sind der Meinung, dass grenzüberschreitende Kooperationen für beide Seiten 
vorteilhaft sind, da sie über grenzüberschreitende arbeitsmarktrelevante Informationen 
berichten, die Arbeitnehmermobilität und die Wirtschaft des gemeinsamen Grenzraumes 
fördern, zur Schaffung eines gemeinsamen Arbeitsmarktes und zur Erhöhung des 
allgemeinen Lebensniveaus beitragen. 
Die Beziehung zwischen Österreich und Ungarn vor dem EU-Beitritt war vor allem von 
Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und von Freundschaftsbeziehungen geprägt. Nach 
der EU-Erweiterung wurden die Kooperationen intensiviert, es wurden zielorientierte und gut 
strukturierte Kooperationen auf einem hohen Niveau aufgebaut. 
 
Gegenüber einer EURES-T Partnerschaft haben die Befragten eine äußert positive 
Einstellung. Die meisten sind der Meinung, dass die Partnerschaft das Informationsdefizit  
zwischen Österreich und Ungarn reduzieren, eine grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung 
schaffen, die Anerkennung von Schulabschlüssen erleichtern und zum Gedanken eines 
gemeinsamen Lebensraumes beitragen kann. 
Die Befragten sind der Ansicht, dass es im Rahmen einer Partnerschaft möglich ist, 
Arbeitsvermittlungsdatenbanken aufzubauen, die eine schnelle und effiziente 
Arbeitsvermittlung ermöglichen und einen direkten Kontakt und Zusammenarbeit zwischen 
den Arbeitsverwaltungen auf beiden Seiten der Grenze darstellen. Darüber hinaus können 
solche Strukturen zum Abbau der Übergangsregelungen und zum Aufbau effizienter 
Geschäftsbeziehungen beitragen. 
Darüber hinaus sind die meisten Befragten der Auffassung, dass das gegenseitige 
Kennenlernen der Partnerländer eine starke kulturelle Verbindung zwischen den beiden 
Ländern generieren wird. 
 
Ein großer Anteil (90%) der Befragten würde an einer EURES-T Partnerschaft teilnehmen. 
Die Bereitschaft der Teilnahme konnte auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet werden 
(1=nimmt auf keinem Fall teil bis 5=nimmt auf jedem Fall teil). Das Ergebnis lag bei einem 
Durchschnitt von 4,38, d.h. es ist eine große Bereitschaft für eine EURES-T Partnerschaft 
zu erkennen. 
 
Bezüglich der Arbeitnehmermobilität zwischen den beiden Ländern wurden die Aspekte 
untersucht, die die Mobilität der grenzüberschreitenden Arbeitnehmer bei der Arbeitssuche 
unterstützen bzw. hemmen. 
Als Vorteile für die Arbeitnehmer im Grenzraum wurden vor allem die Qualifikation, die 
Sprachkenntnisse und die Mobilitätsbereitschaft der Arbeitnehmer, die Zahl der 
Grenzübergänge, die Unternehmensbeziehungen zwischen den beiden Ländern und das 
gemeinsame Identitätsbewusstsein festgelegt. 
Als größte Nachteile desselben Aspektes wurden vor allem das Alter der Arbeitnehmer, der 
Administrationsaufwand bezüglich der Arbeitsgenehmigung, die Arbeitsmarktstruktur, die 
Unterschiede im Bildungssystem, der Informationsstand bezüglich Arbeitsgenehmigungen, 
sowie die Kapazität der Grenzübergänge definiert.  
Die österreichischen und ungarischen Arbeitnehmer werden nach den meisten Kriterien der 
Mobilität ähnlich bewertet. Österreichische Arbeitnehmer werden immobiler eingeschätzt 
und ihre Sprachkenntnisse schlechter eingestuft, dagegen sind sie aber über die 
Arbeitsbedingungen im Nachbarland besser informiert. 
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Nach Ansicht der Befragten kann eine EURES-T Partnerschaft zur Beseitigung der 
mobilitätshemmenden Komponenten dadurch beitragen, dass sie die Weiterentwicklung des 
österreichischen, altbewährten Rechtsberatungssystems und den Aufbau desselben 
Systems auf der ungarischen Seite unterstützt und die Beratung für Arbeitgeber bezüglich 
Firmengründung, Standortentwicklung und Dienstleistungsaufbau weiter vertieft. Zugleich 
wird die Partnerschaft die Erkundung und Vermittlung der geeigneten Arbeitskräfte 
zwischen den beiden Ländern aufgrund des Berufs- und Anerkennungsvergleichs der 
Qualifikationen unterstützen. 
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5.4 Zusammenfassung 
 
Aus den Kapitel 1 bis 5.2 ergibt sich klar, dass eine EURES Grenzpartnerschaft im 
österreichisch-ungarischen Grenzraum sowohl möglich als auch sinnvoll wäre: 
 

·  Von ihrer Ausdehnung, Einwohner- und Pendlerzahl her entspricht sie dem 
Durchschnitt der bisher bestehenden EURES Grenzpartnerschaften. 

·  Es bestehen umfangreiche grenzüberschreitende Handelsbeziehungen. 
·  Viele Unternehmen in der Grenzregion kooperieren bereits vielfach untereinander 

und bilden eine Reihe von grenzüberschreitenden Unternehmensnetzwerken. Es 
liegen keine Anhaltspunkte für größere Zahlen scheinselbständiger Ungarn in 
Österreich vor. 

·  Trotz stark eingeschränkter Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt es in der Grenzregion 
eine im Vergleich mit bestehenden Grenzpartnerschaften eine durchschnittlich hohe 
grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmerinnen und -nehmern. 

·  Die grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur ist zwar infrastrukturell 
eingeschränkt, doch behindert sie grenzüberschreitende Beschäftigungsverhältnisse 
nicht ernsthaft. Zudem wird sie laufend erweitert und modernisiert. 

·  Größtes Mobilitätshemmnis im Untersuchungsraum ist einerseits die Aussetzung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit für ungarische Arbeitnehmer bis spätestens 30.4.2011., 
anderseits die große Lohndifferenz zwischen den beiden Ländern. Trotzdem ist 
damit zu rechnen, dass die Zahl der Ungarn, die uneingeschränkt in Österreich 
arbeiten können, in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen wird und dass somit 
eine wachsende Nachfrage nach Informationsdienstleistungen einer EURES 
Grenzpartnerschaft besteht. 

·  Im Grenzraum besteht großer Bedarf nach Beratung und Information zum 
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zwischen Ungarn und Österreich. 

·  Es gibt eine Vielzahl von bereits bestehenden grenzüberschreitenden Strukturen, die 
mit ihrer Erfahrungskompetenz eine EURES-Struktur ergänzen können. 

·  Positiv ist der zunehmend spürbar werdende politische Sachzwang, umfassend und 
nachhaltig - in allen für die Arbeitsmarktpolitik relevanten Politikfeldern - zu 
kooperieren. Dieser sanfte Zwang zur Kooperation ist auch mit der Dominanz der 
Oberzentren Wien und Budapest zu erklären, die gewisse Sog- und (für den 
Grenzraum im Umkehrschluss negative) Entleerungseffekte bedingen werden, wenn 
der Grenzraum es nicht schafft, sein eigenes wirtschaftliches und kulturelles Profil zu 
definieren. Der Nährboden für eine echte grenzüberschreitende Arbeitsmarktpolitik - 
getragen von den regionalen Entscheidern auf beiden Seiten der ehemaligen 
Grenze - ist damit ausserordentlich fruchtbar.  

·  Die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung "grenzüberschreitender" 
Arbeitsmärkte soll heissen gute Erreichbarkeit (=funktionierende 
Verkehrsinfrastruktur) und förderliche politische Rahmenbedingungen sind in der 
Region gegeben. Das entbindet die arbeitsmarktpolitischen Akteure natürlich nicht 
davon, umfassende Netzwerke und Kooperationsstrukturen aufzubauen, um die 
bestehenden Potentiale auszunutzen.  
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5.5 Projektansätze im Vorfeld der vollständigen Fre izügigkeit  
 
Tab. 27 Projektansätze im Vorfeld der vollständigen  Freizügigkeit 

Nr. 
Schlüsselprioritäten 

 
Mögliche Projekte für die EURES Österreich-Ungarn 

1. Die Integration von EURES in die 
öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen im gesamten 
EU/EWR-Gebiet weiter 
vorantreiben. 
 

·  Erstellung von Informationsmaterial 
·  Hospitation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsverwaltung bei 

ihren Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite der Grenze 
·  Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere auf 

Leitungsebene 

2.  Wesentliche Verbesserungen bei 
der Bereitstellung von 
Informationen über sämtliche 
Aspekte der 
Arbeitsmarktmobilität, einschließlich 
Informationen über die 
Rechte im Zusammenhang mit der 
Freizügigkeit der 
Arbeitskräfte. Beobachtung von 
Mobilitätshindernissen mit dem 
Ziel ihrer Beseitigung. 
 

·  Erfassung und Vermittlung von Informationen über die noch nicht 
vorhandene Arbeitnehmerfreizügigkeit und die bereits vorhandene 

·  Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit 
·  Zusammenstellung von Informationen über Leben und Arbeiten, regelmäßige 

Aktualisierung 
·  Analyse von Mobilitätshemmnissen 

3. Sich aktiv um Kontakte zu 
Arbeitgebern bemühen und diese 
bei der transnationalen 
Personalrekrutierung unterstützen. 
 

·  Information der Arbeitgeber über Aspekte der grenzüberschreitenden 
Arbeitsmobilität, Übergangsregelungen, Dienstleistungsfreiheit, 
Bildungssysteme auf der anderen Seite der Grenze etc. 

·  Vorbereitung von Lehrstellenbörsen 
·  Organisation von Schnupperpraktika und Lehrlingsaustausch 

4. Einen Beitrag leisten zur Ermittlung 
von Arbeitskräftemängeln 
und Engpässen, denen durch 
transnationale Arbeitsmobilität 
begegnet werden kann, und 
geeignete Abhilfemaßnahmen 
konzipieren und koordinieren. 

·  Erfassung aller wesentlichen Arbeitsmarktdaten auf beiden Seiten der 
Grenze und anschauliche Aufarbeitung sowie laufende Aktualisierung dieser 
Daten 

·  Erfassung von Arbeitsmarktengpässen und –überhängen 
·  Information über unterschiedliche Ausbildungsinhalte auf beiden Seiten der 

Grenze 
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5. Die Entwicklung 

grenzübergreifender Arbeitsmärkte 
nach 
Kräften unterstützen. 
 

·  Dies ist eine Querschnittaufgabe jeder Grenzpartnerschaft 
 

6. Eine qualitative und quantitative 
Bewertung der von EURES 
erzielten Ergebnisse sowie eine 
kontinuierliche Überwachung 
der EURES-Aktivitäten 
sicherstellen. 
 

·  Jährliche Evaluierung der Projektergebnisse 
 

7. Öffentlichkeit, Sozialpartner und 
andere relevante Akteure in 
geeigneter Weise über EURES 
informieren. 
 

·  Organisation einer PR-Arbeitsgruppe, welche ein einheitliches PR-Konzept 
entwickelt und umsetzt, mit CD und CI 

·  Gestaltung eines Logos, einer Homepage und Werbematerialien 
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6 Organisatorische Umsetzung 
 
 
6.1 Grundsätzliche Überlegungen 
 
Die Verfasser dieser Studie halten es – in Kenntnis der Anlaufschwierigkeiten von derart 
komplexen Netzwerken wie EURES Partnerschaften - für geboten, in der Studie mehr auf 
das „wie“ als auf das „ob“ einer EURES Partnerschaft im Grenzraum Österreich-Ungarn 
einzugehen. 
In der Tat ist die Frage „ob“ es sinnvoll und geboten ist, eine EURES Partnerschaft 
Österreich-Ungarn zu gründen mehr eine philosophische Frage. Dies ergibt sich nicht nur in 
Anbetracht der Tatsache, dass bereits im Jahr 2007 – also noch voraussichtlich 4 Jahre vor 
der vollen Freizügigkeit der Arbeitskräfte – mehr Arbeitnehmer zur Arbeit über die Grenze 
pendeln als in den meisten anderen der bereits bestehenden EURES-
Grenzpartnerschaften. 
In den Kapiteln 2 bis 5 wurde bereits in der gebotenen Kürze hinreichend dargestellt, dass 
der Grenzraum Österreich-Ungarn für eine EURES Partnerschaft sehr gut geeignet ist. In 
Kapitel 6 steht die operative Umsetzung einer derartigen Partnerschaft im Mittelpunkt. 
Entsprechend ausführlich und detailliert werden alle Aspekte der Organisation, Finanzierung 
und zukünftigen Arbeitsschwerpunkte erörtert. 
Die angebotenen Lösungsvorschläge sind oftmals bereits mit vielen (wenn auch nicht mit 
allen) Partnern abgestimmt, von diesen selbst entwickelt oder aber von den Verfassern 
selbst „am grünen Tisch“ so ausgestaltet worden, wie es ihres Erachtens für die 
spezifischen Verhältnisse von „EURES-T Pannonia“ angemessen scheint. Der Entwurf der 
Rahmenvereinbarung basiert auf dem „Handbuch der Kommission: Grenzüberschreitende 
EURES Partnerschaften“. 
 
6.2 Beteiligte Regionen und Partnerorganisationen 
 
Für die Gründung der EURES Grenzpartnerschaft Pannonia empfehlen die Verfasser die 
Einbeziehung von Partnerorganisationen aus folgenden Regionen: 
 

Republik Ungarn Republik Österreich 
 

Komitat Gy � r-Moson-Sopron Burgenland 
Sopron-Fert� d, Kapuvár, Csorna, Gy� r, 
Mosonmagyaróvár 

Oberpullendorf, Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl, 
Oberwart, Stegersbach, Jennersdorf 

Komitat Vas Niederösterreich  
Celldömölk, Csepreg, K� szeg, Körmend, 
Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár, Vasvár, 
� riszentpéter 

Berndorf, Wiener Neustadt, Neunkirchen, Baden, 
Bruck/Leitha, Mödling, Schwechat 

Komitat Zala Steiermark  
Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Keszthely-Hévíz, 
Nagykanizsa, Letenye, Lenti 

Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg 

 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint den Verfassern eine Einbeziehung von weiteren 
angrenzenden Regionen nicht sinnvoll. Die genannten Gebiete hingegen scheinen gut zur 
Gründung einer eigenen EURES Grenzpartnerschaft geeignet zu sein. 
Folgende Organisationen sind derzeit in die Gründung der grenzüberschreitenden 
österreichisch-ungarischen EURES Partnerschaft eingebunden und sollten daher Partner 
dieser Grenzpartnerschaft werden: 
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Arbeitsverwaltungen 

·  Amt für Beschäftigung und Soziales Ungarn (Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
Budapest) 

·  Regionaler Arberitsmarktservice Westtransdanubien (Nyugat-Dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ Szombathely) 

·  Arbeitsmarkservice Österreich 
·  Arbeitsmarktservice Burgenland 
·  Arbeitsmarktservice Niederösterreich 
·  Arbeitsmarkservice Steiermark 

 
Arbeitnehmerorganisationen 

·  Verband der Ungarischen Gewerkschaften, Budapest und Szombathely (Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége) 

·  Gewerkschaft der „Intellektuellen” (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés) 
·  Gewerkschaft LIGA (LIGA Szakszervezet) 
·  ÖGB Burgenland 
·  Arbeiterkammer Niederösterreich 
·  Arbeiterkammer Burgenland 

 
Arbeitgeberorganisationen 

·  Landesverband von Dienstgebern und Industriellen (Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége) 

·  Verband der Dienstgeber des Agrarsektors (Agrármunkaadói Szövetség) 
·  Ungarische Industriellenvereinigung (Magyar Iparszövetség) 
·  Wirtschaftskammer Niederösterreich 
·  Wirtschaftskammer Burgenland 
·  Industriellenvereinigung Burgenland 

 
Die Grenzpartnerschaft sollte allen weiteren Organisationen mit Bezug zu 
Arbeitsmarktfragen offen stehen, dies gilt insbesondere für weitere 
Arbeitgeberorganisationen. 
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6.3 Bedeutung und Gültigkeitsdauer der Rahmenverein barung 
 
Die Rahmenvereinbarung ist das Dokument, das von allen Partnern unterzeichnet wird und 
das die Ziele und organisatorischen Strukturen der EURES Partnerschaft spezifiziert. Durch 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung verpflichten sich die Partner an den Aktivitäten der 
grenzüberschreitenden Partnerschaft teilzunehmen und die EURES Dienste der 
Öffentlichkeit in einem Geist der Zusammenarbeit mit den anderen Mit-Unterzeichnern 
bereitzustellen. 
Dieses Abkommen sollte eine Mindestdauer von drei Jahren haben und kann überarbeitet, 
ergänzt und erneuert werden. Die Verfasser empfehlen, dass die Rahmenvereinbarung mit 
ihrer Unterzeichnung in Kraft tritt und über drei volle EURES Haushaltsjahre gültig ist. Zu 
beachten ist hierbei, dass ein EURES Haushaltsjahr nicht mit einem Kalenderjahr identisch 
ist; vielmehr beginnt es am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des folgenden 
Jahres18. Somit würde die Geltungsdauer der Rahmenvereinbarung für die EURES 
Grenzpartnerschaft Pannonia bei der unterstellten Unterzeichnung der Verträge im Mai 
2008 beginnen und nach Ablauf der folgenden drei Haushaltsjahre (2009/10, 2010/11, 
2011/12) am 31.3.2012 enden. 
Soll die EURES Grenzpartnerschaft Pannonia fortgeführt werden, so ist es erforderlich, 
dass sich die Partner möglichst frühzeitig über die Fortführung und über mögliche 
Änderungen der Rahmenvereinbarung verständigen. Für eine Änderung der 
Rahmenvereinbarung ist Einstimmigkeit erforderlich. Die Verfasser schlagen daher in ihrem 
Entwurf der Rahmenvereinbarung vor, dass sich die Partner spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Gültigkeit der vorliegenden Rahmenvereinbarung über eine mögliche Fortführung 
der Partnerschaft verständigen. 
Jeder Partner der EURES Partnerschaft hat natürlich auch das Recht, aus der Partnerschaft 
auszutreten. Aufgrund des gemeinschaftlichen Ansatzes der Projektplanung, -durchführung 
und -finanzierung sollte das jedoch nur bei ernsthaften Meinungsverschiedenheiten 
innerhalb des Lenkungsausschusses über eine zu verfolgende Strategie oder zu 
ergreifende Maßnahmen möglich sein. Außerdem muss gewährleistet sein, dass alle 
Projekte des laufenden Haushaltsjahres – welche ja von der EU mitfinanziert werden – 
abgeschlossen werden können. Daher sollte ein Partner seine Mitarbeit nicht vor Ende des 
laufenden Haushaltsjahres beenden können, wobei er dies den anderen Partnern in Form 
einer schriftlich begründeten Erklärung spätestens sechs Monate vor Ablauf des 
Haushaltsjahres bekannt geben muss. 
Für den Fall, dass eine größere Zahl an Partnern ihre Mitarbeit in der EURES Partnerschaft 
beendet, verliert die Partnerschaft ihre organisatorische Grundlage. Die Verfasser 
empfehlen daher, dass beim Austritt von mindestens der Hälfte der unterzeichneten 
Partnerorganisationen aus der EURES Partnerschaft die Rahmenvereinbarung ihre 
Gültigkeit verliert und die Partnerschaft somit aufgelöst wird. Die Mitgliedschaft der 
nationalen Arbeitsverwaltungen der Republik Ungarn oder der Republik Österreich ist 
jedoch in jedem Fall erforderlich für den Fortbestand der EURES Partnerschaft. 
Die Mitglieder des Lenkungsausschusses, die Koordinatorin bzw. der Koordinator und die 
Treuhänderin bzw. der Treuhänder sind im Fall einer Auflösung der EURES Partnerschaft 
jedoch weiterhin verpflichtet, eine ordnungsgemäße Abwicklung der noch offenen 
Finanztransfers mit der Kommission im laufenden Haushaltsjahr sicher zu stellen. 
 

                                                 
18 Die EURES Partner können zwar auch das Kalenderjahr als Haushaltsjahr wählen. Die Verfasser raten 
jedoch aus organisatorischen – an dieser Stelle nicht näher zu erörternden - Gründen hiervon ab und empfehlen, 
für die EURES Partnerschaft Pannonia das Haushaltsjahr vom 1.4.-31.3. zu übernehmen. 
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6.4 Organe der EURES Partnerschaft 
 
In der Rahmenvereinbarung legen die Partner - entsprechend den Vorgaben des EURES 
Netzwerkes für die Organisation von EURES Partnerschaften - die organisatorischen 
Grundstrukturen und die Verfahren der Entscheidungsfindung fest. In Abbildung 7 sind die 
Strukturen und Prozesse grafisch dargestellt, welche von den Partnern bei der 
Ausgestaltung ihrer Partnerschaft zu beachten sind. 
 
6.4.1 Der Lenkungsausschuss 
 
6.4.1.1 Definition und Aufgaben des Lenkungsausschu sses 
 
Der Lenkungsausschuss ist das zentrale Entscheidungsgremium einer jeden EURES 
Partnerschaft. Der Lenkungsausschuss: 
 

·  definiert die Leitlinien und die Strategie der Partnerschaft unter Berücksichtigung der 
Zielsetzungen und Prioritäten, die von der Kommission für das gesamte EURES 
Netzwerk definiert wurden, 

·  billigt einen jährlichen Aktivitäten- und Finanzplan, der die von der Kommission 
definierten Zielsetzungen und Prioritäten widerspiegeln muss; 

·  bestimmt die Modalitäten und die Partner, die mit der Durchführung von Aktivitäten 
beauftragt werden; 

·  billigt die Zwischen- und Schlussberichte sowie die Abrechnungen, welche die 
Umsetzung der Aktivitätenpläne betreffen, vor deren Übergabe an die Kommission; 

·  gewährleistet den Zusammenhalt der Partnerschaft im Ganzen, insbesondere 
hinsichtlich der umzusetzenden Aktivitätenpläne; 

·  sichert eine effektive Weiterverfolgung und Bewertung der Aktivitäten und bilanziert 
regelmäßig die Ergebnisse. 

 
6.4.1.2 Mitglieder des Lenkungsausschusses 
 
Die Zusammensetzung des Lenkungsausschusses muss sowohl gewährleisten, dass die 
Partner in einem ausgewogenen Verhältnis repräsentiert werden, als auch ein effektives 
Arbeiten garantieren. 
Der Lenkungsausschuss setzt sich zusammen aus 

·  ordentlichen Mitgliedern mit Abstimmungsrecht, die ihr Abstimmungsrecht bei 
Verhinderung an Stellvertreter übertragen können; 

·  Beobachtern, die an der Beratung mitwirken können, jedoch nicht stimmberechtigt 
sind. 

 
Um ein effektives Arbeiten zu ermöglichen, sollte die Zahl der ordentlichen Mitglieder des 
Lenkungsausschusses – wie die Erfahrung zeigt – maximal 12 Personen umfassen. Zudem 
muss seine Zusammensetzung gewährleisten, dass alle Arten von Partnern ausreichend 
repräsentiert werden, so dass unter diesen ein Kräftegleichgewicht herrscht. 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sowie der spezifischen Verhältnisse in der 
österreichisch-ungarischen Grenzregion schlagen die Verfasser vor, dass sich der 
Lenkungsausschuss aus 10 ordentlichen Mitgliedern, aus Beobachtern sowie der 
Koordinatorin bzw. dem Koordinator zusammensetzen sollte. Die vorgeschlagene Verteilung 
der ordentlichen Mitglieder bzw. Sitze im Lenkungsausschuss wird in Tabelle 28 dargestellt. 
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Abb. 7 Organisatorische Grundstruktur der EURES-T P annonia  
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Tab. 28 Verteilung der Sitze im Lenkungsausschuss 
Partnerregionen 

 
 
Gruppen von Partner 
 Republik Ungarn 

 
Republik Österreich 

 
Amt für Beschäftigung und 
Soziales 

1 Sitz  

Arbeitsmarktservice Österreich  1 Sitz 
Regionaler Arbeitsmarktservice  
Westtransdanubien (GYMS, 
Vas und Zala gemeinsam) 

1 Sitz  

Arbeitsmarktservice 
Burgenland,  Niederösterreich 
und Steiermark gemeinsam 

 1 Sitz 

Nationale EURES ManagerIn 1 Sitz 1 Sitz 
Arbeitnehmer-Organisationen 1 Sitz 1 Sitz 
Arbeitgeber-Organisationen 1 Sitz 1 Sitz 

 
Innerhalb der folgenden Gruppen von Partnerorganisationen 
 

·  Regionalarbeitsamt Westtransdanubien  
·  AMS Burgenland, Niederösterreich und Steiermark gemeinsam 
·  Arbeitnehmer-Organisationen 
·  Arbeitgeber-Organisationen 

 
entscheiden die jeweiligen Partnerorganisationen der zwei Partnerregionen autonom, wen 
sie als ordentliche Vertreter in den Lenkungsausschuss entsenden. Sie können dabei 
entweder einen gemeinsamen Vertreter für ihre Partnerregion entsenden oder mehrere 
Vertreter, die sich das Stimmrecht für ihre Partnerregion teilen. 
 

Beispiel: AMS Burgenland, Niederösterreich und Steiermark können einen Vertreter 
bestimmen, der ihre Interessen als ordentliches Mitglied des Lenkungsausschusses 
vertritt. Sie können auch zwei Vertreter entsenden; in diesem Fall hätten diese 
jedoch nur ein Stimmrecht von je einer 1/2 Stimme. 

 
Sollte eine Partnerregion in einer Gruppe nicht vertreten sein, so entsendet diese Gruppe 
für die betreffende Partnerregion keinen ordentlichen Vertreter in den Lenkungsausschuss. 
 

Beispiel: Falls von Seiten der Republik Ungarn keine Arbeitgeberorganisation 
beitritt, so hat die Gruppe der Arbeitgeber nur einen Sitz im Lenkungsausschuss, der 
dann aus lediglich neun ordentlichen Mitgliedern besteht. 

 
Um bei den Sitzungen des Lenkungsausschusses eine größtmögliche Transparenz und 
Effektivität zu gewährleisten, soll jede der Partnerorganisationen, die keinen ordentlichen 
Vertreter stellen, einen Beobachter in den Lenkungsausschuss entsenden können. Auf 
diese Weise ist sicher gestellt, dass die Meinungen und Erfahrungen sämtlicher Partner im 
Entscheidungsprozess des wichtigsten Gremiums der Partnerschaft berücksichtigt werden. 
Auch ein Vertreter der Kommission muss zu den Sitzungen eingeladen werden. 
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6.4.1.3 Vorsitz - Ernennung und Hauptaufgaben 
 
Der Lenkungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden 
und deren bzw. dessen Stellvertreter. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende vertritt die 
EURES Partnerschaft nach außen, bereitet gemeinsam mit dem Koordinator die Sitzungen 
des Lenkungsausschusses vor, lädt hierzu ein und leitet die Lenkungsausschusssitzungen. 
Der Lenkungsausschuss kann der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden in seiner 
Geschäftsordnung weitere Aufgaben übertragen. 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende muss Vertreter einer der Organisationen sein, die die 
Rahmenvereinbarung unterzeichnet haben. Die Koordinatorin bzw. der Koordinator ist vom 
Vorsitz ausgeschlossen. 
Es liegt im Ermessen der Partner, in der Rahmenvereinbarung festzulegen, für welche 
Dauer die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Lenkungsausschusses gewählt wird und 
wie oft eine Wiederwahl möglich ist. Es bietet sich an, die Amtszeit der Vorsitzenden bzw. 
des Vorsitzenden an die Laufzeit der Rahmenvereinbarung anzupassen, damit eine 
kontinuierliche Arbeit gewährleistet wird. 
Bei der Wahl der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden ist der Lenkungsausschuss 
grundsätzlich frei. Er sollte bei seiner Wahl jedoch die ebenfalls anstehende Vergabe der 
beiden Ämter des Treuhänders (s. Kapitel 6.4.4) und des Koordinators (s. Kapitel 6.4.3) 
berücksichtigen. Im Interesse einer paritätischen Verwaltung der Partnerschaft sollte der 
Lenkungsausschuss darauf achten, dass nach Möglichkeit nicht alle drei Repräsentanten 
aus nur einem der beiden an der Partnerschaft teilnehmenden Staaten stammen. 
Die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden 
kann vom Treuhänder wahrgenommen werden, was jedoch nicht zwingend ist. 
 
6.4.1.4 Entscheidungs- und Abstimmungsverfahren 
 
Der Lenkungsausschuss sollte mindestens zweimal jährlich zusammentreten, wobei das 
Sitzungsintervall vom Lenkungsausschuss selbst festgelegt wird. Die Einladung zu einer 
Sitzung und die dazu gehörige Tagesordnung müssen den ordentlichen Mitgliedern und 
Beobachtern mindestens zwei Wochen vor der Sitzung vorliegen. 
Im Allgemeinen werden Entscheidungen im Lenkungsausschuss im Konsens getroffen. Die 
Abstimmungsmodalitäten müssen entweder im Rahmenabkommen oder in einer 
Geschäftsordnung geregelt werden: 
 

·  Der Lenkungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
ordentlichen 
Mitglieder anwesend ist. 

·  Antragsberechtigt sind neben den ordentlichen Mitgliedern die Koordinatorin bzw. 
der 
Koordinator sowie die Vertreterin bzw. der Vertreter der Kommission. 

·  Der Lenkungsausschuss entscheidet stets mit 3/4-Mehrheit, insbesondere über 
- die Aufnahme neuer Partnerorganisationen; 
- die Erweiterung der EURES Partnerschaft auf andere Regionen; 
- die Erstellung des dreijährigen Arbeitsplans; 
- das jährliche Budget bzw. den ihm zugrunde liegenden Zuschussantrag; 
- die Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses; 
- die Wahl der/des Vorsitzenden des Lenkungsausschusses sowie ihrer/seiner 

Stellvertreterinnen/Stellvertreter; 
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- die Wahl der kontoverwaltenden Stelle (Treuhänder); 
- die Ernennung und Absetzung der Koordinatorin bzw. des Koordinators. 

 
Folgende Beschlüsse können – zusätzlich zum Erfordernis der 3/4-Mehrheit – nur getroffen 
werden, wenn weder die Vertreterin bzw. der Vertreter der AMS Österreich noch das Amt für 
Beschäftigung und Soziales Einspruch erhebt: 
 

o die Entscheidung über strittige einzelne Aktivitäten; 
o die Erstellung des dreijährigen Arbeitsplans; 
o die Verabschiedung des jährlichen Budgets bzw. des ihm zugrunde liegenden 

Zuschussantrags; 
o die Wahl des Präsidiums; 
o die Wahl der kontoverwaltenden Stelle (Treuhänder); 
o die Ernennung und Absetzung der Koordinatorin bzw. des Koordinators. 

 
6.4.2 Arbeitsgruppen 
 
Grundsätzlich ist in einer derart großen Region wie der EURES Grenzpartnerschaft 
Pannonia die Organisation der Projektarbeit in Form von Arbeitsgruppen sinnvoll. Diese 
können entweder räumlich – indem der geographische Raum der Partnerschaft in 
Subregionen aufteilt wird - oder fachlich organisiert sein. In jedem Fall ist es Sache des 
Lenkungsausschusses, die Gründung von Arbeitsgruppen zu beschließen. In seinem 
Beschluss entscheidet er über 
 

·  die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe; 
·  deren Aufgaben sowie 
·  den Zeitplan zur Erledigung der Tätigkeiten. 

 
Im Falle der EURES Grenzpartnerschaft Pannonia empfehlen die Verfasser zunächst auf 
eine räumliche Trennung der beteiligten Partner zu verzichten, da die räumlichen 
„Schnittstellen“ von möglichen Subregionen sehr schwer zu bestimmen und auch nicht so 
offensichtlich sind wie in anderen Grenzpartnerschaften. 
Erfahrungsgemäß hat sich die Organisation von Facharbeitsgruppen bewährt, sobald sich 
Partner zusammenfinden, die konkret gemeinsam an einem ganz bestimmten Projekt 
arbeiten möchten. Diese Projekte können ad-hoc-Charakter haben oder auch 
kontinuierlicher Natur sein. Letzteres wäre z.B. eine PR-Arbeitsgruppe, welche für die 
Gruppe insgesamt eine PR-Strategie entwickelt, Richtlinien für CI (Corporate Identity) und 
CD (Corporate Design) ausarbeitet, die Produktion von Werbematerialien in Auftrag gibt und 
überwacht etc. 
Gesetzt den Fall, eine Arbeitsgruppe wird vom Lenkungsausschuss befürwortet, so würde 
diese für die Partnerschaft in ihrer Gesamtheit agieren und könnte auch ein eigenes, für 
ihren Aufgabenbereich bereitgestelltes Budget verwalten. 
Die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe steht zunächst einmal jeder Partnerorganisation offen. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass in der Regel eine kleine Zahl von Partnern (3-4) ausreicht, 
um eine derartige Arbeit zu bewerkstelligen. 
 
6.4.3 Koordinierung 
 
Der Lenkungsausschuss wählt eine Koordinatorin bzw. einen Koordinator, die/der – gemäß 
den allgemeinen Zielen des EURES Netzwerkes und gemäß den für die 
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grenzüberschreitenden Partnerschaften spezifischen Zielsetzungen – insbesondere 
folgende Aufgaben hat: 
 

·  Förderung der Zusammenarbeit und gemeinsamer Aktionen und Beseitigung von 
Hindernissen, die einer Zusammenarbeit im Wege stehen; 

·  Unterstützung der Partnerorganisationen bei der Aufgabenverteilung innerhalb der 
Partnerschaft; 

·  Unterstützung der Partnerorganisationen bei der Planung geeigneter Aktionen, die in 
Einklang mit der vereinbarten Strategie stehen; 

·  Praktische Organisation und Sekretariatsgeschäfte des Lenkungsausschusses; 
·  Erstellung einer Zusammenfassung der monatlichen Statistiken zur Tätigkeit der 

EURES Berater; 
·  Erstellung einer Zusammenfassung der von den EURES-Beratern vorgelegten 

Berichte über Mobilitätshindernisse; 
·  Entwicklung und Anwendung eines Systems zur Beschreibung des 

grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes, insbesondere durch Verwertung 
einschlägiger statistischer Daten; 

·  Implementierung eines Werbe- und Kommunikationsplans für die Partnerschaft; 
·  Sicherung der Qualität der Werbeaktivitäten; 
·  Unterstützung der rechnungsführenden Organisationen bei der Erstellung des 

Haushaltsplans; 
·  Ausarbeitung/Prüfung der an das Amt für Beschäftigung und Soziales zu 

übermittelnden Finanzhilfeanträge; 
·  Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans der Partnerschaft und der 

Rechnungsführung; 
·  Erstellung des Jahresberichts der Partnerschaft; 
·  Kontrolle der Qualität der Endabrechnung und des Abschlussberichts der 

Partnerschaft als Ganzes sowie der Einhaltung der von der Kommission festgelegten 
einschlägigen Vorschriften; 

·  Moderation des EURES Berater-Netzes in der Grenzregion; 
·  Werbung für EURES bei den Linienmanagern der EURES-Berater und 

Gewährleistung ihrer Einbindung; 
·  Pflege der Kontakte zu den zentralen Dienststellen der Partnerorganisationen 

(Treffen auf nationaler Ebene); 
·  Teilnahme an Sitzungen der Koordinatoren auf europäischer Ebene; 
·  Pflege der Kontakte zu anderen regionalen Partnern und Koordinatoren des EURES-

Netzwerks; 
·  Zusammenarbeit mit den Koordinatoren anderer, an derselben Grenze liegender 

Partnerschaften zur Ermittlung etwaiger Synergien zwischen ihren Aktivitäten. 
 
Diese Aufgaben sind Basisaufgaben, d.h. die Kommission erwartet deren Erledigung von 
einer Koordinatorin bzw. einem Koordinator, deren bzw. dessen Partnerschaft normal 
funktioniert. Nichts hindert die Koordinatorin bzw. den Koordinator daran, sich mit 
zusätzlichen Aufgaben zu befassen, aber diese sind je nach Partnerschaft variabel und 
unterscheiden sich auch je nach Entwicklungsstand der Partnerschaft. In der Praxis werden 
die beschriebenen Aufgaben in folgende Tätigkeiten umgesetzt: 
 

·  Vor- und Nachbereitung der Lenkungsausschuss- und Arbeitsgruppensitzungen; 
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·  Organisation des gesamten Berichtswesens (Projektanträge, Zwischenberichte, 
Abrechnungen, Schlussberichte); 

·  Organisation und Moderation des Verhältnisses zwischen den Partnern einerseits 
sowie des Verhältnisses zwischen der EU und den Partnerorganisationen 
andererseits; 

·  Vorbereitung der Arbeits- und Aktivitätenpläne sowie deren Weiterverfolgung; 
·  Koordination und Überwachung der Projektverantwortlichen im Rahmen der 

Projektfindung und -abwicklung. 
 
Die zu ernennende Koordinatorin bzw. der zu ernennende Koordinator muss über eine 
mindestens dreijährige Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement und Arbeitsmarkt 
verfügen. Darüber hinaus sollte sie bzw. er folgenden Anforderungen genügen: 
 

·  Hochschulausbildung (oder gleichwertige Berufserfahrung); 
·  Ausgezeichnete kommunikative – sowohl schriftliche als auch mündliche – 

Fähigkeiten; 
·  Kenntnis mindestens einer der Hauptarbeitssprachen von EURES (Engl., Fr., Deu.) 

sowie der in der EURES Grenzpartnerschaft gesprochenen Sprachen (im 
vorliegenden Fall Deutsch und Ungarisch); 

·  Computerkenntnisse (Benutzerebene); 
·  Kenntnis der in den betreffenden Regionen existierenden einschlägigen Institutionen 

und Netzwerke; 
·  Erfahrung in der Ausarbeitung von Vorschlägen und Berichten; 
·  Ausgezeichnete interpersonelle Fähigkeiten. 

 
Idealerweise sollte die erfolgreiche Bewerberin bzw. der erfolgreiche Bewerber Erfahrung in 
der Durchführung von EU-Aktionsprogrammen und/oder grenzüberschreitenden 
Programmen besitzen. Außerdem sollte sie bzw. er einen Pkw zu ihrer bzw. seiner 
Verfügung haben und bereit sein, die von der Partnerschaft abgedeckten Regionen zu 
bereisen und unübliche Arbeitszeiten zu akzeptieren. 
Bei der Ernennung der Koordinatorin bzw. des Koordinators durch den Lenkungsausschuss 
sind drei Varianten denkbar: 
 

1. Der Lenkungsausschuss kann sich dafür entscheiden, bei der Ernennung der 
Koordinatorin bzw. des Koordinators eine den Anforderungen entsprechende 
Kandidatin bzw. einen den Anforderungen entsprechenden Kandidaten der 
öffentlichen Arbeitsverwaltung zu ernennen. Der Lenkungsausschuss führt ein 
Bewerbungsgespräch mit der Kandidatin bzw. dem Kandidaten und entscheidet 
gemeinsam mit dem Amt für Beschäftigung und Soziales (Budapest) über die 
Ernennung. Es wird davon ausgegangen, dass die so ausgewählte Bewerberin bzw. 
der so ausgewählte Bewerber im Interesse der Partnerorganisationen agiert. 

 
2. Der Lenkungsausschuss kann sich dafür entscheiden, eine geeignete Kandidatin 

bzw. einen geeigneten Kandidaten zu ernennen, der bereits bei einer der 
Partnerorganisationen beschäftigt ist. Der Lenkungsausschuss führt ein 
Bewerbungsgespräch mit der Kandidatin bzw. dem Kandidaten und entscheidet 
gemeinsam mit dem Amt für Beschäftigung und Soziales über die Ernennung. 

 
3. Der Lenkungsausschuss und das Amt für Beschäftigung und Soziales können sich 

darauf verständigen, im Anschluss an einen offenen Aufruf zur Einreichung von 
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Bewerbungen eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten zu ernennen. In der Regel 
findet dabei folgendes Verfahren Anwendung: 

- Der Lenkungsausschuss setzt einen Auswahlausschuss ein, der das 
vorgeschriebene Verfahren einhält und dem Lenkungsausschuss eine Liste 
der drei besten vorher ausgewählten Kandidatinnen bzw. Kandidaten vorlegt.  

- Der Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen, der die Stellenbeschreibung 
für den Koordinator enthält sowie Angaben zu Vergütung, Arbeitszeiten und 
etwaigen anderen Bedingungen, wird über die geeigneten von der 
öffentlichen Arbeitsverwaltung und den Partnerorganisationen genutzten 
Kanäle veröffentlicht. 

- Anhand der Lebensläufe der Bewerberinnen und Bewerber trifft der 
Auswahlausschuss eine Vorauswahl und erstellt eine Liste der in die engere 
Auswahl kommenden Kandidatinnen und Kandidaten, die zu einem Gespräch 
eingeladen werden. 

- Die vorher ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden vom 
Auswahlausschuss zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Die Namen 
der besten Kandidatinnen und Kandidaten werden dem Lenkungsausschuss, 
einschließlich des Amtes für Beschäftigung und Soziales, in der Reihenfolge 
ihrer Priorität vorgelegt. 

- Auf der Grundlage des vom Auswahlausschuss unterbreiteten Vorschlags 
trifft der Lenkungsausschuss gemeinsam mit der zuständigen EURES-
Managerin bzw. dem zuständigen EURES-Manager des Amtes für 
Beschäftigung und Soziales die Entscheidung. 

 
Für die Koordinierung wird von der Kommission ein Budget zur Verfügung gestellt. Die 
Vergütung der Koordinatorin bzw. des Koordinators erfolgt über einen eigens hierfür zu 
erstellenden Projektantrag, welcher in den jeweiligen Zuschussantrag, der von der EURES 
Partnerschaft zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres bei der Kommission einzureichen ist, 
integriert ist. 
Die Arbeit der Koordinatorin bzw. des Koordinators wird nicht nur vom Lenkungsausschuss, 
von dem sie bzw. er ernannt wurde, kontrolliert, sondern auch von der Kommission. 
Die Tätigkeit der Koordinatorin bzw. des Koordinators kann von beiden Seiten aufgelöst 
werden, und zwar jeweils spätestens bis zum 30.6. eines Kalenderjahres zum Ende des 
laufenden EURES-Haushaltsjahres. Für eine Auflösung seitens der Grenzpartnerschaft ist 
ein Beschluss des Lenkungsausschusses erforderlich. Eine entsprechende Erklärung muss 
der jeweils anderen Partei fristgerecht schriftlich zugestellt werden. 
Die Koordinatorin bzw. der Koordinator stellt gewissermaßen die Mitte eines komplexen 
humanen und organisatorischen Netzwerkes dar. Dieses aufzubauen und zu betreuen 
erfordert eine gewisse Zeit. Daher sollte der Zeitraum, für den die Koordinatorin bzw. der 
Koordinator berufen wird, nicht zu kurz gewählt werden. Es empfiehlt sich, mit ihr bzw. ihm 
einen Vertrag abzuschließen für die Höchstdauer von drei Jahren. Eine 
Verlängerung/Erneuerung der Ernennung ist möglich unter der Voraussetzung, dass die 
erneute Ernennung im Anschluss an einen öffentlichen Aufruf zur Einreichung von 
Bewerbungen erfolgt. In seiner Geschäftsordnung und/oder der Rahmenvereinbarung kann 
der Lenkungsausschuss festlegen, dass für eine erneute Ernennung eine anonyme 
Abstimmung und/oder eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Auch die zuständige 
EURES-Managerin bzw. der zuständige EURES-Manager muss der erneuten Ernennung 
zustimmen. 
Je größer die Partnerschaft ist, desto dringender empfiehlt es sich, dass die Koordinatorin 
bzw. der Koordinator weder direkt noch indirekt an eine der unterzeichnenden 
Partnerorganisationen gebunden ist. Sie bzw. er muss die nötige Unabhängigkeit und 
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Aktionsfreiheit besitzen, um ihre bzw. seine Rolle, die ihr bzw. ihm zum Wohl der ganzen 
Partnerschaft anvertraut wurde und von ihr bzw. ihm die unparteiische Behandlung jedes 
Partners verlangt, erfolgreich ausfüllen zu können. Diese organisatorische Neutralität 
erweist sich immer dann als wichtig, wenn Konflikte abzuarbeiten sind. Auch ist davon 
abzuraten, dass die Koordinatorin bzw. der Koordinator oder deren bzw. dessen Büro von 
einer der  beteiligten Partnerorganisationen indirekt abhängig ist; eine indirekte 
Abhängigkeit würde beispielsweise dann vorliegen, wenn sie bzw. er als Auftragnehmer für 
eine Partnerorganisation Projekte in nennenswertem Umfang bearbeitet. 
Der Koordinator sollte in jedem Fall in personam verpflichtet werden, da die Richtlinien der 
Kommission ausdrücklich davon ausgehen, dass eine natürliche Person – also keine 
juristische Person – als Koordinator benannt wird. Sollte eine juristische Person für die 
Koordinationstätigkeit in Frage kommen, so muss innerhalb dieser Organisation immer eine 
einzelne natürliche Person verpflichtet werden, welche alleine verantwortlich für die korrekte 
Abwicklung der Koordinationstätigkeit im Rahmen von EURES firmiert. 
 
6.4.4 Trägerschaft Budget 
 
Die Trägerschaft für die EURES-Partnerschaft übernimmt gegenüber der Kommission eine 
der beteiligten nationalen Arbeitsverwaltungen. Im vorliegenden Fall wird dies vom Amt für 
Beschäftigung und Soziales Ungarn übernommen, und zwar für vorläufig 3 EURES-
Haushaltsjahre. Für die darauf folgenden Haushaltsjahre müssen sich die 
Partnerorganisationen rechtzeitig auf eine Vertretung gegenüber der Kommission einigen. 
Wählen sie hierfür eine andere nationale Arbeitsverwaltung, so ist eine Änderung der 
Rahmenvereinbarung notwendig. 
Das Amt für Beschäftigung und Soziales reicht die vom Lenkungsausschuss 
verabschiedeten Zuschussanträge im Rahmen der nationalen Zuschussgesamtpläne bei 
der Kommission ein,  unterzeichnet die Finanzvereinbarungen mit der Kommission und 
vereinnahmt die auf Grund dieser Finanzvereinbarungen an die Partnerschaft gewährten 
Fördermittel. 
Das Amt für Beschäftigung und Soziales übernimmt die Verwaltung und Auszahlung der 
Fördermittel an die projektverantwortlichen Partnerorganisationen im Rahmen der 
Abwicklung der Zuschussanträge. Diese Aufgaben kann sie auf eine vom 
Lenkungsausschuss gewählte Partnerorganisation der Grenzpartnerschaft übertragen, die 
dann als kontoverwaltende Stelle bzw. Treuhänder fungiert. 
 
6.5 Finanzierung und Haushaltsplan 
 
Zum jährlichen Aktivitätenplan gehört ein Budget, das aus einer Subvention der Kommission 
sowie den Eigenbeiträgen der Partner in Form von Personalkosten, Dienstleistungen und 
Verwaltungskosten besteht. Über die Gewährung der Subvention schließt die Kommission 
mit der für die Grenzpartnerschaft zuständigen nationalen Arbeitsverwaltung (im 
vorliegenden Fall während der ersten drei Haushaltsjahre mit dem Amt für Beschäftigung 
und Soziales) eine Finanzvereinbarung. 
Die projektverantwortlichen Partnerorganisationen stellen die ihnen im Rahmen der 
Projektimplementierung entstandenen Kosten der verantwortlichen nationalen 
Arbeitsverwaltung bzw. der kontoverwaltenden Stelle über die Koordinatorin bzw. den 
Koordinator in Rechnung. Die Koordinatorin bzw. der Koordinator nimmt eine Vorprüfung 
der Abrechnungen vor hinsichtlich ihrer sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie 
hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Projektantrag, und leitet sie an die verantwortliche 
nationale Arbeitsverwaltung bzw. die kontoverwaltende Stelle weiter. 
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Die verantwortliche nationale Arbeitsverwaltung bzw. die kontoverwaltende Stelle erstattet 
den projektverantwortlichen Partnerorganisationen die von diesen eingereichten Kosten 
erst, nachdem sie die entsprechenden Fördermittel von der Kommission erhalten hat. Die 
projektverantwortlichen Partnerorganisationen haben gegenüber der verantwortlichen 
nationalen Arbeitsverwaltung keinen Anspruch auf eine Vorfinanzierung ihrer Kosten. 
Die projektverantwortlichen Partnerorganisationen sind gegenüber der verantwortlichen 
nationalen Arbeitsverwaltung bzw. der kontoverwaltenden Stelle für die von ihnen betreuten 
Projekte inhaltlich und rechnerisch rechenschaftspflichtig und haften allein 
 

·  für etwaige Fehler bei der Projekt- und Auftragsabwicklung (insbesondere Beachtung 
der Ausschreibungs- und Vergabevorschriften), 

·  für den Fall, dass die Kommission feststellt, dass für einzelne Positionen nicht 
zuschussfähige Kosten verrechnet wurden (bei Leistungen, die von der 
Partnerorganisation selbst erbracht oder bei Dritten in Auftrag gegeben wurden). 

 
Ist eine projektverantwortliche Organisation keine eigene Rechtspersönlichkeit, so haftet im 
Konfliktfall die für sie zuständige übergeordnete Rechtspersönlichkeit. Projekte können nur 
dann beantragt, finanziert und abgewickelt werden, wenn die Haftungsverantwortlichkeit 
eindeutig bestimmt und dokumentiert ist. 
Die verantwortliche nationale Arbeitsverwaltung legt die Abrechnungs- und 
Berichtsmodalitäten fest, die von allen projektverantwortlichen Partnerorganisationen 
einzuhalten sind. Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Fristen und Verfahren kann zur 
Kürzung, Streichung oder Rückforderung der Kostenerstattung führen. 
Die projektverantwortlichen Partnerorganisationen verpflichten sich, zurückgeforderte 
Kostenerstattungen binnen 14 Werktagen an die verantwortliche nationale 
Arbeitsverwaltung bzw. die kontoverwaltende Stelle zu überweisen. Sie sind verpflichtet, 
über jedes Projekt eine genaue Dokumentation anzulegen und diese für den in den 
Abrechnungsvorschriften der Kommission festgelegten Zeitraum aufzubewahren, so dass 
sie bei eventuellen Prüfungen sofort und vollständig verfügbar ist. 
Die finanztechnischen Beziehungen zwischen Kommission, nationaler Arbeitsverwaltung 
und Treuhänder sowie die einzelnen Verfahrensschritte der Projektabwicklung sind in 
Abbildung 8 schematisch dargestellt. 
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Abb. 8 Projektabwicklung in der EURES-T Pannonia  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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6.6 EURES Berater 
 
Die EURES Berater sind die Experten des Arbeitsmarkts und des Arbeitsrechts im EWR. 
Sie arbeiten im Rahmen der EURES Partnerorganisationen, nachdem sie die 
entsprechende Ausbildung unter der Schirmherrschaft von EURESco absolviert haben. Die 
Aufgaben der Berater sind in der Entscheidung 93/569/EWG der Kommission beschrieben. 
Sie betreffen die Erbringung von drei wesentlichen Dienstleistungen: Information, Beratung 
und Hilfe bei der Stellenvermittlung. 
EURES Berater arbeiten sowohl auf nationaler als auch auf grenzüberschreitender Ebene 
innerhalb ihrer Organisation und mit den Dienststellen, die für Fragen der Beschäftigung 
oder der Berufsbildung zuständig sind. Sie stehen in unmittelbarem Kontakt mit den 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern, den potenziellen Benutzern des EURES Netzes. Der 
Unterschied der grenzüberschreitenden EURES Berater zu denen auf transnationaler 
Ebene liegt darin, dass sie sich intensiver mit den grenzüberschreitenden Aspekten der 
Lebens und Arbeitsbedingungen und den grenzüberschreitenden Stellenangeboten 
befassen müssen. Außerdem müssen sie auch Informationen über die 
grenzüberschreitende Berufsbildung erteilen, insbesondere über regionale Kursangebote. 
Selbstverständlich müssen die grenzüberschreitenden EURES Berater, insbesondere jene 
der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, auch Fragen zur transnationalen Mobilität 
beantworten. 
Eine EURES Partnerschaft gibt gegenüber EURESco an, wie viele Kandidatinnen und 
Kandidaten sie für die Grundausbildung als EURES Berater vorschlagen will. Diese 
Vorschläge müssen der geographischen Ausdehnung der Partnerschaft sowie den 
Hauptachsen in Bezug auf die Pendlerströme Rechnung tragen. Folgende Voraussetzungen 
sind bei der Auswahl der Kandidaten für die EURES Berater Grundausbildung zu 
berücksichtigen: 
 

·  die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in Städten arbeiten, die nahe an der 
Grenze liegen und die über eine ausreichende Einwohnerzahl verfügen; 

·  sie benötigen ausreichende und geeignete Berufserfahrung für EURES; 
·  sie müssen über ausreichende EDV-Kenntnisse auf der Benutzerebene verfügen; 
·  sie müssen mindestens die Gemeinschaftssprachen beherrschen, die in den 

anderen Regionen ihrer Partnerschaft gesprochen werden; falls nur eine Sprache in 
der gesamten Partnerschaft gesprochen wird, müssen sie eine weitere Sprache der 
Gemeinschaft beherrschen. Aus praktischen Gründen sind Englisch- oder 
Französischkenntnisse unabdingbar; 

·  ihre Vorgesetzten müssen sich verpflichten, sie während mindestens 50% ihrer 
Arbeitszeit für EURES arbeiten zu lassen (sowohl für beratende als auch für 
unterstützende Tätigkeiten), sowie die EURES Berater-Tätigkeit während 
mindestens drei Jahren zuzulassen, außer bei höherer Gewalt; 

·  die beantragten neuen EURES Berater-Stellen müssen im Hinblick auf die Anzahl 
der EURES Berater, die bereits im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Partnerschaft arbeiten, ihre geographische Verteilung, insbesondere für die 
wesentlichen Pendlerströme, und die Art der Organisationen, denen sie angehören, 
gerechtfertigt werden. 

 
Außerdem darf bei neu gegründeten Partnerschaften die Anzahl der auszubildenden 
EURES Berater für jeden Partnertyp, der nicht der öffentlichen Arbeitsvermittlung angehört 
(Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, sonstige), nicht höher sein als die Anzahl der an 
dieser Partnerschaft beteiligten Regionen. Vergleicht man die regionalen Strukturen der 
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österreichisch-ungarischen Grenzregion mit denen bereits bestehender 
grenzüberschreitenden EURES Partnerschaften, so kommt man zu dem Ergebnis, dass 
eine Zahl von ca. 6 EURES Beratern für die EURES Grenzpartnerschaft Pannonia sinnvoll 
wäre. Über die Anteile der beiden Länder können nachhinein die Partnerorganisationen 
gemeinsam entscheiden.  
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6.7 Zusammenarbeit mit anderen EURES-Strukturen 
 
Eine Zusammenarbeit der EURES Grenzpartnerschaft Pannonia mit anderen EURES-
Strukturen bietet sich in vielerlei Hinsicht an. Gerade in der Gründungsphase ist es 
zweckmäßig, mit jenen EURES Grenzpartnerschaften zusammen zu arbeiten, in denen 
ähnliche Strukturen und Rahmenbedingungen vorliegen. Ein Transfer von Know-how bietet 
sich auf der organisatorischen Ebene daher nicht nur an, sondern muss dringend empfohlen 
werden. 
 
Das Koordinationsbüro, der Treuhänder und die bzw. der Vorsitzende des 
Lenkungsausschusses sollten zumindest in den ersten beiden Jahren über eine 
„Patenschaft“ von mindestens einer schon länger arbeitenden EURES Grenzpartnerschaft 
bezüglich der wichtigen operationellen und verwaltungstechnischen Aspekte der Gründung 
der EURES Partnerschaft beraten werden. 
 
Hinsichtlich der Struktur des unbedingt erforderlichen eigenen Internet-Auftritts der EURES 
Partnerschaft ist es möglich, von anderen Partnerschaften einiges zu kopieren oder 
zumindest Anregungen zu gewinnen (z.B. von den EURES Partnerschaften Øresund, 
TransTirolia). Hierbei sind die Rahmenvorschriften von EURESco betreffend die Gestaltung 
von EURES-Homepages zu beachten. 
Designierte EURES Berater, deren Ausbildung in 2008 oder in 2009 ansteht, ebenso wie 
deren Assistenten, sollten schon vor Beginn ihrer Ausbildung ein „pre-training“ erhalten. 
Hierfür bietet sich eine Zusammenarbeit mit den Koordinationsbüros Bayern-Tschechien 
oder Slowakei-Ungarn an, da diese Organisationen für ihre designierten EURES Berater im 
gleichen Zeitraum ebenfalls pre-trainings organisieren müssen. 
 
Schließlich bietet sich eine Kooperation auf der Finanzierungsebene immer dann an, wenn 
der Finanzrahmen die Möglichkeiten einer einzelnen EURES Struktur sprengen würde bzw. 
die Projektergebnisse gleichermaßen für alle beteiligenden EURES Grenzpartnerschaften 
von Bedeutung sind. 
 
Ein großer Vorteil von EURES Pannonia könnte sicherlich darin bestehen, dass von der 
Seite der AMS Österreich bereits eine institutionalisierte Verbindung zu EURES Interalp, 
TransTirolia und Bodensee besteht. Grundsätzlich gilt: eine enge Zusammenarbeit ist aus 
organisatorischen und administrativen Gründen vor allen mit jenen EURES-T zu suchen, 
welche von derselben nationalen Arbeitsverwaltung betreut werden. Mit Hilfe dieser 
EURES-erfahrenen Partner sollten ein systematisches Know-how Transfer und die 
Realisierung gemeinsamer Projekte deutlich erleichtert werden. 
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6.8 Zeitplan 
 
Die an der Gründung einer EURES Grenzpartnerschaft Pannonia interessierten Partner 
sollten bestrebt sein, die Rahmenvereinbarung möglichst bald zu unterzeichnen, auch weil 
dann vielleicht die Chance besteht, noch für das Haushaltsjahr 2008/09 einen 
Zuschussantrag einzureichen. 
Dies ist wünschenswert und sinnvoll, da in der Gründungsphase der EURES 
Grenzpartnerschaft organisatorische und infrastrukturelle Kosten anfallen, die notwendig 
und sehr teuer sind. Gleichzeitig können ohne diese infrastrukturellen Vorleistungen keine 
Dienstleistungen gegenüber Arbeitgebern, Arbeitnehmern und anderen Zielgruppen 
erbracht werden. 
Je früher die Rahmenvereinbarung unterzeichnet wird, desto größer sind die Chancen auf 
eine fristgerechte Einreichung des ersten Zuschussantrags. Der in Tabelle 29 zusammen 
gestellte Zeitplan ist dementsprechend gestaltet. 
 
Tab. 29 Zeitplan zur Gründung von EURES-T Pannonia 

Monat Aktion Erläuterung 

Mai 2008. Unterzeichnung der 
Rahmenvereinbarung 

Die Rahmenvereinbarung kann in einer offiziellen 
Veranstaltung von allen teilnehmenden 
Partnerorganisationen unterzeichnet werden, oder aber 
im schriftlichen Umlaufverfahren.  

Mai 2008. Benennung der 
Mitglieder des 
Lenkungsaus-
schusses 

Die regionalen Partnerorganisationen benennen ihre 
Vertreter im Lenkungsausschuss gemäß dem in der 
Rahmenvereinbarung festgelegten Verteilungsschlüssel. 
Sie können hierzu regionale Wahlversammlungen 
abhalten oder ihre Vertreter im Umlaufverfahren 
benennen; aufgrund der Kürze der Zeit bietet sich 
letzteres an. Die Protokolle der Wahlversammlungen 
bzw. die Aktenvermerke der Umlaufverfahren sollten an 
den designierten Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses übersandt werden. 

Mai 2008. Konstituierende 
Sitzung des 
Lenkungsaus-
schusses. 

Erste ordentliche 
Sitzung des 
Lenkungsaus-
schusses.  

 

In der konstituierenden Sitzung des Lenkungsaus-
schusses werden der Vorsitzende des Lenkungsaus-
schusses und der Treuhänder gewählt.  

Ebenso wird ein Auswahlgremium benannt, dem es 
obliegt, die Ernennung der Koordinatorin bzw. des 
Koordinators einzuleiten. 

In der 1. ordentlichen Sitzung des Lenkungs-
ausschusses wird - sofern notwendig und gewünscht - 
eine Geschäftsordnung beschlossen. 

Juni/Juli 2008. Ernennung der 
Koordinatorin bzw. 
des Koordinators 

 

Wird vom Lenkungsausschuss ernannt  

 

 

 Nov. 2008. Fertigstellung, 
Verabschiedung und 
Einreichung des 
Aktivitätenplans 
2009/10 

Die benannten Projektverantwortlichen erstellen unter 
Federführung des Koordinators ihre Projektanträge und 
Kalkulationen. Basierend auf diesen Unterlagen erstellt 
der Koordinator den Aktivitätenplan, der dem Lenkungs-
ausschuss vorgelegt und von diesem verabschiedet 
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wird. Arbeitsgruppen (Subregionen und/oder Fach-
arbeitsgruppen) werden konstituiert. Die zuständige 
nationale Arbeitsverwaltung reicht den Zuschussantrag 
bei EURESco ein.  

Bis April 2009. Genehmigung des 
Aktivitätenplans 

EURESco überprüft und genehmigt den Aktivitätenplan 
und sendet der zuständigen nationalen 
Arbeitsverwaltung die Finanzvereinbarung zur 
Unterzeichnung. 

Ab April 2009 Projektstart 

 

Anweisung der ersten 
Teilzahlung 

Maximal 60 Tage nach Unterzeichnung der 
Finanzvereinbarung erfolgt die Zahlung der ersten 
Tranche der EU-Fördermittel. Der Beginn der einzelnen 
Projekte kann bereits November/Dezember 2008. - nach 
Genehmigung des Aktivitätenplans durch EURESco - 
erfolgen. Allerdings müssen die Partner in diesem Fall 
die Projektausgaben teilweise vorfinanzieren. 

 
Im Vorfeld der ersten konstituierenden Sitzung des Lenkungsausschusses fallen einige 
koordinierende Aufgaben an. Die Verfasser empfehlen, dass diese Aufgaben von der bzw. 
dem designierten Vorsitzenden des Lenkungsausschusses übernommen werden. Diese 
bzw. dieser hätte in dieser Übergangsperiode v.a. die Aufgabe, die Unterzeichnung der 
Rahmenverträge und die Benennung der Mitglieder des Lenkungsausschusses zu 
organisieren. Insbesondere müsste sie bzw. er dafür Sorge tragen, dass potenzielle 
Partnerorganisationen, welche in die Vorbereitungsarbeiten von EURES Pannonia nicht 
oder nur partiell eingebunden waren, hinreichend über das Projekt und dessen 
Rahmenparameter informiert werden. 
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6.9 Zusammenfassung 
 
Die für die Gründung der EURES Partnerschaft Pannonia wesentlichen organisatorischen 
Gesichtspunkte sind in der folgenden Übersicht zusammengestellt. 
 
Lenkungsausschuss  Der Lenkungsausschuss hat 10 ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht: je 1 

Vertreter des AMS Österreich und des Amtes für Beschäftigung und 
Soziales. Das Regionalarbeitsamt Westtransdanubien entsendet einen, und 
die AMS Burgenland, Niederösterreich und Steiermark entsenden 
gemeinsam einen Vertreter. Die nationale EURES ManagerInnen entsenden 
je einen Vertreter; die ungarischen und österreichischen 
Arbeitgeberorganisationen je einen und die ungarischen und 
österreichischen Arbeitnehmerorganisationen auch je einen Vertreter. 

Koordination  Der Lenkungsausschuss benennt in seiner konstituierenden Sitzung ein 
Auswahlgremium, welches das Verfahren zur Ernennung der Koordinatorin 
bzw. des Koordinators einleitet. 

Vertretung 
gegenüber 
der Kommission 
 

Die EURES Grenzpartnerschaft Pannonia wird gegenüber der Kommission 
während der ersten drei Haushaltsjahre durch das Amt für Beschäftigung 
und Soziales vertreten. Für die darauf folgenden Haushaltsjahre müssen 
sich die Partnerorganisationen rechtzeitig auf eine Vertretung gegenüber der 
Kommission einigen. 

Kontoverwaltende 
Stelle 
 

Die potenziellen Partner verständigen sich im Vorfeld darauf, welche 
Partnerorganisation als kontoverwaltende Stelle fungieren kann. 

Finanzierung und 
Haushaltsplan 
 

Die EURES Grenzpartnerschaft Pannonia finanziert sich über 
Förderbeiträge von Seiten der EU sowie Eigenleistungen der Partner. Die 
finanztechnische Abwicklung der im Aktivitätenplan fest gelegten Projekte 
wird durch den verantwortlichen Projektpartner, die Koordinatorin bzw. den 
Koordinator und die kontoverwaltende Stelle gewährleistet. Die mit der 
Durchführung von Projekten betrauten Partner stellen die im Rahmen der 
Projektimplementierung entstandenen Auslagen der kontoverwaltenden 
Stelle über die Koordinatorin bzw. den Koordinator in Rechnung. Die 
Koordinatorin bzw. der Koordinator prüft die Abrechnungen auf formelle und 
inhaltliche Richtigkeit und leitet sie an die kontoverwaltende Stelle weiter, die 
den Partnern die Rechnungsbeträge erstattet. Die Partner haften gegenüber 
der Kommission für die Korrektheit ihrer Abrechnungen. 

EURES-T Berater  Unter Berücksichtigung der Einwohner- und Pendlerzahl in der 
österreichisch-ungarischen Grenzregion wäre eine Zahl von ca. 6 EURES 
Beratern für die grenzüberschreitende EURES Partnerschaft Pannonia 
sinnvoll.  
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Empirica Wirtschafts- und Gesellschaftsforschun gsinstitut GmbH führt im Auftrag 
des Arbeitsmarktservice Ungarn (ÁFSZ) die „Machbark eitsstudie für die EURES-T 
Partnerschaft zwischen Ost-Österreich und West-Unga rn“ durch. Im Rahmen dieses 
Vorhabens möchten wir um Ihre Unterstützung bitten,  indem Sie den folgenden 
Fragebogen ausfüllen.   

 

Ziel der Umfrage ist vor allem, Ihre Meinung über d ie grenzüberschreitenden 
Kooperationen, EURES-T Partnerschaften und Arbeitsk räftemobilität in der ost-
österreichischen und west-ungarischen Grenzregion z u erfahren.  

Ihre Angaben werden dabei selbstverständlich vertra ulich behandelt und werden 
ausschliesslich zum Zweck der oben genannten Studie  verwendet.  

 

Wir bitten Sie den ausgefüllten Fragebogen bis 26. Oktober 2007 entweder per Mail 
oder per Fax auf eine der folgenden Adressen zurück zusenden: 

 

E-Mail:  csizmar.peter@empirica.hu 

 

Fax: +36 99 514 505 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Hilfe! 

 

Péter Csizmár 

Geschäftsführer 

Empirica Wirtschafts- und Gesellschaftsforschungsin stitut GmbH 

 

 

 

 
I/1. Welche schon bestehenden grenzüberschreitenden Kooperationen kennen Sie (Arbeitsmarkt, 

Wirtschaft, Kultur, Sport, etc.)? Bitte nennen Sie an dieser Stelle einige! 

 

FRAGEBOGEN 
 

 

I. TEIL: BESTEHENDE GRENZÜBERSCHREITENDE KOOPERATIO NEN UND DEREN 
CHARAKTERISTIKA 
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 ....................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
I/2. Nimmt Ihre Organisation an den von Ihnen genannten Kooperationen teil? Bitte markieren 

Sie Ihre Antwort bei Frage I/1.!  

 
 ....................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 

I/3. Bitte begründen Sie, aus welchem Grund Ihre Organisation an der Kooperation teilnimmt 
oder nicht teilnimmt!  

 
 ....................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
I/4. Falls Sie an der Kooperation teilnehmen, wie intensiv ist Ihre Teilnahme?  

   Wie viele Tage im Monat nimmt Ihre Teilnahme an der Kooperation in Anspruch? 
 

I/1. I/2. I/3. I/4. 

Nehmen Sie an 
der 

Kooperation 
teil?  

 

Bennennung 
der grenzüber-
schreitenden 
Kooperation  

Ja Nein 

Begründung der Teilnahme/Nichtteilnahme an der 
Kooperation 

 

Dauer der 
Teilnahme  

(Tage/Monate
) 
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I/5. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen bezüglich den grenzüberschreitenden 

Kooperationen zu? Ihre Meinung können Sie auf einer Skala von 1 bis 5 angeben, ’1= Stimme 
überhaupt nicht zu’ und ’5= Stimme vollkommen zu’. Bitte markieren und begründen Sie Ihre 
Antwort! 

 
Ic

h 
st

im
m

e 
üb

er
ha

up
t n

ic
ht

 
zu

  

 

Ic
h 

st
im

m
e 

vo
llk

om
m

en
 z

u 
 

Grenzüberschreitende 
Kooperationen… 

1 2 3 4 5 

Begründung 

…intensivieren die 
grenzüberschreitende 
Geschäftsbeziehungen 
 

      

…tragen zu der 
Verschärfung der 
Konkurrenz bei 
 

      

…erhöhen den 
Absatzmarkt bzw. die 
Nachfrage 
 

      

…reduzieren das 
Informationsdefizit  
 

      

…stärken die 
interkulturelle Beziehungen 
 

      

…bauen Vorurteile ab 
 
 

      

…bauen die 
interkulturellen 
Unterschiede ab 

      

…tragen zum höheren 
Lebensniveau bei 
 

      

…tragen zum Gedanken 
eines gemeinsamen 
Lebensraumes bei  

      

Sonstiges, und zwar: 
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I/6. Welche Auswirkungen haben grenzüberschreitende Kooperationen auf grenzüberschreitende 
Beziehungen im Allgemeinen?  

 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an! 
  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  

I/7. Bitte bewerten Sie die Qualität der grenzüberschreitenden Kooperationen zwischen 
Österreich und Ungarn aus der Sicht Ihres Fachgebiets in der Zeit vor dem EU-Beitritt 
Ungarns.  

 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an! 
  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  

I/8. Bitte bewerten Sie die Qualität der grenzüberschreitenden Kooperationen zwischen 
Österreich und Ungarn aus der Sicht Ihres Fachgebiets in der Zeit nach dem EU-Beitritt 
Ungarns.  

 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an! 
  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
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I/9.   Bitte formulieren Sie Ihre Erwartungen bezüglich der grenzüberschreitenden 
Kooperationen zwischen Österreich und Ungarn aus der Sicht Ihres Fachgebiets für die nahe 
Zukunft (nächste 3-5 Jahre).  

 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an!  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 
 

 
II/1. Welche sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen, grundlegenden Elemente einer EURES-T 

Partnerschaft?  
 Bitte listen Sie diese auf! 

  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
 

II/2. Welche Vorteile bietet Ihrer Meinung nach eine EURES-T Partnerschaft? 
 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an!  

  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 

 

II. TEIL: EURES-T PARTNERSCHAFT 
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 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
II/3. Mit welchen Nachteilen ist Ihrer Meinung nach eine EURES-T Partnerschaft verbunden? 
 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an!  

  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
 

II/4. Welche Erwartungen würde Ihre Organisation an eine EURES-T Partnerschaft kurz- und 
langfristig stellen? 
Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an!   

 Kurzfristige Erwartungen: .....................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 Langfristige Erwartungen:......................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
 

II/5. Welche Rolle könnte Ihre Organisation im Rahmen einer EURES-T Partnerschaft erfüllen? 
 Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an!  

  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  



Machbarkeitsstudie für die Schaffung einer EURES Partnerschaft in der Grenzregion Österreich-
Ungarn 
 

EMPIRICA, Februar 2008 

111 

 

 .................................................................................................................................................... 
 
 

II/6. Welche Bereitschaft zeigt Ihre Organisation gegenüber die Teilnahme in einer EURES-T 
Partnerschaft? 

 Bitte bewerten Sie den Grad der Bereitschaft auf einer fünfer Skala von ’1= nimmt auf keinem Fall 
teil’ bis ’5= nimmt auf jedem Fall teil’. Bitte markieren und begründen Sie Ihre Antwort!  

 
 

Die Organisation 
würde in einer  

EURES-T 
Partnerschaft auf 

keinem Fall teilnehmen  

 

Die Organisation würde in 
einer EURES-T 

Partnerschaft auf jedem 
Fall teilnehmen 

1 2 3 4 5 

 
 

 Begründung:...............................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
 

 
 
III/1. Mit welchen Hindernissen müssen Ihrer Meinung nach die ungarischen Arbeitnehmer, die 

in Österreich arbeiten möchten rechnen?  
Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an!   

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
 

 

III. TEIL: ARBEITNEHMERMOBILITÄT 
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III/2. Mit welchen Hindernissen müssen Ihrer Meinung nach die österreichischen Arbeitnehmer, 
die in Ungarn arbeiten möchten rechnen?  

Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an! 
  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 

 
 

III/3. Wäre es Ihrer Meinung nach möglich, mit der Gründung einer EURES-T Partnerschaft die 
oben genannten Hindernisse zu beseitigen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort! 
Bitte geben Sie eine möglichst ausführliche Meinung an! 

  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  

  
III/4. Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte der Mobilität im Hinblick darauf, inwiefern diese 

zurzeit die grenzüberschreitenden Arbeitnehmer bei der Arbeitssuche im Nachbarland 
unterstützen bzw. hemmen (sowohl die österreichischen, als auch die ungarischen 
Arbeitnehmer). 
Hierbei können Sie Ihre Meinung auf einer fünfer Skala von ’1=ich sehe das als Nachteil’ bis 
’5=ich sehe das als Vorteil’ angeben 

 

Ic
h 

se
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 d
as

 a
ls
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ac
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V
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il 
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h 
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N

ac
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Ic
h 

se
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 d
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 a
ls

 
V

or
te

il 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Im Bezug auf ungarische 
Arbeitnehmer 

Im Bezug auf österreichische 
Arbeitnehmer 

Qualifikation der Arbeitnehmer           
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Alter der Arbeitnehmer            

Mobilitätsbereitschaft der Arbeitnehmer           

Administrationsaufwand bezüglich der 
Arbeitsgenehmigung    

     
   

Sprachkenntnisse der Arbeitnehmer           

Arbeitsmarkstruktur           

Bildungssystem           

Informationsstand bezüglich 
Arbeitsgenehmigungen           

Zahl der Grenzübergänge           

Kapazität der Grenzübergänge           

Historische Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern           

Unternehmensbeziehungen zwischen den 
beiden Ländern   

        

Sonstiges, nach Ihrer Meinung wichtige 
Charakteristik:    

        

Sonstiges, nach Ihrer Meinung wichtige 
Charakteristik:   

        

Sonstiges, nach Ihrer Meinung wichtige 
Charakteristik:           

 
 
 
 
 

III/4.  An dieser Stelle haben Sie noch die Möglichkeit uns Ihre Meinung – worauf im Fragebogen 
nicht hingewiesen wurde – mitzuteilen:   
  

 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................................... 
  
 ....................................................................................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................... 
  

  
Wir bedanken uns für Ihre wertvolle Hilfe! 

 


